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( 

Gesetz , 
über die Zusammenarbeit von Bundesregierung 

und Deutsch,m Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union , 
(EUZBBG) 

Vom 4. Juli 2013 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos
sen: 

§3 
GrundSätze der U�terrichtung , 

- °(1) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag § 1 
in Angelegenheiten der Europäischen .Union umfas-

Mitwirkung des Bundestages- send, zum frühestmäglichen Zeitpunkt und fortlaufend. 
Diese Unterrichtung erfolgt grundsätzlich schriftlich (1) In Angelegen�iten der EuropäisChen Union wirkt durch die Weiterleitung von Dokumenten oder die Ab-der Bundestag an der Willensbildung des Bundes mit gabe von eigenen Berichten der Bundesregierung, da-und hat das Recht zur Stellungnahme. Oie Bundes- rüber hinaus mündlich. Der mündlichen Unterrichtung regierung hat ihn umfassend - und zum . frOhestmäg- .kommt lediglich eine ergänzende und erlä,uternde lichen Zeitpunkt �u unterrichten. Funktion zu. Die Bundesregierung stellt sicher, dass 

(2) Angelegenheiten der Europäischen Union im Sinne , diese Unterrichtung die Befassung des _ Bundestages 
\Ion Artikel 23 des Grundgesetzes sind insbesondere ermöglicht. 
Vertragsänderungen und entsprechende Änderungen (2) Die Unterrichtung erstreckt sich' insbesondere auf der Ebene des.Primärrechts sowie Rechtsetzungs- auf die Willensbildung der Bundesregierung, die Vorbe-akte der EuropäISchen Union, Um eine Angelegenheit reitung und den Verlauf _ der Beratungen innerhalb der der Europäischen - Union handelt es sich auch - bei Organe der Europäischen Union, die Stellungnahmen völkerrechtlichen VEH1rägen und intergouvemementalen des Europäischen Parlaments, der EurOpäischen Kom-Vereinbarungen, wenn sie i n  einem Ergänzungs- oder miSsion und der anderen Mitgliedstaaten der Eurö-sonstigen besond�ren Näheverhältnis zum Recht der pEÜschen UrUoll Sowie die getroffenen EntSGheidungen. Europäischen Union stehen. Dies gilt - auch für 'alle vorbereitenden Gremien und 

§2 
AusschuS$ für 

die �genheiten der Euro.,iischen Union 
Der Bundestag bestellt eillen Ausschuss fur die An

gelegenheiten der Europäischen Union. Der Bundestag 
kann den Ausschuss ermächtigen, für ihn Stellungnah-' 
men abzugeben. Er kann ihn ermächtigen, die Rechte 
des Bundestages gemäß Artikel 23 des Grundge
setzes gegenüber der Bundesregierung wahrzuneh
men. Er kann ihn auch ermächtigen, die Rechte wahr-

. zunehmen, die dem Bundestag in den vertraglichen 
Grundlagen der Europäischen Union eingeräumt sind. 

Arbeitsgruppen. 
( 

(3) Die Pflicht zur Unterrichtung umfasst auch die, 
Vorbereitung und den Verlauf der Beratungen der infor
mellen Ministertreffen, des Eurogipfels, der Eurogruppe 
sowie vergleichbarer Institutionen, die auf Grund völker-

. reohtUcher VEH1räge und sonstiger Vereinbarungen, die 
in einem Ergänzungs- oder sonstigen besonderen-Nähe
verhältnis zum Recht der Europäischen Uniön stehen, 
zusammentreten. Dies gilt auch für alle vorbereitenden 
Gremien und Arbeitsgruppen; 

(4)' Der KemQereich exekutiver EigerlVerantwort�ng 
der Bundesregierung bleibt. von den Unterrichtüngs
pfJichten unberührt. 
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(5) Der Bundestag kann auf einzelne Unt�rrichtun
gen verzichten, es sei denn, dass eine Fraktion oder 
fOnf Prozent der Mitglieder d8$ Bundestages wider
sprechen. 

§4 
Obersendung von 

Dokumenten und Berichtspflichten ' 
(1) Die Unterrichtung des Bundestages nach § 3 er

folgt insbesondere 'durch Übersendung von allen bei 
der Bundesregierung eingehenden 
1. Dokumenten 

a) der Organe der Europäischen Union, der informel
len Ministertreffen, des Ausschusses der Stärldi'
gen Vertreter und sonstiger Ausschüsse und Ar-
beitsgruppen des Rates, 

" 

b) 'des Eurogipfels, der Eurogruppe und vergleichb&
rer Institutionen, die auf der Grundlage von völ
kerrechtlichen Verträgen und sonstigen Vereinba
\'Ungen, die in einem Ergiirlzungs- oder sonstigen 
besonderen Näheverhältnis zum Recht der Euro
päischen Union stehen, zusammentreten, 

c) aller die Institutionen naci:l den Buchstaben a 
und b vorbereitenden Gremieh und Arbeitsgrup
pen; 

2. Berichten der Ständigen Vertretung 'der Bundes
republik Deutschland bei der" Europäischen Union 
beziehungsweise der Bundesregierung zu 
a) Sitzungen der in Nummer 1 genannten Institutio

nen,· 
b) SitZungen des Europäischen Parlaments und sei

ner Ausschüsse, 
c) Einberufungen, Verhandlungen und Ergebnissen 

von Trilogen, ' 
d) Beschlüssen der Europäischen Kommission. 

Der Bundestag muss bereits im Voraus und so recht
zeitig .informiert werden, dass er sich über den Gegen
stand der Sitzungen sowie die Position der Bundesre
gierung eine Meinung bilden und auf die Verhandlungs
linie und das Abstimmungsverhalten der Bundesregie
rung Einfluss nehme.n kann. Berichte über Si�ungen 
m�ssen zumin.dest die' von der Bundesregierung und 
von anderen Staaten vertretenen' Positionen, den Ver
lauf der Verhandlungen und Zwischen-. und Endergeb- . 
nisse darstellen sowie über eingelegte Parlamentsvor-
behalte unterrichten. 

. 

(2) Die Bundesregierung übersendet dem Bundestag 
zudem . 

'1. Dokumente und InfQnTlationen über Initiativen, Stel
lungnahmen, KOjlsultationsbeiträge.. Programment
würfe und, Erläuterungen der Bundesregierung für 
Organe der Europäischen Union, informetle MinIster
treffen sowie den Eurogipfel, die, Eurogruppe und 
vergleichbare Institutionen auf der Grundlage von 
völkerrechtlichen Verträgen und S9nstigen Verein
barungen, die in einem'Ergänzungs- oder sonstigen 
besonderen Näheyerhältnis zum Recht, der Europä-
ischen Union stehen, �, 

? entsprechende Initiativen, Stellungnahmen, Konsul
, �,., tationsbeiträge und Ei'lauterungen der Regierungen 

von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 

3. ,entsprechende Initiativen, Stellungnahmen, Konsul
tationsbeiträge und Erläuterungen des Bundesrates 
und der Länder sowie 

4. ,Sammelweisungen für den deutschen Vertreter im 
AuSSChuss der Ständigen Vertreter. 

Dies gilt auch für alle vorbereitenden Gremien und Ar
beitsgruppen. ' 

(3) Die Bundesregierung gibt Auskunft über ihr vor-: 
liegende inoffizielle Dokumente zu Angelegenheiten der 
Europäischen Union und stellt diese auf' Anforderung 
frOhestmöglich zur Verfügung. 

(4) Vor Tagungen des Europäischen Rates, des Ra
. tes" der informellen Ministertreffen, des Eurogipfels, der 
Eurogruppe und vergleichbarer 'Institutionen aUf der 
Grundlage von 'völkerrechtlichen Verträgen�und sons
tigen 'Vereinbarungen, die in eioemErgänzungs- oder 
sonstigen besonderen Näheverhältnis zum Recht der 
Europäischen Union stehen, unterrichtet die Bundes
regierung den Bundestag' sChriftlicl1 und mündlich zu 
jedem Beratungsgegenstand. Diese ,Unterrichtung um
fasst die Grundzüge des Sach- und Verhandlungsstan
des sowie' die Verhandlungslinie -der Bundesregierung 
sowie deren Ini.iativen. Nach den Tagungen unterrichtet 
die Bundesregierung schriftlich und mündlich über die 
Ergebnisse. 

(5) Die Bundesregierung übersendet dem Bundes
tag regelmäßig, mindestens vierteljährlich,FrOhwarn
berichte über aktuelle politische Entwicklungen in An
gelegenheiten der Europäischen Union. 

(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag 
ferner 
1. über die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren 

nach den Artikeln 258 und 260 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union durch Ober
mittlung von Mahnschreiben und mit GrOndEm ver
sehenen Stellungnahmen sowie erläuternden Infor
mationen und Dokumenten, insbesohdere der Ant
wortschreiben der BundesregieruRg, soweit" diese 
Verfahren die ausgebliebene, unvollständige oder 
fehlerhafte Umsetzung , von Richtlinien durch den 
�und betreffen, 

2. über Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Union, bei denen die Bundesrepublik Deutschland 
Verfahrensbeteiligte ist. Zu Verfahren, an denen sich 
die Bundesregierung beteiligt, übermittelt sie -die 
entsprechenden Dokumente, und 

3. auf Anforderung über weitere Verfahren vor dem Ge
richtshof der Europäischen Union und übermittelt 
die entsprechenden Dokumente, soweit sie ihr vor
liegen." 

§5 
.Vomaben der"Europä� Union 

(1) Vorhaben der Europäischen Union (Vorhaben) im 
Sinne dieses Gesetzes sind insbesOndere 

1. Vorschläge und Initiativen für 'Beschlüsse zur Auf
nahme von Verhandlungen zu Änderungen der ver
traglichen Grundlagen der Euro�ischen Union, 

2. Vorschläge und Initiati�en für Beschlüsse zur Auf
nahme von" Verhandlungen zur Vorbereitung von 
Beitritten zur Europäischen Union, 
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3. Vorschläge und InitiativenfOr BeschlOsse gemäß 
, Artikel 140 Absatz 2 des Vertrages Ober die Arbeits

weise der Europäi$Chen Union zur EinfOhrung des 
Euro, 

4. Vorschläge fOr Gesetzgebungsakte de!"O Europä
ischenUnion, 

5. Verhandlungsmandate rur die Europäische Kom
mission zu Verh�ndiungen Ober völkerrechtliche 
Verträge der Europäischen Urtion, 

6. BeratungSgegenstände, Initlativ� sowirVerhand
lungsmandate und Verhandli.!ngsrichtlinien fOr die 
Europäische Kommission im Rah'1'len der gemein
samen Handelspolitik und der Welthandelsrundel'l, 

l. Mitteilungen, Stellungnahmen, Grün-und WeißbOcher ' 
o sowie Empfehlungen der Europäischen Kommission, 

8. Berichte, Aktionspfäne und Politische. Programme 
der Organe der Europäischen Union, 

9. Interinstitutionel18 Vereinbarungen der Organe der 
Europäischen Union, 

10. Haushalts- und Finanzptanung der EuropäischSn 
'Union, 0 

11: EntwOrfe zu völkerrechtlichen Verträgen und' sons- ' 
,tigen Vereinbarungen, wenn sie in ;einem Ergän

zungs- oder sonstigen besonderen Näheverhältnis 
zum Recht der �uropäischen Union stehen, 

12. Beratungsgegenstände, Vorschläge und Initiativen, 
die im Rahmen von völker�htlichen, Verträgen und 
Vereinbarungen im Sirme von Nummer 11 behan
delt werden. 

(2) Vorhaben im Sinne dieses Gesetzes sind auch 
Vorschläge- und Initiativen der Europäi�hen Union,' bei 
denen eine Mitwirkung des Bundestages nach dem 
Integrationsverantwortungsgesetz 'vom, 22. 'September 
2009 (BGBI. I S. 3022) inder jeweils geltenden Fas�ung 
erforderlich ist. 

0 

(3) Für Angelegenheiten 
1. des Europäischen Stabilitätsmechanismus getten un
, . beschadet der §§ 1 bis 4 elfe BestimmunQÖI'l des 

'ESM-FinanzierungSgesetzes '(om 13. S�teniber 
02012 (BGBI. I S. 1918) in ger jeweils geltenden Fas
sung, 

,2. der Europäischen FinanzstabHisitrungsfazilität gelten 
unbeschadet der"§§: 1 bis 4 die Bestimmungen des 
Stabilisierungsmechanismusgesetzes vom 22.' Mai 
2010 (BGBI. f S. 627) in der jeweils 'geltenden Fas-
sung, " , 

3. der Gemeinsamen Außen- und Sichemeitspalitik und 
der Genieinsamen Sicherheits- ;und, Verteidigungs
politik gilt §7. 

§ 6 
, �örmlic�e Zuleitung, 

aerichtsbogen und Umfa�e Bewertung, 
Abschluss von< eU-Gesetzgebungsverfahren 

(1) , Die Bundesregierung Obersendet dem Bundestag 
alle Vorhaben mit einem Zuleitungsschreiben (förmliche 
Zuleitung).' Das Zuleitungsschreiben enthält auf der 
Grundlage des zuzuleitenden Dokuments die folgenden 
Hinweise, 
1. den wesentliChen Inhalt und die Zielsetzung des Vor

habens, 

2. das Datum des ErScheinens des betreffenden Doku-
ments in deutscher Sprache, 

3. die, Rech�sgruridlage� 
4. das anzuwendende Verfahren und 
5. die Benennung des federführenden Bundesminis

teriums. 
(2) Die Bundesregierung 'Obermittelt binnen zwei 

Wochen nach förmlicher Zuleitung eines Vorhabens' 
einen Bericht gemäß, der Anlage (Berich�en). Die� 
ser enthält insbesondere die Bewertung des Vorhabens 
hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit den GrundsätzEiIO 
der Subsidiarität und der VerhältnismäßIgkeit. 

(3) Zu VorSchlägen rur GesetzgebuhgSakte der Euro
päiSChen Union Obermittelt die Bundesregierung zu
dem binnen zwei Wochen nach OberWeisung � die 

'AusschOsse des Bundestages, ,spätestens jedoch zu 
Beginn der Beratungen in den Ratsgremien, eine Um-
fassende Bewertung. Neben Angaben zur Zuständig
keit der, Europäischen Union zum Erl8SS\ des vorge
schlagenen Gesetzgebungsaktes und zu dessen Ver
einbarkeit mit den Grundsätzen der Subsidl8rität und 
Verhältnismäßigkeit 'enthält diese Bewertung im Rah
men einer 'umfassenden Absthätzung der Folgen für 
die Bundesrepublik Deutschland Aussagen insbason-

,dere in rechtlicher, wirtschaftlicher, finanzieller, sozialer 
und ökologischer Hinsicht-zu Regelungsinhalt, Alterna
tiven, Kosten, Verwaltungsaufwand und Umsetzungs;. 
bedarf. Zu. anderen Vorhaben im Sinne von § 5 Absatz 1 
erfolgt die Erstellung einer entsprechenden Umfassen:-
den Bewertung nur auf Anforderung. < o '  

' 

(4) Bei . eitbedürftigen Vorhaben verkürzen sich di� 
Fristen der Absätze 2 und 3 so, dass eine reChtZeitige 

Unterrichtung und dia... Gelegenheit zur Stellungnahme 
nach § 8 Absatz 1 Satz 1 fOr den Bundestag gewähr
leistet sind� Ist eine besonders umfangreiche Bewer-

, tung,erfo�ith, kann die Frist verlängert werden. 
(5) DarOber hinaus erstellt die Bundesregierung zu 

besonders 'komplexen oder, bedeutsamen' 'Vorhaben 
auf Anforderung vertiefende Berichte. 

(6) Die BundeSregierung unt�rrichtet den Bunde�tag 
über den Abschluss eines Gesetzgebungsverfahrens 
der Europäischen Union; djese Unterrichtung. enthält 
auch eine Bewertung, ob Pie Bundesregierung den Ge
setzgebungsakt mit den Grundsätzen der SiJbsidiarität 
und Verhältnismäßigkeitfür vereinbar hält; bei Richt-

-linien, informiert die Bundesregierung über die zu be
rOcksichtigeriden Fristen fOr die innerstaatliche Um�et
zung und den Umsetzungsbedarf .. 

§7 
Gemeinsame AuBen- und SictiettleitspOlitikund 

Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspdlitik o , 
(1) Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicher- . 

heitspolitik u�( . der Gemeinsamen Sicherheits- und , 
Verteidigungspolitik unterrichtet die Bundesregierung 
umfassend, fortlaufend und zum frOh�möglichen Zeit
punkt. Die Uhtemchtung erfolgt i n  der Regel schriftlich. 
Sie umfasst die Zuleitung einer Obersicht der absehbar 
zur Beratung alistehenden' Rechtsakte, deren Bewer
tung und eine Einschätzung Ober den weitereri Bera
tungsverlauf. Ober Tagungen des Europäischen Rates 
und des Rates,die Beschlüsse und Schlussfolgerun
gen im Bereich der Gemeinsamen Außen-und StCher-
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heitspolitik und der· Gemeinsamen Sicherheits- und 
VerteidigungspOtitik zum Gegenstand 'naben, gilt § 4 
Absatz 4 entsprechend. ' 

-

,, (2) Ergänzend leitet die Bunde�regierung dem Bun-

erläutert' die Bundesregieru99 diese Gründe im Rahmen / 
elnet Plenardebatte. 

I-§ 9 
destag auf AnfQrderung Dokumente, von grundsätz- Aufnahme von Verhandlung.-n 
Jich-er Bedeutung nach Maßgabe des§ 6 Absatz 1 zu. ,über Bei� u�'V,mragsä�e.rungen 

-§ 6 ,Absatz 2 gilt entsprechend. (1) Mit dei"UnterriChtung Ober Voi"schlä� und Iflltia-
(3) Zudem unterrichtet die Bunaesregierung fort- - tiven fOr_Beschlüsse zur Aufnahme von Verhandlungen 

laufend und zeitnah mündlich über alle'relevantenEnt- ' 
wicklungen im Bereich der Gemeinsamen Außen- und 1. zur Vorbereitung eines Beitritts zur EuropäiSchen 
Sichertleitspolitik :Und der Gemeinsamen' SicherheitS- Union oder 
und Verte.iQigung�politik� 2. zu Änderungen der veitraQliche.n Grundlagen der . ' , 

, (4) � die Sitzungen des Politischen und Sicher Europäfschen Union 
heitspolitischen Komitees unterrichtet di�t"Bundesregle-: "weist die, Bundesregierung ,den �destag auf,sein 
rung die zuständigen Ausschüsse des Bundestages Recht zur Stellungnahme nach § 8 hin. 
mündlich: 

- ', , ' ' , . (2) Vor' der abS9hlie�enden Entscheidung im Rat 
oder im Europäischen Rat, soll die Bundesregierung 

§8 
Stellungnahmen des Bundestages 

- , Einvernehmen ri1it äem Bundestag herst�lIen. Das 
Recht der Bundesregierung, in Kenntnis der Stellung
nahme des Bundestages ,aus wichtigen außen- oder 
integrationspolitischen Gründen abweichende Entschei
dUngen zu treffen, bleibt unberührt. 

(1) Vor ihrer Mitwirkung an Vorh�n gibt die' Bun;. 
desregierung 'dem Bundestag Gelegenheit zur Stellung
nahme,. Hierzu übermittelt die Bunde$regierung c!em 
Bundestag fortlaufend aktualisierte Informationen über: ' 
den Beratungsablauf, die es. ermöglichen, den fOr eine " 
Stellungnahme geeigneten" Zeitpunkt-. zu bestimmen, 
und teilt mit, bis zu w�lchem Zeitpunkt auf Grund des 
Beratungsverlaufseine Stellungnahme angemessen er;. 
scheint. 

'(2) Gibt der Bundestag eine Stellungnahme ab, ,legt 
die Bl.lndesregierung diese' ihren Verhandlungen zu- " 
grunde. Die Bundesregierung unterrichtet fortlaufend 
über die Berücksichtigung der Stellungnahme in den 
Verhandlungen. 

' ' 

(3) Der BundeStag kann'seine Stellungnahme im Ver
lauf der Beratung des Vorhabehs anpassen und ergän..: 
zen. ,Absatz 2 Satz l' gilt entsprechend. ' 

(4) Macht der Bundestag von der Gelegenheit zur 
Stellungnahme gemäß Artikel 23 Absatz 3 Satz ,1 des 
GrundgeSetzes Gebr:auch; legt die Bundesregi8rung 
In den Verhandlungen einen Parlamentsvorbehalt ein, 
wenn der Beschluss des Bundestages in einem seiner 
weseRtlichen Belange nicht durchsetzbar ist. Die Bun
desregierung unterrichtet den Bundestag in einem ge
sonderten Bericht unverzOglich darüber. Dieser Bericht 
muss der Form lind dem Inhalt nach angemessen sein, 
um eine B�tung in den Gremien des Bundestages zu 
ermöglichen. Vor der abschließenden Entseheidung be
müht sich die Bundesregierung, Einvernehmen mit dem 
BundeStag, herzustellen. Dies gilt auch dann, wenn der 
Bundestag bei Vorhaben der Europäischen Union, zu 
Fragen der kommunalen Daseinsvorsorge . Stellung 
nimmt. Das Recht der Bundesregierung, in Kenntnis 
der Stellungnahme des. Bundestages aus wichtigen 
außen- oder ·integr:ationspolitischen Gründen abwei
chende Entscheidungen zu treffen, bleibt unberü�rt. 

(5}� Nach der ,abschließenden BeSctlJussfassung un
terrichtet die Bundesregierung den Bundestag unver
züglich schriftlich, insbesondere über die Durchsetzung 
seiner Stelluhgnahme. Sollten nicht alle Belange der 
Stellungnahme berücksichtigt worden sein, benennt 
die Buodesregierung auch die Gründe hierfOr. Auf Ver- ' 
I�n eines Viertels der Mitglieder des Bundestages 

§9a 
Einführung des . 

Euro in einem Mitgliedstaat ) 
(1) Mit der U�terrichtung über Vorschläge und Initia

tiven für BeschlOsse des Rates gemäß·ArtikeI 140 Ab
satz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der EuroPä
ischen Union zur Einführung des Euro in einem weiteren 
Mitgliedstaat weist die Bundesregierung den Bundes
tag auf sein Recht zur Stellungnahme nach § 8 hin. 

(2) Vor der abschließenden Entscheidung im Rat soll 
die Bundesregierung mit dem--Bundestag Einverneh
men .herstellen. Das Recht der Bundesregierung, .in 
Kenntnis der Stellungnahme des, Bundestages aus 
wichtigen außen- oder integr:ationspolitischen' Granden 
abwelchende Entscheidungen zu treffen, bleibtunbe-
rührt. 

. 

§10 
Zugang zu Oatenbanken, 

vertrauliche Behandlung von. Dokumenten 

(1) Oie Bundesregierung eröffnet dem Bun.destag ,i,m 
Rahmen der DatensehutzvorSchriften Zugang zu Dokl,J
mentendatenbanken der Europäischen Uniol), die ihr 
iugängli6h sind. . 

(2)·"Dje Dokumeme der Europäischen Union werden 
grundsätzlich offen weitergegeben. Die Sicherh,eits
einstufung der Organe der Europäischen Union Ober. 
eine besondere Vertr:aulichkeit wird vom Bundestag be
achtet. E;ine fOr diese Dokumente oder für andere im 
Rahmen dieses Gesetzes an den Bundestag zu Ober
mittelnden Informationen, Berichte und Mitteilungen 
eventuell erforderliche n,tionaleEi!'lstufung als vertrau
lich wird vor Versendung von der Bt,Jndesregierung vor
genommen und vom Bundestag beachtet. Die Gründe 
für die Einstufung sind auf �nf<>rderung iu erläutern. 

(3) Dem besonderenSchutzbedürfnis laufender ver
tr:aulicher Verhandlungen trägt der Bundestag, durch 
eine vertr:auliche Behandlung Rechnung. 
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§ 11 , " das VeroindungsbOro des' �ui1destages 'im Hinblick 
Verbindungsbüro des BulKtestages auf seine fachlichen Aufgaben. 

' 

§12" _ (1) Der Bundestag kann Ober ein Verbindungsbüro 
unmittelbare Kontakte zu Einrichtungen· der Europä
ischenUnion �9en. soweit dies der, Wahrnehmung 
se;nert.ifitwlrkungsrechte 'in Angelegenheiten d�r,EurO
päischen Union dient. Die Fraktionen des Bundestages 

. InkrafHreten, AuBerkrafttreten 

• entsenden Vertreter i" das Verblnäungsbüro� 
, 

, \ 
(2) Die 'Bun�regi erung unterstützt über die Stän

dige Vertretung der Buridesrepublik Deutschfapd bei 
der Europäischen Union und die bilaterale Botschaft d",r 
BundeSrEi):njbllk . Deutschland beim Königreich Belgien 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in I ' 
Kraft; Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Zusarnmen- . 
arbeit vOn Bundesregierung und Deutschem Bundes
tag in Ä/1getegeAheiten der· EuroPäischen Union. vom 
12. März 1993 (8GBL I S. 311, 1780), das zuletzt durch 
Artikel 2, des Gesetzes vom c 13�', September 20'2 
(8GBI. 2012 11 S. 1006) geändert word8n Ist; außer t.<raft; 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind �ewah�. ' ,'" ' 

DäSvorstehenc;le GeSetz wircttuermit ausgefertigt. Es 
,ist ir:rrBUndeSgejj�Urtr zu verkünden. 

eei:iin, d� 4. Juli 2013 
/ � 

Der Bun de spr�sid-ent 
Jo a chi mGauck 

Di e B u n d eskanzle r i n  
Dr, An g e l a�e rkel 

De r Eruhd.esmi n i s t ed:le s A usw ä r t i g e n  
-Gliido We s t e rwe l l e  

. L, 

, I 

, . 

'I, _-

\ 
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Gesetz 
zur Stirkung der Rechte des leibliChen, nicht rechtlichen Vaters 

Vorn 4. Juli 2013 

ö'er Bundestag hat das folgende GesetZ beschlos
sen: 

\ 
Artikel 1 

Änderung des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs / " " 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Be.;. 
kanntrnachung vom" 2. Januar 2002 (BGBI. I oS. 42," 
2909; 2003 I S; 738), das zulet2t durch ArtIkel 4 des 
'Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBI. I S. 1981) geändert 
worden ist, wird wie folgt g�ert: 
1. § 1686 Satz 2 wird aufgehoben. " 
2. Nach § 1686 wird "folgender § 1686a eingefügt: 

.. § 1686a 
Rechte des leiblichen, nicht rechtliche') Vaters 
(1) Solange die .vaterschaft eiries anderen Man

nes besteht, hat der feibliche" Vater, der emsthaftes 
Interesse an dem Kind gezeigt hat, 
1. ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn der 

Umgang dem Kindeswohl dient, und 
2. ein Recht auf Auskunft von jedem Eltemteil üper 

die persönlichen VerhältnIsse des Kindes, soweit 
er ein. berechtigtes Interesse "hat und dies dem 
Wohl des Kindes nicht widerspricht. 
(2) Hinsichtlich �es Rechts aLif U.rngang mit dem 

\ Kind nach Absatz 1 Nummer 1 gilt § 1684 AbSatz 2 
bis 4 entsprechend. Eine Umgangspflegschaft nach 
§ 1684 Absatz 3 Satz 3 bis 5 kann das Familienge
�icht nur anordnen, wenn die Voraussetzungen" des 

" � 1666 Absatz 1 �rfüllt sind." 

Artikel� 
Änderung des' 

Gesetzes über das 
Verfähren In Familiens8chen" und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
Das Gesetz über das' Verfahren in FamIliensachen 

und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts
barkeit vorn 17. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2586, 
2587), das" zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
27. Juni 2013 (BGBI."I S. 1862) geändert Worden i$t; 
wird wie folgt geändert: " " 

t. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 167 folgende Angabe eingefügt: 

.. § 167a Besondere Vorschriften für Verfahren nach 
§ 1686a des BUrgerlichen Gesetzbuchs". 

2. § 1'51 Nummer 2. wird wie folgt gefasst: 
,.2. das Umgangsrecht und das Recht,auf Auskunft 

über die-persönlichen Verhältnisse des Kindes,". 
3. Nach § 167 wird folgender §167a eing8tügt: " 

n§ 167a 
Besondere Vorschriften für Verfahren 

nach § "1686a des B9rg�ichen"Gesetzbuchs. 
(1) Anträge auf Erteilung des Umgangs- oder 

Auskunftsrechts nach § 16868 de$ BürgerliChen Ge
s�buchs' sind nur zulässig, wenn der Antragstelhw 
an E"ldes statt versichert, der " Mutte,. de$ Kindes " 
Während der EmpfängniSz,ßit b�igewol'lnt zu haben: 

- (2) Soweit" es in einem Verfahren, das das Um
gangs- oder Auskunftsrecht nach §, � 686a des Bür: 
gerlichen Gesetzbuchs betrifft, zur"Klärung der leib
lichen Vaterschaft erforderlich ist, hat jede person 
l)nters,uchungen, insbeson� .die Entnahme von 
Blutproben, zu dulden, es sei denn. dass ihr die Un� 
tersuchung nichtzugemute! werden kann. 

(3) § 177 Absatz 2 Satz 2 urid § 178 Absatz 2 
gelten entsprechend." . 

Artiket3 
Änderung des 

ReChlspfiegergesetzes' 
In § 14 Absatz 1 Nummer 7 des Rechtspflegergeset

zes in der Fassung der BekanntmaChung vom 14. April 
2013 (BGBI. I S. 778), das zuletzt durch Artikel � des 
Gesetzes vom 26. Juni 2013 (8GBI. I S. 1800) geändert 
worden ist, werden nach der Angabe n§ 1685 Absatz 3" 
die Wörter :und § 1686a Absatz � .. eingefügt. 

Artikel 4 
Änderung des C)eS8tzes 

'über GerichtSkosten in FamUiensaChen 
§ 45 Absatz 1 des Gesetzes über Gerichtskosten in" 

Familiel'lsachen vom 17. Dezember 2008 (BGBI.I 
/ S.2586, 2666), das zuletzt durch Artikel 8 Nummer' 3 

d�$ Gesetzes vom 25. April 2013 (BGBI. -I'S. 935) ge:
, ändert worden ist, wird wie folgt geändert:· 

1. ln Nummer 2 wird das Wort "oder" durch ein Komma 
ersetzt. 
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ArtikelS 
Inkrafttreten 

2. Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefOgt: 
,,3. daS Recht auf Aus kunft Ober die persönlichen

Verhältnisse des Kindes o der". . . / . 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der VerkOndung in 

3. Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. Kra ft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt . 

Das v orstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt . Es 
ist im Bundesgesetzblatt zu verkOnden. 

Berlin, den 4. Juli 201 3 . 

D e r  Bundesprä s i d e nt 
Jo a c h i mG a u c k 

D i e.su nde$kanz�eri n 
Dr. A ng e la Me r kel 

D i e  Bu n d e s m i ni s t e ri n  d e r  J u s t i z  
S .  le u the u s s er-Sc h narre nb e rg e r  

D ie Bu nde s m i ni s t eri n 
f O r  Fami l i e, Se ni oren, Fra u e n  un d Ju g e n d  

Kri s t i na Sc hröder 
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Gesetz 
zur,Änderung des Gesetzes 

über die Kreditanstalt fOr Wiederaufbau und weiterer Gesetze 
Vom 4. Julf2013 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Inhalhiibersicflt 
Artikel 1 �ng des Gesetzes über die Kreditanstalt für 

Wiederaufbau 
Artikel 2 Änderung des Geldwäschegesetzes 
Artikel 3 Änderung des Einlagensicherungs- und Anlegerent

schAälglmgsgesetzes 
Artikel 4 Inkrafttreten 

Artikel 1 
<Änderung des 

Gesetzes über dU, Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
Das Gesetz über die Kreditan.stalt für Wiederaufbau 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 
1969 (BGBI. I S. 573), das zuletzt durch Artikel 1 73 
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. I S. 2407) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 .  § 1 wird wi� folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird' wie folgt gefasst: 

"(1) Die Kteditanstalt für' Wiederaufbau (An
stalt) ist einE! Anstalt des öffentlichen Rechts. 
Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und kann 
eine Zweigniederlassung in Berlin und in Bonn 
eriic:hten. Im Geschäfts- und Rechtsverkehr 
kann. sie die. Bezei

.
chnu':l9 "KfW" verwenden. H 

b) Apaatz 4 wird wie folgt gefasst: . " 
,,(4) Der auf den Anteil ctes Bundes nach Ab

satz 3 eingezahlte Betrag von zwei Milliarden 
sechshundertvierzig . Millionen Euro entfällt in 
Höhe von einer Milliarde zweiundachtzig Millio
nen achthunp.ertsechsundsiebzigtausenddreihun;. 
derteinunddreißig Euro auf das ERP-Sonderver-
mägen." . ' 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 , ' Nummer 1 Buchstabe i wird nach 

den Wörtern "vom Bund oder" das Wort "von" 
eingefügt. 

b) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

"Die Hereinnahme von Einlagen, und das Finanz
kommissionsgeschäft sind ihr nicht gestattet; 
dies gilt nicht für Geschäfte mit Unternehmen, 
an denen die Anstalt unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist, mit-von der KfW gegründeten Stlf
tungen,mit deutschen Gebietskörperschaften, 
mit sonstigen deutsch� Verwaltungsträgem, 
mit der Europäischen Union, mit sonstigen inter
nationalen Organisationen, mit Staaten der 

, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung oder. mit dererrstaatlichen Ent-
wicklungshilfeorganisationen. " 

' 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird w�e folgt gefasst: 

,,(2) Dem Vorstand obliegen die Geschäfts
führung und Vermögensverwaltung ,der Anstalt 
in eigener Verantwortung, 'soweit sich aus Ge
setz oder Satzung nichts anderes ergibt." 

b) In Absatz 5 werden die Wörter '" vertreten durch 
den Verwtlltungsrat, H gestrichen. 

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt 
,,(6) Gegeoüber den Mitgliedern des \iorstan

des vertritt der Verwaltungsrat, vertreten durch 
seinen Vorsitzenqen, die Anstalt gerichtlich und 
außerg�htlich." 

-

�. § 7 wird wie. folgt geändert: 
a) Absatz· 1 wird wie folgt geändert: 

aal Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
,,1 . dem Bundesminister der. Finanzen und 

dem Bundesminister für Wirtschaft und 
. Technologie;, sie fungieren im jährlichen 
,Wechsel als Vorsitzender und als Stell
vE!rtreter des Vorsitzenden, der Vorsitz 
wechselt zu Beginn eines Kalenderjah� 
r:as; sie können sich in den, Sitzungen 
des· Verwaltungsrates und, seiner Aus
schüsse' durch ihre Ständigen Vertreter 

. im Amt oder durch Abteilungsleiter ver-
treten lassen;". 

. 
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bb) In Nummer 2 werden die Wörter "dem Bun
desminister der Finanzen," und ,;dem -Bun
desminister für Wirtschaft und Technologie," 
gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
e) Absatz 3 wird Absatz 2 und in Satz 1 wlrd das 

Wort "übrigen" gestrichen und wird die Angabe 
"Absatz 1 Nr." durch die Wörter "Absatz 1 Num-
mer 1 und" ersetzt. 

-

d) Absatz 4 wird ,Absatz 3. 
e) Absatz 5 wird Absatz 4 und in Satz-1 werden 

nach den Wörtem, "obliegt die" die Wörter "Be
ratung und" eingefügt und werden in Satz 2 die 
Wörter "oder besondere" gestrichen. 

1) Absatz 6 wird Absatz 5 und in Satz 1 werden die 
Wörter "Absatzes 5 satz 1 und 2" durch die Wör
ter ,,Absatzes 4 Satz 1 und 2" ersetzt. 

- 5. § 8 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort "Aufsichtsbe

hörde" _ durch das Wort "Rechtsaufsicht" ersetzt. 
b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort "Aufsichtsbe

hörde" durch,das Wort "Rechtsaufsicht" ersetzt. 
6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
"§ 9 

Jahres- und Konzernabschluss" . 
b) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort"Aufsiehtsbe

hörde" durch das Wort "Rechtsaufsicht" ersetzt. " 
7. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wo,rt "Sonderrück
lagen" durch die _ Wörter "gesondert auszuwei
sende Rücklagen" ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird das Wort "Sonderrücklage" 
- durch die Wörtt9r "gesondert auSzuweisenden 

RQcklage" ersetzt. 
8. §12 wird wie folgt geändert: 

a)bie Ü�chrift wird wie folgt gefasst: 
,,§12 

Rechtsaufs)cht". 
b) In Absatz 1 Satz, 1 wird das Wort "Aufsicht". 

durch das Wort "Rechtsaufsicht" ersetzt. 
9. ,Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 

,,§ 12a 
Verordnungsermächtigung; Anordiiungsbefugnis 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird er.:. 
mächtigt, im Benehmen mit dem Bundesministe
rium für Wirtschaft und Technologie durch Rechts
verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundes
rates· bedarf, zu bestimmen, dass die' folgenden 
nicht bereits, fOr die Anstalt geltenden bankauf
sichtsreghtHchen Vorschriften zur Gewährleistung 
der DurchführunQv eines ordnungsgemäßen Ge
schäftsbetriebs der Anstalt auf die Anstalt und die 
zu bildende Institutsgruppe, Finanzholding-Gruppe , 
pder gemischte Finanzholding-Gruppe ganz oder 
teilweise entsprechend-anzuwenCfen sind: 
1. d�' Kreditwesengesetz,' 
2. das Firianzkonglornerateaufsichtsgesetz, 

3. die zur Durchführung der in den Nummern 1 
und 2 _ genannten Gesetze jeweils erlassenen 
Rechtsverordnungen und 

4. die Verordnungen der Europäischen Uni,!n. 
§ 2 Absatz 2 des Kreditwesengesetzes bleibt unbe
rührt. Die Ermächtigung umfasst insbesondere die 
bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften über 
1. das Handelsbuch, 
2. die Verbriefungen, ' 
3. die Eigenmittel, 
4. die Konsolidierung, 
5. dieUquidjtät, 

'6. die modifizierte bilanzielle Eigenkaj:)italquote, 
7. das Kreditgeschäft, 
8. den bargeldlosen Zahlungsverkehr, 
9. die Verhinderung von Geldwäsche oder Terro

rismusfinanzierung oder die Verhinderung von 
sonstigen strafbaren Handlungen, die zu einer' 
Gefährdung des Vermögens des Instituts führen 
können, 

10. die besonderen, insbesondere die organisato
rischen, Pflichten der Institute, der Geschäfts
leiter, der Leitungsorgane'von Finanzholding
Gesellschaften und gemiscl1ten Finanzholding
GesellSchaften sowie der Aufsichts- und Ver
waltungsorgane sowie die Anforderungen an 
diese Personen und an deren Vertreter, 

11. die Vergütungssysteme der Institute und weite
rer gruppenangehöriger Institute für deren Ge
schäftsleiter sowie für Mitarbeiter und Mitglie-' 

,der der betreffenden Aufsichts- und Verwal
tungsorgane, ' 

12. die Prüfung und Prüferbestelfung sowie die be-
sonderen Pflichten des Prüfers, 

13. Finanzkonglomerate. 
Bei der Bestimmung der entsprechend anzuwen
denden bankaufsichtsrechtlicnen Vorschtiften ist 
zu berücksichtigen, dass es sich bei der Anstalt 
um eine Förde�ank mit den ihr nach § 2 übertra
genen Aufgaben handelt. 

(2) Durch die Rechtsverordnung nach Absatz 1 
kann der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs
aufsicht (Bundesanstalt) die Aufsicht über die Ein- . 

'haltung der bankaufsichtsrechtli�hen Vorschriften 
zugewiesen werden und kann bestimmt werden, 
dass die' Bundesanstalt dabei mit der Deutschen 
Bundesbank entsprechend § 7 des Kreditwesen
gesetzes in der jeweils gültigen Fassung zuSam
menarbeitet. 

(3) Durch die Rechtsverordnüng nach Absatz 1 
können zudem Anzeige-, Melde- und Vorlagepflich
ten der Anstalt, der zu bildenden Institutsgruppe, 
Finanzholding-Gruppe ,oder gemischten Finanz
holdiQg�Grup� und der jeweiligen Organ mitglieder 
und Beschäftigten sowie Informations-, Auskunfts
und Prüfungsrecbte -der �undesanstalt und der 
Deutschen Bundesbank geregelt werden. _ 

(4) Darüber hinaus können durch die Rechts
verordnung nach Absatz 1 für die bei der Bundes': 
anstalt Beschäftigten und für die im Dienst der 
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Deutschen Bundesbank stehenden' PersOnen Ver
schwiegenheitspflichten geregelt werden. 

(5) Die Bundesanstalt und die Deutsche Bundes� 
bank sind vor Erlass cter Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 anzuhören. 

(6) Die Bundesanstalt kann im Rahmen der ihr 
durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 zugewiese
nen Aufgaben alle Anordnungen und Maßnahmen, 
die geeignet und erforderlich sind, um Verstöße ge
gen bankaufsichtsrechtliche Vorschriften zu unter
binden oder zu beseit�en, treffen gegenüber 
1. der Anstalt, ' 
2. den Geschäftsleitern und Verwaltungsräten der 

Anstalt, 
3. den gruppenangehörigen Unternehmen der zu 

bildenden Institutsgruppe, Finanzholding-GI1JPpe 
oder gemischten FJnanzholding-Gruppe und ge
gebenenfalls dem Konglomerat sowie 

4. den ,Orga,n'en, der' gruppenangehörigen Unter
nehmen nach Nummer 3 und gegenOber den 
Mitgliedern dieser Organe. ,,' 

, 

10. Der bisherige § 12aWird § 12b. 
11. In § 13 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter ,;ausge

wiesenen Sondert"Ücklage" durch die Wörter "ge
sondert auszuweisenden Rücklage" ersetzt. 

, Arti� .. 2 
Änderung' des 

Geldwäschegesetzes 

I § 16 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes vem 13. Au
gust 2008 (BGBI. I S. 1690), daszuretzt durch Art*e14 
des Gesetzes vom 27. Juni 2013 (BGBI. I S. 1862) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In Nummer·1 werden' die Wörter "die Kreditanstalt 

für Wiederaufbau und" gestrichen. 
2. Der Nummer 2 wird folgender Buchstabe i angefügt: 

"0 die Kreditanstalt für Wiederaufbau,". 

Artikel 3 
Änderung des 

Einlagensicherungs- und 
Anlegere�hädigungsgesetzes 

Das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädi
gungsgesetz vom 16. Juli 1998 (BGBI. I S.1842), das 
zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 
(BGBI. I, S. 1981) geändert worden ist"wird wie folgt 
geändert: 

" 

1. § 1 wird wie folgt geändert: ' 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Nummer' t wird wie folgt gefasst: 
,,1. Einlagenkreditinstltlite im Sinne des § 1 

Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengeset
zes einschließlich Zweigstellen von Unter-

, nehmen mit Sitz im Ausland, denen eine 
Erlaubnis gemäß'- § 1 Absatz' 1 Satz 2 
Nummer 1 und 2, des Kreditwesengeset-
zes erteilt ist,". ' , 

", ,bb)'ln den Nummern 2 und 3 werden jeweils die 
. Wörter" "Gesetzes Ober das Kreditwesen" 

durch das Wort "KreditwesengesEitzes" er-

setzt und werden jeweils die Wörter '"oder 
Satz 3" gestrichen. 

' 

ce) In l'IIummer 4 wird das Wort "worden" gestri· 
ehen. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter "des Arti
kels 22 Abs. 4 der Richtlinie 85/611IEWG vom 
20. Dezember" 1985 zur ,Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend' 
bestimmte Organismen für gemeirll!!ame Anlagen 
in Wertpapieren (ABI. 'EG Nr. L 375 S. 3)" durch 
die Wörter "des Artikels 52 Absatz 4 der Richt
Iinie 2oo9/65/EG des Europäischen Parlaments 
und de� Rates 'vom 13. Juli 2009 zur Koordinie
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend bestimmte Organismen für gemein
same 'Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABI. 
L '302 vom 17."'.2009, S. 32, L 269 vom 
13.10.2010, S. 27)" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter "Gesetzes über 
d� Krec;litwesen" durch das Wort "Kreditwesen
gesetzes" ersetzt. 

2. § 3 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) in Nummer 1 werden die Wörter "des ,Artikels 1 
Nr. 6 der' Richtlinie 89/646/EWG ,des Rates vom ' 
15. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts
und Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme 
und Ausübung der Tätigkeit , der Kreditinstitute 
und zur Änderung der Richtlinie 77 n8Q/EWG 
(ABI. EG Nr. L 386 S. 1)" durch �ie Wörter "des 
Artikels 4 Nummer, 5 der, Richtlinie 2006l48/EG 
des 'Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2006 über die A!Jfnahme und Aus
übung der Tätigkeit der Kreditinstitute (ABI. L 177 
vom 30.6.2006, S. 1)" ersetzt. 

b) In Nummer 5 werden die Wörter .. Gesetzes über 
das Kreditwesen" durch das Wort ".Kreditwesen
gesetzes'" ersetzt. 

c) In Nummer 10 werden die Wörter "Richtlinie 
91/308IEWG des Rates vom 10. JUhi 1991 zur
Verhinderung der Nutzung des Firianzs.ystems 
zum Zwecke der Geldwäsche (ABI. EGNr. L 166 
S. 77)" durch die Wörter "Richtlinie 2005/60lEG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nut
zung des Finanzsystems zum Zwecke der Geld
wäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABI. 
L 309 vom 25.11.2005, S. 1 �)" ersetzt. 

3. In § 4 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter "Gesetzes 
über das Kreditwe$9n" durch das Wort "Kredit
wesengesetzes" ersetzt. ' 

4. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird das Wort ,;Es" durch das Wort "Sie" 
und werden die Wörter "GesetZes über das Kre-, 
ditwesen" durch das Wort "Kreditwesengesetzes" 

, erse�. 

b) ln Satz 4 wird das Wort "Es" durch das Wort "Sie". 
ersetzt.' , 

5. In § 7 Absatz 3 Satz 4 werden die Wörter "Gesetzes 
über das Kreditwesen" durch das Wort "Kredit- , 
wesengesetzes" erSetzt. 

' 
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6. § 8 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Absatz 6 Satz 3 wird folgender Satz einge

fügt: 
"Wenn auf Grund der Bildung von Sonderposten 
nach § 340g des Handelsgesetzbuchs eine ein
heitliche und gerec�te Verteilung der Leistungs
pflicht auf die Institute unter Berücksichtigung 
der Anforderungen nach Absatz .8 Satz 1 zweiter 
Halbsatz nicht mehr gewährleistet ist, kann die . 
Rechtsverordnung nach Absatz 8 Satz 1 auch · 
vorsehen, dass die �ntschädigungseinrichtungen 
in den Fällen des Satzes · 1  für Institute, die einen 
Sonderposten nach § 340g des Handelsgesetz
buchs bilden, einen fiktiven Jahresbeitrag be
rechnen, der an' die Stelle des zuletzt fälligen Jah
resbeitrags tritt; . bei der Berechnung dieses fikti- . 
van Jahresbeitrags werden über § 340e Absatz 4' 
des HandelsgesetZbuchs hinausgehend gebil
dete Sonderposten im Sinne des § 340g des 
Handelsgesetzbuchs nur in Höhe der Hälfte ihres 
Betrages berücksichtigt." 

b) In Absatz 8 Satz 1 werden die Wörter "Jahres
und Sonderbeiträge sowie der Sonderzahlungen" 
durch die Wörter "Jahresbeiträge, der einmaligen 
Zahlungen sowie der Sonderbeiträge und Son
derzahli.mgen" ersetzt. 

7. In § 9 Absatz 3 und 6 Satz 1 werden die Wörter "Ge
setzes über das Kreditwesen" durch das Wort "Kre
ditwesengesetzes" ersetzt. 

e: In § 11 Absatz 2 werden die Wörter "Gesetzes über 
das Kreditwesen" durch das . Wort "Kreclitwesenge
setzes" ersetzt. 

9. In § 1 3  Absatz 1 werden jeweils die Wö.rter "Geset
zes über das Kreditwesen" durch das Wort "Kredit
wesengesetzes" ersetzt. 

Artikel 4 

Inkr$fttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach · der Verkündung in 
Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es 
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden. 

Berlin; den 4. Juli 201 3 

D e r  B u n d e s p rä s i d e n t  
J o a c h  i m G a u c k  

D i e  B u n d e s k a n z l e r i n  
Dr. A n g e l a  M e r k e l  

-
o e.r B u n d  e s m i n i s t  e r d e r F i n a n z e n  

S c h ä u b l e  

D e r  B u n d e s m i.n i s t e r  
f.ü r W i rt s c h a ft u n d  Te c h n o l o g i e  

Dr: P h i l i p p R ö s li H · 
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Drittes Gesetz 
zur Änderung des Tierschutzgesetzes1 -

Vom 4. Juli 2013 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos� 
sen: 

Artikel 1 
Das Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekannt

machung vom 1'8, Mai 200E) (BGBI. I ,S. 1206, 1313), 
das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 9. De
zember 201 0 (BGBI. I S. 1934) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1·. § 2a wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie fOlgt geändert: 

aal In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch 
, ein Komma ersetzt. 

' 

bb) �olgende Nummer 6 wird angefügt: 
, "6. an 8ichetheitsvorkehningen im Falle 

technischer Störungen geier im Brand-
fall." 

' 

b) In Absatz 1 b  wird die Angabe "§ 11a Abs. 2" 
durch die Angabe "§ 1 1 a  AbSatz 3" ersetzt. 

, c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
,,(3) Des Einvernehmens des Bundesministe

riums für Bildung und Forschung bedürfen 
R�tsverordnungen 
1 .  nach Absatz 1 ,  soweit sie Anforderungen an 

die Haltung von Tieren festlegen, die zur Ver
wendung in Tierversuchen bestimmt sind 

, oder deren Gewebe oder Org�ne dazu be-
stimmt sind, zu wissenschaftfichen ZWecken 
verwendet zu werden, , 

�. naGh Absatt 2 Satz 1 ,  soweit · sie die Beför
derun,g vo,n Ti�ren regeln, die zur Verwen
dung in TIerversuchen bestimmt sind oder 
deren Gewebe oder Organe dazu bestimmt 
sind, zlJ'wissenschaftlichen Zwecken verwen-

- det zu werden." 
2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a} Nummer 2 wird wie folgt geändert: 
aal Die Angabe ,,§ 8" wird durch die Wörter ,,§ 8 

Absatz 1 Satz 1 "  ersetzt. ' 
bb) Die Wörter ,,Ausnahmegenehmigung nach 

§ 9  Abs. 2 Nr. 7' Satz 2" werden durch die 
Wörter "Genehmigung nach Vorschriften, die 

1 Dift Änderungel1 dienen unter anderem der Umsetzung folgender 
Richtlinien: Richtlinie 20101631EU des Europäischen Parlaments und 
des 'Rates vom 22. September 2010 zum Schutz der für wissen
schaftliche Zwecke velWendeten Tiere (ABI. L 276, vom 20.10.2010, 
S. 33); Richtlinie 2OO6I123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 Ober Dienstleistungen im Binnenmarkt 
(ABI. L 376 vorn 27.12.2006, S. 36). Dift Verpflichtungen aus der 
Richtlinift 981341EG des EiJropäischen Pariaments und des Rates 
vorn 22. Juni 1998 0b8fJ ein Informatioosverfahren auf dem Gebiet 
der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fOr 
dift I;)ienste der Informatloßsgesellschaft (ABI. L 294 vorn 21.7.1998, 
S. :m, die zuletzt durch dift Richtlirl!e 2006/96/EG (ABI. L 363 vorn 

, 20.12.2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet worden. 

auf Grund.des §" 9 AbsatZ ;3 Nummer 1 und 2 
erlassen worden sind,." ersetzt. 

b) trl'Nummer 1 1  wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

c) Die folgenden Nummern 1 2  und 1 3  werden an-
gefügt: . 
,,12. ein Tier als Preis oder Belohnung bei einem . 

Wettbewerb. einer Verlosung, einem Preis
ausschreiben oder einer ähnlichen' Veran-

. staltung auszuloben, ' 
, 

13. ein Tier für eigene sexuelle Handlungen zu 
nutzen oder für sexuelle Handlungen Dritter 
abzurichten oder zur Verfügung zu stellen 
und dadurch zu artwidrigem Verhalten zu 
zwingen." ' 

d) Folgender Satz wird angefügt: 
"Satz l '  Nummer 1 2  gilt nicht, wenn das Tier auf 
einer in Satz 1 Nummer 1 2  bezeichneten Veran
staltung ausgelobt wird, bei der erwartet werden 
kann, dass die Teilnehmer der Veranstaltung im 
Falle des Gewinns als künftige Tierhalter die Ein
haltung der Anforderungen des § 2 sicherstellen 
können." 

, 3. § 4 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz t Satz 1 'wird das Wort "Betäubung" 

durch die Wörter "wirksamer Schm�ausschal
tung (Betäubung) in einem Zustand der Wahr- ' 
nehmungs- und Empfindungslosigkeit" ersetzt. 

b} Absatz 1 a wird wie folgt geändert: \ 

aal In Satl 1 werden die Wörter "Wirbeltiere be
täuben" durch die Wörter "Wirbeltiere zum 
Zweck des Tötens betäuben" ersetzt. 

"bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils das Wort 
"betäubt".durch die Wörter."zum Zweck des 
Tötens betäubt" ersetzt. 

' 

ce) FolgEmder Satz wird angefügt: 
,,Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für das Be
täubetl zum Zweck des Tötens uod das Tö-

. ten , von Wirbeltieren., ·  die zur Verwendung in 
Tierversuchen bestimrnt sind oder deren Or
gane od,er Gewebe dazu bestimmt sind, zu . 
wissenschaftlichen Zwecken verwendet zu 
werden." 

. 

c) Absatz 3 .wird wie folgt gefasst: 
,,(3) F'ür das Töten von Wirbeltieren" aus

schließlich um ihre Org!!ne oder GeweJ:>e \Zu wis
senschaftlichen Zwecken zu verwenden, gilt 
§ 7a Absatz 2 Nummer ·1 entsprechend,'Hunde, 
Katzen und Primaten dürfen zu wissenschaft
lichen Zwecken nur getötet werden, soweit sie 
entweder für einen solchen Zwec� oder für eine 
Verwendung in Tierversuchen gezüchtet worden 
sind. Abweichend von Satz 2 kann die %ustän-
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d ige - B eh örde , sowe it es mit de m Schutz� de r 
T ie re  ve re inba r ist ,  das T öten v on T Ie ren, d ie 
nicht nach Satz 2 gez üc htet w orden s ind , g e-

/ neh migen, s owe it 

1 .  nach Satz 2 gezüchtete T ie re mit den E igen
schaften, d ie für den jewe iligen Zwec k e rfor
de rl ich s ind , nicht ZU! Ve rfagung stehen o de r  

2 .  d ie jeWe iligen w issenscha ftlichen Zw ecke d ie 
Ve rwendung v on Tieren e rfo rde rl ich mache n, 
d ie nicht nach SatZ 2 gez üchtet w orden s ind ." 

4. ' In § 4a A bsatz 1 we rden nach de m Wort "Blut ent- , . 
zugs " d ie Wörte r "zu m  Zweck d8$ Schlachtens " 
e ingefügt. 

5. § 4b -wird w ie fo lgt geände rt: 

a) In Satz ,1 werden d ie Wörte r "du rch Rechts ve r
ordnung " durch d ie Wörte r: "für d ie Zwec ke d er ,  
§§ 4 und 4a du rch Rechtsve rordnung " ersetzt .  

b) Satz 2 w ird w ie folgt g efasst : 

"Rechtsve rordnungen nact) Satz 1 Numme r 1 
Buchsta be b und d bedürfen, 

1 .  sowe it s ie das �t äu ben o de r  T öten mitte ls 
gefäh rlicher St offe o de r  Gemische im Sinne 
des Che mikal iengesetze s  o de r  da rauf bez o
gene Voraussetzungen für den E rwe rb e ines 
Sach kundenachwe ises betreffen, ' etes  E inve r
neh mens der Bunges ministe rien für Wirt
scha ft und Technol og ie s ow ie für Umwelt j 
Naturschutz und Rea kt ors icherheit , 

2. sowe it s ie das Bet äu ben o de r  T öten v on T ie 
ren, d ie zu r Ve rwendung in Tie rversuchen be
st immt s ind o de r  de ren Gewebe . o de r Org ane 
dazu best immt s ind , zu w issenscha ftl ichen 
Zwecken ve rwendet zu werden, ode r da rauf 
bez ogene Voraussetzungen für den E rwe rb  
e ines Sac hkundenachwe ises betreffen, des 
E inve rnehmens des Bundes ministe riu ms, für 
B ildu ng und Forschung ." 

6. § 5 wird w ie folgt ge ände rt: 

a )  In Absatz 1 werden nach 'Satz 2 d ie ·  folgenden 
,Sätze e ingefügt : 

"Dies g ilt nicht , s ow eit d ie '  Bet äu bung a us 
schl ie ßl ich du rch äuße rl iche A nwendung e ines 
Tierarzne imittels erfo lgt , das nac h  a rzneimittel:· 
recbt lich en Vorsch riften zugelassen ist , u m  e ine 
örtlic he Schmerza ussch altung tu e rreichen, und 
nach de m Stand v on Wissens chQff und Technik 
zu m Zwec k de r Du rchfüh rung des jewe il igen 
E ing riffs gee ignet ist . '  D ies g ilt fe rne r nicht für e i
nen E ing riff im Sinne des § 6 A bsatz 1 Satz 2 
Nu mme r  2a , s owe it d ie Bet äu bung ohne Bee in
t rächt igung des Zustandes de r �h meh mu ngs 
und E mpfindungsfäh ig ke it ,  ausgenommen d ie 
Schme rze mpfindung , du rch e in T iera rzne imitte l 
e rfolgt , das nach a rzne imittelrecht lichen Vor
sch liften für d ie Schrnerzausschaltung be i d ie-
sem E ing riff zugelassen ist ." ' 

b) A bSatz 3 w ird w ie folgt ge ände rt: 

. .aa) Nu mme r 1a wird aufge hoben . .  

bb) Nu mme r  7 w ird w ie folgt gefasst : 
. ,,7. für d ie Kennze ichnu ng 

a )  du rch impl ant ierte ,,! ele ktronischen 
T rans ponde r, 

b) v on Säuget ie ren au ße r  Schwe inen, 
Schafen, Zie gen und 'Kaninchen du rch 
Ohr- o der '  Schenke lt ät ow ie rung inne r

, hal b  de r erste n zwe i LebensWochen, 
c) v on '  Schwe irlen, Schafen, Ziegen und 

Kaninchen du rch Oh rtät ow ie ru ng , ' 
d) v on .  Schwe inen du rch Schlagstempel 

und 
e )  v on' landw irtscha ftlichen . Nutzt ie ren 

du rch Ohrma rke oder F lügel ma rke .  " 
7. § 6,w ird wie folgt g eändert: , 

a) A bsatz 1 w ird w ie folgt ge ände rt: 
. aal Satz 2 w ird w ie fo lgt geände rt:' 

aaa) Nach Nu mme r  1 -werden d ie fo lgenden 
Nu mme rn 1 a und 1 b e ingefügt : 
" 1 a .  e ine na ch a rtenschutz rechtl ichen 

Vorsch riften v o rgesch riebe ne 
Kennze ichnung v orgenommen 
w ird, 

1 b. ,e ine Kennze ictJnung · von Pferden 
du rch Schenkel brand v orgenom-
men w ird ," .  . 

bbb) In Nu mme r 2 w ird' d ie A nga be "' 1a" 
gest richen. " \ 

ccc) Nach Nu mme r 2 w ird folgende Nu m
me r 2a ' e ingefügt : 
"2a . unte r acht Tage alte männliche 

- Schweine -kast rje rt  werden,". 
d d d) Nu mmer 4 wird wie fo lgt gefasst : ' 

"4. das .  v o llst änd ige o de r  te ilwe ise 
Entneh men v o n· Org anen o de r  Ge 
we ben e rforderlich ist ,  u m  zu ande
ren a ls ·zu w issenschaftlichen Zwe 
c ken d ie Organe o d er Gewe be zu 
t ransplant ie ren, Ku ltu ren anzu le 
gen o de r  is olierte Organe, Gewe be 
o de r  Zel len zu untersuchen," .  

bb) Satz 3 w ird d urch .die folgenden Sätze e r
setzt .. 
"E ing riffe nach Satz 2 N umme r'1 u nd 5 s ind 
du tch e inen Tierarzt vorzune hmen; im Fa Ue 
e ines E ing riffs nach Satz .2 Nu mme r  2a g ilt ,  
d ies auch , s ofe rn e in von de r norma len ana 
t omischen Beschaffent'le it a bwe ichende r 
Befund v orliegt . E ing riffe nach 
1 .  Satz 2 Nu mmer 1a , · 1 b, 2 und 3, 
2. Num mer 2a , d ie nicht du rch e inen Tie ra rzt 

vorzuneh me n  s ind, s ow ie 
3. Ab sat z 3 
d ürfen auch du rch e ine ande re Pers on ' v o r
genom men werden, d ie die . dazu notwend i
gen KenntniSse und F äh ig keiten hat ." ." ', . .  

cc) D ie Sätze 5 bis 9 we rde n A bsatz 1a • 
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b) Der neue Absatz 1 a wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Für die Eingriffe nach Absatz 1 Satz 2 Num-
me� 4 gelteh ' 

' 

1 .  § 7 AbsatZ 1 Satz 2 Nummer 1 und Satz 3, ' 
§ 7a AbsatZ 2 Nummer 1, 4' Und 5 und § 9 
Absatz 5 Satz 1, '  jeweils auch in Verbin
dung mit § 9 �tz 6 Satz 1 .. sowie 

2. Vorschriften in Rechtsverordnungen, die 
auf Grund des ' 

a) § 7 Absatz 3 oder. , . \ 
b) §,g Absatz 1 ,  2 und 3 Nummer 2, Ab.;. 

satz , 4 Satz 1 Nummer 3- und Satz 2 
und Absatz 5 Satz 2, jeweils auch ,in 
Verbindung mit Absatz 6 Satz 2, 

' 

, ei18sse� worden �nd� soweit dies in einer 
Rechtsverordnung; die das Bundesminis
terium;mit Zustimmung .des Bundesrates 
erlassen hat, vorgesehen Ist, 

entsprechend. " 

bb) In Satz 4 wird die AngabE} "Satz 6" durch die 
Angabe ,;$at;Z 2" ersetzt. 

. ,  
c)' Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

,,(6) Das Bundesministerium .wird ermächtigt, 
durch . Rechtsverordnung mit ' Zustimmung des 
Bundesrates für Eingriffe im Sinne des Absat
zes , 1 '  Satz 2 Nummer 2a abweichend von § 5 

, Absatz 1 Satz 2 zuzulassen;'dass die Betäubung 
von bestimmten anderen Personen vorgenom
men werd8fl darf, soweit es mit dem Schutz 
der T iere vereinbar i�t. In der Rechtsverordnung 
nach Satz 1 sind die Anforderungen zu regeln, 
unter denen .diese Personen die Betäubung vor
nehmen dOrf�n; dabei' können insbesondere 

1. Vei1ahreno · und Methoden einschließlich der 
Arzneimittel und der Geräte zur Durchführung 
der BetäOOung sowie des Eingriffes nach , 
Satz 1 vOrgeschrieben oder verboten werden, 

2. vorgesehen werden, dass die Person,' die die 
� Betäubung durChführt, die fOr diese Tätigkeit 

erforderliche Zuverlässigkeit und die erforder
lichen Kenntnisse un� fäOigkeiten zu besit
zen und di$se jlacllzuWeisen hat, und 

3. nähere Vorschriften über di� Art und den-Um
fang der 'nach ,Nummer 2 erforderlichen ' 
Kenntnisse und Fähigkeiten erlassen sowie 
Anforderungen an den Nachweis und die Auf
rechterhaltung der erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten festgelegt und das Verfahren 
des Nachweises geregelt werden." 

8. In § 6a werden die Wörter ", für Eingriff� zur Aus-, 
Fort- oder Weiterbildung und für Eingriffe zur Her
�tellung, Gew.innung, �wahrung pder Vermeh
rung ,von Stoffen, " Produkten oder Organismen" 
durch die Wöfter "mich § i Absatz 2 Satz 1 ,  auch 
in Verbindung mit Satz 2" 'ersetzt. ' 

9. Nach der Überschrift des Fünften Abschnitts wird 
folgender § 7 eingefügt! 

,,§ 7 
(1)  Die Vorschriften dieSes Abschnitts dienen 

pem Schutz von T ieren, die zur Vel'V.'endung in T ier
versuchen bestimmt sind oder deren Gewebe oder 
Organe dazu bestimmt sind, zu wissenschaftlichen 
Zwecken' verwendet ZU werden. Dazu sind 
1 .  Tierversuche im tfinblick auf 

a) die den T ieren zuzufügenden Schmerzen, Lei
den und Schäden, 

b) die zahl der verwendeten Tiere; 
c) die artst>ezifische ' Fähigkeit der verwendeten 

T iere, i..II;ter den VersUchseinwirkungen zu lei
den, 

' auf das 'unerlässliche Maß -zu beschränken und 
2, die Tiere, die zur Verwendung in Tierversuchen 

bestimmt sind oder deren Gewepe oder Organe 
')dazu bestimtnt sind, zu wissenschaftlichen Zwe
cken verwendet zu werden, so zu halten, zu 
züchten und zu pfJegen, dass sie nur in dem 
Umfang belastet werden, der für die -Verwen
dung zu wissenscha�ichen Zwecken unerläss
lich ist. 

T ierversuche dOrfen nur von Personen geplant und 
durchgeführt werden, die die dafür erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigl<eiten haben. § 1 bleibt unbe
rührt. 

(2) Tierversuche im Sinne dieses Gesetzes sind 
Eingriffe oder Behandlungen zu Versuchszwecken 
1 .  an Tieren. wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder 

Schäden für dieSe T iere verbunden sein können, 
2. an T ieren, die dazu führen ' können, dass T iere 

geboren werden --oder schlüpfen, die Schmerzen, 
L�iden ,oder Schäden erleiden, oder 

3: am Erbgut von Tieren, wenn sie mit Schmerzen, 
Leiden oder Schäden für die erbgutveränderten 

, T iere oder deren Trägertiere verbunden sein kön-
nen. 

Als .Tlerversuche gelten ·  auch Eingriffe oder Be
handlungen, die nicht Versuchszwecken' dienen, 
und ' 

" 

1 .  die zur Herstellung, ,Gewinnung, Aufbewahrung 
oder Vermehrung von Stoffen, Produkten oder 
Organismen vorgenommen werden; 

, 

2. durch die Organe oder Gewebe ganz oder teil-
" weise entnommen werden, 'Um zu wissenschaft-' 

rrohen �ecken ' 
' 

' Y  , , , � , 
a) die Organe oder Gewebe zu transplantieren, 
b) Kult�n anzulegen oder 
c) isolierte Organe, Gewebe , oder ZellenJ zu un
, tersuchen, 
oder 

, 3. di� zu Aos-, Fort- oder, Weiterbildungszwecken 
vorgenommen werden" , 

soweit eine der in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genann
.ten Voraussetzungen vorliegt. Nicht als Tierversuch 
gilt das Töten eines T ieres, soweit dies äusschließ-
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lich erfolgt, um dessen Organe oder Gewebe zu 
wi$$enschaftlichen Zwecken zu verweftden. 

(3) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesmlriisterium -fOr BiI- - ---� 

dung und Fo�chung durcl) R�chtsverordnung mit 
Zustimmung ,des Bundesrates die näheren Einzel
heiten zu den Anforderurigen nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 zu regeln;" 

10.  Der bisherige § 7 wird § 7a un� wie fo_1gt geändert: 
a) Die Absätze 1 und 2 werden wie fQlgt gefasst: 

, ,,(1 ) ,Tierversuche dürfen nur durchgefuhrt 
werden, sOweit sie-zu einem der folgenden Zwe-
cke unerlässlich sind: ,- Y 

1 .  Grundlagenforschung, 
2. sonstige Forschung mit einem der folgenden 

Ziele: 
a) Vorbeugung, Er:kennung oder Behandlung J .  , . 

von Krankheiten, Leiden, Körperschäden 
oder körperliChen �hwerden bei Men� 
sehen oder Tieren, 

' 

b) Erkennung_oder Beeinflu�ung physiologi
scher .zustände oder Funktiorien bei Men
schen oder Tieren, 

c) Förden.mg des Wohlergehens von Tieren 
oder Verbesserung der HaHungsbedingun
gen von landwirtschaftlichen Nutztieren, 

3. Schutz der Umwelt im Interesse der Gesund
heit oder des Wohlbefindens von Menschen 
oder Tieren, 

4. , EntwickluQg und Herstellung sowie Prüfung 
der Qualität" Wirksamkeit oder Unbedenklich-- keit von Arzneimitteln, -Lebensmitteln, FUtter
mitteln oder anderen Stoffen oder Produkten 
mit einem "der in Numnier 2 Buchstabe a bis c 
oder Nummer 3 genannten Ziele, 

5. Prüfung von Stoffen oder Produkten auf ihre 
Wirksamkeit gegen tieriscMSchädlinge, , , 

6. Forschung im Hinblick auf die Erhaltung der 
Arten, 

7. Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 
8. gerichtsmedizinische Untersuchungen. 
Tierversuche zur At.is-, Fort- oder Weiterbildung 
nach . Satz 1 Nummer 7 dürfen nur durchgeführt 
werden 
1 .  an einer Hochschule, einer.ianderen wissen

" schaftlichen Einrichtung.oder einem Kranken.;. 
haus oder ' ' 

3. Versuche an Wirbeltieren oder Kopffüßern 
c:iürfen nur durchgeführt werden, wenn die zu 
erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schä
den der Tiere' im Hinblick auf den Versuchs-

, zweck,ethisch vertretbar sind. 
4. Schmerzen, Leiden oder Schäden dürfen den 

Tieren nur in dem Maße zugefügt werden, als 
es für den verfolgten Zweck unerlässlich ist; 
insbesondere dürfen,. sie • nicht aus Gründen ' 
der Arbeits-, Zeit- oder ,Kostenerspamis zu
gefügt werden. ' 

5. Versuchä an Tteren, deren artspezIfische Fä
higkelt, unter den Versuchseinwirkungen zu 
leiden; stärker - entwickelt ist, dürfen nur 
durchgefOhrt werden, soweit Tiere, deren der': 
artige Fähigkeit w8fliQer $tark entwickelt ist, 
für den verfolgten Zweck nicht ausreichen." 

b)' Absatz 3 wird aufgehoben. 
c) Die bisherigen AbSätze 4 '  und 5 werdeh die Ab

sätze 3 und 4. 
d) Die folgenclen Absätze 5 und 6 werden angefOg�: 

,,(5) ' Ein ' TIerVersuch gilt ' als 'abgeSChlossen, 
wenn 

' 1 . keine weiteren, Beobachtungen mehr für ' den 
Tierversuch anzustellen sinc:t: oder, 

2. soweit genetisch veränderte, neue Tierlinien 
verwer:ldet werden, 

' 

a) an der Nachkommenschaft ' keine �iteren 
Beobachtungen mehr anzustellen sind und , 

b) nicht mehr erwartet wird" dass die Nach
kommenschaft auf Grund der biotechni:
sehen oder gentechnischen Veränderun
gen Schmerzen odeF Leiden empfindet 
oder �auerhaftSchäden erleidet. 

(6) Das Bundesministeriurh wird ermächtigt, 
" ,  im Einv..ernehmen mit dem Bundesministerium 

fOr Bildung und Forschung 'durch Rechtsverord- , 
, nung mit Zustimmung des BundeSrates 
,1 . Vorschriften dieses,Gesettes oder 

, 2. 'auf Grund dieses ,Gese� erlassene Rechts
verordnungen zur ' Durchführung, Genehmi
gung un� Anzeige von Tierversuchen 

auf Versuche an Tieren in eihem Entwicklung$.
stadiüm vor der Geburt oder dem Schlupf zu er
strecken, , soiNeit dies zum $ch�tz dieser Tiere 
auf Grund ihrer Fähigkeit, Sc�merzen oder Lei
den zu empfinden oder Schäden zu erleiden, 
und , zur Durchführung von Rechtsakten der 
Europäischen UniOn Morderlichist." 2. im Rahmen einer Aus-, Fort-, oder Weiterbil

dung,JOr lieil- oder l::Ieilhilfsberufe oder natur
wissenschaftliche i-lilfsberufe. 1 1 .  Die §§ 8 und 8a werden wie folgt gefasst: 

(2) Bei der Entscheidung, ob ' ein Tierversuch 
unerlässlich ist, .sowie bei ,der DurchfOhrung von 
Tierversuchen sind folgende Grundsätze zu be-

' achten: 
' 

1. Der ,jeweilige Stanq der , wissenschaftlichen 
Erkenntnisse ist zugrunde zu legen. 

2. -Es ist zu-pliifen, ob der verfolgte Zweck nicht 
c!urch andere, Methoden 9der Verfahren 'er
reicht werden kann. 

,,§ 8 
(1) Wer Versuche an Wirbeltieren oder Kopf

füßern durchführen will, beda'rf der Genehmigung 
des Versuchsvorhabens durch die zuständige Be
hörde. Die Genehmigung eines VersuchsVorhabens 
ist ·zu erteilen, we�n ' ' 

' 

1 .  wissenschaftlich begründet' dargelegt ist, dass, 
a) , die Voraussetzungen des § 78 Absatz 1 und i 

. Nummer 1 bis 3 vorliegen, 
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b) das angestrebte 'Ergebnis trotz Ausschöpf�As 
der , zugänglichen , Informationsrilöglichkeiten 
nicht hinreichend bekannt ist odet die Über
prüfung eines hinreichend bekannten ergeb
nisses dUrch einen Doppel,;. ' oder Wieder
holungsversuch unerlässlich, ist" 

2. der verantWortliche Leitet des Versuchsvorha
.bens- uncf sein Stettvertreter die . ertörderliche 

. fachliche Eignung , insbesondere hinsichtlich der 
Oberwachung,der Tierversuche haben und keine 

. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken 
. ,. gegen ihre �erJässigkeit �ben, 
3'. die erforderlichen Räumlichkeiten, Anlagen und 

' ai'lderen sachlichen 'Mittet den Anforderungen , 
entspr9chefti'die in einer auf Grund des § 9 Ab
satz 4 Satz;1 Nummer f 'erlassenen Rechtsver
ordnUflQ' festgelegt, sind, 

4. die PeiSoneller'l und ;organi$8tot1söhen -Voraus
, . setzungen für ,  die: Duwbführung der Tlerversu-. 

' .  che einschließlich der Tätigkeit des Tiei'schutz-
beauttragten gegeben sin(:l, 

-

5. die H�ltun�ide.; Tiere � Anforderunge� des § 2 
und den in einer auf'Grund des ,§ 2a Absatz 1 ,  
Nummer 1 bis 4, auch in Verbindung mit § 1 1  
AbSatz, 3.:oder des § 2a Absatt 2'Satz 1 erlas-

' senen Rechtsverordnung fe$tg�en Anforde
rungen entspricht l1ll� i� rnedizj��he Versor

'gung sichergestellt 1st; .. 
6. ,  di� Einha�ung der Vorschriften,des § 7 Absatz 1 

Satz � Nummer ' 1 und 'des § 7a, Absatz 2 Num-

. 
mer 4 und 5 erWartet werden �ann, - ' 

7. die Einhaltung von 
a) Sacbkundeanforderuog8n, . 
b) Vors6hrifbm zur SchmerzHnderung und Be-

täubUng von Tieren, 
. '  

. 
c) Vcnchrlften zur emeutei'l Verwendung von 

' Thnh; ' . 
(:1)' 'Verwendtmgs\lei'boten und -beSchränkungen, . - ' , .- ' .  ' 
e) Vorschriften zur Vermeidung von Schmerzen, 

Leiden und Schäden nach ' Erreichen des 
Zwecks des TierversUches, 

I .  ' ' 

f) Vorschriften zur Verhinderung d8s Todes ei
nes Tieres Unter der Versuchseinwirkung oder 
zur Vermeidung_ von Schmerzen. und Leiden 
beim Tod eines l1&reS und 

g) VOrSChifften zu der Vo�nsweise nach Ab-
schluss' des Tierversuchs: " . 

die 'in einer kt Grund _ § 2a Absatz 1 Num� 
mer 5 oder: des § 4� satz '1 Numrtier ·� Buch
stabeb; jeweils auch In Verbindung .mit § 1 1  Ab
satz 3, octer des § 9 Absatz :! bis 3 und 4 Satz 1 
Nummer 2-' oder 3 oder , Satz 2 erlassenen ' 
Rech�erordnung festgelegt sind, erwartet wer-

� den kann un9 ' . 
y 8i das . FOh� von Aufzeichnungen nach §,  9 Ab

-Satz 5 Satz 1 ,  in Ver6indung. mit de(l. ln ,einer auf 
Grund . des. -§ 9 Absatz .5: Satz 2 ·  er:IaSSenen 
Rechtsverordnung festgälegte':l Anfordeiung�n 
erwartet wel'deri kann .. 
(2) Wird - die 'Genehmigung. einer HochschUle 

oder anderen ,E'tnrlchtung erteilt" so müssen die 

Personen, die-- die TierverSuche durchfOhren, \::)ei • 
der Einrict1ttmg beschäftigt oder mH: Zustimmung , 
des verantwortlichen Leiters zur aenutzung.der 'ein-
richtung befugt sein. ' 

(3) Das· Bundesministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministeiium rur Bil-" ' , ' . .  " , . \ dung und Forschung durch Reciitsverori:tnurlg mit 
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zu ' er-
lassen u\::)er 

' 

• 1 .  die Form und den Inhalt des Antrags auf Ertei- , 
.' lung einer Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 

, sowie die antragsber.echtigten 'P�n$n, 
2. das Genehmigungsvenahr'ßn einschUe8lich des- ' . 

sen Dauer, 
3. den Inhalt des GenehmigungsbeScheids, 
4. das Verfahren im F�le nachträgliCher Äm:terun

gen der ' .der Geriehmigung -zug':l'nde liegenden 
wesentlichen Sachverhalte;" eirischließUch der . 
Pflicht zur Anleige oder Genehri'iigung solcher 
Änderungen, , ' ' 

5. q!�cB��,vori Ger'let"!migun�en Qder die Ver
längen/hg der Geltungsdauer von Genehmigun-
gen und 

. 

, 6. de� Vorbehalt des Wideirufs, 'von Genehmigun-
" qen.� " ' ' .  . ' �  _ 
(4) Das Bundesministerium . wird errpächtigt, im 

, Einvernehmen, mit dem BundesminlsteniJm für Bil
dung 'und 'Forschung durch Rechtsverordnung mit . 
ZustimrTWng des Bundesrates vorzl!sehen, dass 
Tierversuche einer Einstufung. hinsiChtUch ihres 

, Schweregrad$ nach Artikel " 15  Absatz , 1  der: Richt
' linie 20101631EU deS Europäischen Parlaments und 
des Aates vom 22. Septemoer 2010 zum Schutz 
der für wissenschaftnche Zwecke .v-8rwencteten 
Tiere (ABL L 276 vom 20.10.2010,'S. 33) unterzo
gen werden, 'und dabei das Verfahren und den In-

. halt der Einstufung sowie, die diesbezügUchen Mit
wii'kungspflichten . des Antragstellers zu regeln, so

.. . weit dies zur Durchführung von Rechtsakten der 
Europäischen Union erforderlich ist. 

(5) Das Bundesmiriisterium wird. ermächtigt, . im 
Einvernehmen mit dem BUndesmmisterium fOr BiI· 
dung und FQrschung durch Rechtsverordnung mit 

. . Zustimmung . des Bundesrates vorzusehen, ,. dass l 
Versuchsvorhaben einer rückblickender'! Bewertung 
durch' die zuständige Behörde unterzogen werden, 
und dabei das VerfahrelJ und def,l lnhatt der .Bewer� 
tung spwie die diesbezüglichen Mltwirkungspflieh
teil 'des Antrag$tellers zu regeln, soweit dies zur 
VerbesseruÖ9 'des ScflUtzes der' Tiere in Tierversu· 
chen urld zur DurChführung von Rechtsakten der 
Europäischen Union erfOrderliCh 'Ist. 

- {6) Das Bundesmirnsterium wird ermächtlQt,Jm 
Einvernehmen mit dem ' Buodesministerium für Bil
dung und Forschung durch 8echtsverordnung mit 
Zustirnmung des Bundesrates vorzüsehen, dass . 
die zuständigen 'Behörden ZU�8n:1menfassuAgeri 
zu g�mehmigten , Versuchsvorhaben-02UrTt Zwec� 
der VeJÖffentlichung übermltteln, die.:Angaben über 
' 1 :  dle tiefe deS VerSUchsvorhabens einschließlich 

des zu erwartenden Nutzens, 
' 

j 

,., , 
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2. die - Anzahl. die Art und die zu erwartenden 
sChmerzen, u,iden und Schäden der zu verwen-
denden TieJlt und : I ' 

3. die Erfülk.!ng der Anforderungen des§ 7 Absatz 1 \ 
Sa� 2 Nummer 1 und des §  7a Absatz ,2 Num
mer 2, 4 und 5 

enthalten,' und die , Form der Zusammenfassungen 
sowie das V$ffahren ihrer , Veröffentlichung zu l"$
geln, soweit dies zur Verbesserung deS' Schutz.es 

- der Tiere in ' T18/'VefSUchen und , zur Durchführung 
'von' Rechtsakten der Europäischen Union enorder
lieh ist. Es kann dabei vorsehen, dass di8Veröffent.,. 
lichung der Zusammenfassungen _ durch das Bun
deSi,nstitut fOr Risikobewertting erfolgt. 

, § 8a 
(1) Wer ein Versuchsvorhaben, in dem Wirbel

,tiere- oder ,K�pffü8er ver\V8I1det werden; durchfüh:" , 
ren will, 
1. das ,  ausschließlich Tierversuche: zum 'Gegen

, stand hat,- $ren Ourct:!fOhrung -ausc:Ir;ückIich 
a) durch Gesetz oder--RechtSverordnung, ,durch 

das Arznetbuch oder ' durch unmittelbar gel
tenden Reclrtsakt cfe(" Europäischen Gemein
schaft oder der Europäischen Union vorge
schrieben i�, 

b) in einer von der Bundesregierung oder einem 
Bundesministerium erlassenen allge�inen 
Verwaltungsvo..schrift vorgesehen ist oder 

c) auf Grund 'eines Gesetz8S oder einer Re9ht. 
verordnung oder eines unmittelbar anwend
baren Rechtsaktes de, Europäischen Ge
meinschaft oder'der Europäischen Union be
hör'dlich oder gerichtlich angeordnet oder im 
Einzelfall als Voraussetzung, für ein� behörd
liche Entscheidung gefordert .wird: " 

2. das ausschließlich Tierversuche zum Gegen
stand hat, die ,als Impfungen, Bluteotnahmen 
oder sonstige diaQnostische Maßnahmen nach 
bereits erprobten Verfahren an Tieren vorgenom
men werden 'und ' 
a) , der I;rkennung von Krankheiten, Leiden. Kör

perschäden' od$f' körpenichen Beschwerden 
bei Me�schen oder Tieren ,oder 

b) der Prüfung von 'Seren, Blutzub$reitungen, 
Impfstoffen, Antigenen oder Testallergenen . 
im Rahmen -von Zulassüngsverfahren oder 

. C�prüfungen 
' dienen, ' 

3. das ausschließlICh TieNersuQhe rtach § 7 Ab
, satz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 2 zum Gegenstand 

hat, die nach bereits erprobten, Verfahren 
a) zur H$l'Steilung, Gewinnung, Aufbewahrung 

oder Vermehn.mg vqtt Stoffen, Produkten 
oder Organismen oder 

b) zu diagnostIsChen Zwecken 
vorgenommen werden" oder 

, 4. das' ausschließlich Tierversuc� zum Gegen
stand hat, die zur Aus:'{ Fort- oder Weiterbildung 
nach: bereits !9f'PI'Obt� Verfahren durchgeführt 
werden, 

) 
hat, das Versuchsvorhaben der , zuständigen Be-
hörcJ8 anzlJ�eigen. 

' 

(2) 'Absl:itz 1 gilt nicht für Versuchsvprhaben, 
1 .  in denen Primaten verwendet werden oder 
2. die Tierversuche zum Gegenstand haben, die 
, nach , Maßgabe des Artikels 1 5  Absatz 1 in 

VerbindunQ .m.it Anhang VIII der Richtlinie 
2010163IEU als "schwer" einzustu,fen sind. 
(3) Wer ein. Versuchsvorhabel1, in dem Zehnfuß

krebse verwendet wercJeO",clurchfohren will, hat das 
Versuchsvorh8bEtri der zlistälidigen, Behörde anzu� 
zeigen. 

' 

(4) Oas�Sl.lndesministerillm wird ermäChtigt, im 
lCinvernehmen ,mit dem ijUndesministerium für Bil
durig und Forschung durch ReC)�verordfiung mit, 
Zustimmung des ,  Bundesrates' vorzusehen, dass 
Versu�he 8J:I anderen wirbelloserI Tieren als Kopf-

, (Oßem un,d Zehnfußkrebsen der zuständigen Be- ' 
hörde anzuzeigen sind, soweit �Tiere Ober eine 
den Wirbeltieren entsprech9nde artspezifische Fä
higkeit verfügen, unter den VersuchseinwirkuntJen 
zu leiden, und es zu ihrem SChutz erforderficm i$t. 

(5) Das Bundesministeriurn wird ermächtigt, im 
, 'Einvernehmen mit dem' BundeSministerium für Bil

dung und Forsqhung durch ReQhtsverordnung mit 
. Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zu er
lassen über 
1 .  die Fornf und den Inhalt der Anzeige nach Ab-

satz 1 Oder 3, ' " 

2. das Verfahren der Anzeige nach Absatz 1 oder 3 
, einschließlich der für die Anzeige geltenden Fris-
ten, ' 

3. den Zeitpunkt, ab dem oder bis ztl dem die 
Durchführung 'angezeigter Versuchsvorhaben 
nach Absatz '1 oder 3 zulässig ist" und 

4. das Verfahren im Falle nachträglicher Änderun
gen der im Rahmen der Anzeige nach Absatz 1 
oder 3 mitgeteilten Sachverhalte.!' 

12. § 8b wird aufgehoben. 
13. ,§ 9 wircJ-wie folgfgefasst: 

,,§ 9 
(1) Das Bundesministenum wird ermächtigt, im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium 10r Bil
dung und Forschung , durch RechtsverordFlung mit 
Zustimmung des Bundesrates ,nähere Vorschriften 
über die Art und den Umfang der nach § 7 Absatz 1 
Satz 3, etforcJerlichen. Kenntnisse und Fähigkeiten 
der Personen, dieTleNersuche planen oder durch
führen, insbesondere der biologischen, tiermedizi
nischen, rechtlichen und ethischen Kenntnisse 
und der 'Fähigkeiten im Hinbfick auf die Durchfüh
rung von Tierversuchen. zu erlassen sOWie Ailfor
derungen an den Nachweis und die' Au�hterhal

,tung der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
festzulegen; in der Rechtsverordnung karin auch 
vorgeschrieben werden, dass Aufzeichnungen Ober 

, die Maßnahmenr·die zum Zwecke der Aufrechter-
' haltung der "Kenntnisse und FähigkEiiten' ergriffen 
werden, zu' machen, aufzl1.bew8hren und der zu
ständigen BehÖrde auf Verlangen vorzulegen sind. 
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(2) Das .Bun�mlnisterlum,wird ennächtigt, im 
Einvernehmen mit 1:lem Bundesministerium fOr Bil-' 
dun9 und Forschung durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des BuncjeSrates 

, 1 .  das , Betäuben vo".. ' Tteren, die in' TierVersuchen 
verWendet wei'dEm, einschließlich' der hierfür er-, 
forder/lehen Kenntni$$e lind ,Fähigkeiten, oder 

.., die Anwendung sctlmerzlindemder Mittel oder' 
Verfahren bei diesen tlererf vorzuschreiben und 

2. die ' Gabe Von Mitteln, die das Äußern v.on 
' , ' Schrn8rzen verhindern oder beeinträchtigen, zu 

. vertileten oder ZtJ beschränl<en: ' 

(3) Das Bundesministerlum wird ennächtigt, im 
Einvernehmen' mit dem , Bulidesminlsterium für BiI- , 
dunQ und ForSChung und. soweitartenschu�recht
liehe �ge betQtlrt..$ind, dem Bundesminlsterium 
fOr Ul1iweIt, ,N&t\irschutz und Reaktorsicherheit 
durch RechtSverordnung 'm!t,ZlJStimmung des Bun
desrates zur Durchführung von Rechtsakten der 

" � Eui'opälsehen Union Versuche , 
1 � an Primaten, ' . 

'2.' an Tleren b8stlmmter He,ikunft, 
3. die besonders belastend sind, ",- . 
zu 'verbMtten ,  Oc;w' zu besctlrinken, insbesondere , 
vorveiner Gen8bmlgung oderder'Efmllung weiterer, 
� § 8 Absatz :1  Satz 2 Nummer 2 bis 8 11inaus
gehender Anforderungen abh�ngig zu machert. 

(4) Das' Bundesministerium wird ennächtigt, im 
Elrivernehm�n mit dem Bundesministerium für BiI� , 
dung und Forsdhung und, soweit, arten�chutzrecht
liche Belange berührt sind, defn Bundesministerium 
für 'umwelt, Naturschutz , und Reaktorsicherheit 
dUrch Rechtsverordliung mit Zustimrriung des Bun-,. 
desrates Anforderungen an 

' 1. 'für die Durchführung ' von Tierversuchen ' be
stimmte Räumlichkeiten, Anlagen und Gegen- ' 

" stände,; 
2. den Fang wifdlebender Tiere zum Zwecke ,ihrer 

Verwendung , in Tierversuchen ,einschließlich der 
anschließenden Behandlung, der Tiere und der 

- h ierfür erforder1ichen Kenntnisse und Fähigkei:' 
ten und 

3. die erneute Ve�endung von Tieren in Tierversu- ' 
chen 

' , 

festzulegen. Das Bundesministerium wird , ferner 
ennächtigt, , 1m Einvernehmen- mit dem Bundes

, mlnisterium fü!' Bildung und Forschung und, soweit 
, artensch�htUch& Belange berOhrt sind, dem 

Bund&sministerium fOr 'Umwelt, �'Naturs(:hutz und 
ReaktorSlcherh�it durch Rechtsverordnl,lng mit Zu
stimmUn!rdeSjBund�es die Behandlung eines 
in einem Tierversuch verwendeten Tieres nach Ab-

, Schluss <des Tietvei'$uchs zU regeln und dabei 
1:  voi'Zusetien, 'tfass das'Tler eTnem'Tierarzt vorzu-
, " stellen ist, " :  ' , ' " ' . � , 

2. vorzusehen, " dass das Tier unter bestimmten 
Voralissetiurigen zu töte� " ist, und ' 

3. Anfon:ler� an die. weitere Haltung und me
dizinische,versorgung � Tieres festzUlegen. 

, (5) Ober diS' 'Tierversuche sind' At!fZeich�ungen 
, zu mach&n; Das�Buntlesministeiium wird ennäch-

tigt, im Einverr1ehmen mit dern Bundesminjsterium 
fÜr Bildung qnd ForSchung durch Rechtsveron:l
nung mit Zustimmung deS BumjeSratescdas Nähere 

, über die Art und den Urnfan�der Aufzeichnungen 
nach Satz 1 zu regeln; es kamn:fabei vorschreiben, 
dass die Aufzeichnungen aufzubewahren und der 
zuständigen Behörde auf' Ver/angen vorzulegen> 
sind. 

" , 

' (6) Der Leiter des Versuch$.vorhabens !)der im 
Falle seiner Verhinderung Sein Stellvertreter haben 
die Einhaltung 

, 

. 1 .  der VorsChriften ' 
a) des § 7 'Absatz 1 Satz 2 Nummer t, deS § 7a 

Absatz 2 Nummer 1 '-4 und 5 und des § 9 Ab
satz' 5 Satz 1 sowie c 

b) des § 7 Absatz 1 Satz 3, und 
2. der VorsChriften der, auf Grimd -der  Absätze 1 

bis 5 er/assenen ,Rechtsverordnungen ' 
sicherzustellen. Das Bundesminisielium wird er
machtigt, 'im Ejnvernehmen mlt dem Bundesminis
terium� fijr BilduRg !Jnd , Forschung durch Rechts
verordnung mit ' ZUstimmüng des ,Burldesrates das 
Nähereczu der Verpflichtung nach Satz 1 zu regeln ... , 

14. § 9a wird aufgehoben. 
15. Die Überschrift des Sechsten AbscHnitts wird wie 

folgt gefasst: 
' 

"Sechster Abschnitt 
" Tierschutzbeauftragte" . 

16. § 10  wird wie 'folgt ge1asst: ' 
"'§ 1Q 

(1) 'Einrichtungen und Betriebe, in denen Wirbel
tiere oder Kopffüßer, 
1 .  die dazu bestimmt sind, in Tierversuchen ver- -

'w�cfet zu werden', oder " ' 
" 

2. deren OrgalJe oder' Gewe� dazu bestimmt sind, 
zu wi�ens(:haftljChen Zwecken' verWendet zu 
werden, 

gehalten 'oder verwendet werden, müssen , über , 
Tierschutzbeauftragte sowie, soweit di,es in einer 
Rechtsverol'dnung, die das BundeslTlihisterium im 
EinVernehmen mit dem Bundesministerium für Bil-' 
dung und Forschung mit Zustimmung des Bundes- ' 
rates erlassen hat, bestimmt ist, ,weitere Personen 

, , verfügen, <die verpfliphtet Sind, in besonderem 
Maße auf,"def1 Schutz der Tiere zu achten. Satz 1 
gilt auch für Einrichtul'lgen und Betriebe, in denen 
die dort genannten Tiere geiOchtet,.zum Zwe
cke der Abgabe an Dritte gehalten werden. Einrich� 
tungen und'Betriebe, 
1 .  in denen Wirbeltief!3 nach.§  4 Absatz 3 zu wis- ' 

seosch8ftlichen Zwecken getötet werden oder 
, 2. in denen'cingriffe naoh' § 6 ,Absatz 1 Satz 2 

Nurnrner 4. vorgenommen werden, , " ' 
müssen ebenfalls über .Tier.sch!Jtzbeauttragte nach 
Satz 1 verfilgen. . ' 

, (2) Die Ti�chutzbeauft�en und die weiteren 
personen nehmen , ihre AUtgaben ihsbesondere 
durch Beratung der Einrichtung oder des Betriebes, 
'fflr die oder für den sie ,tätig SInd, und der'liort be
schäftigten Personen sowte durch die Abgabe von 

__ J _ 
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Stellungnahmen wahr. Das Buridesministerium wird 
' ermäc!,!tigt, im Bnvernehmen mit dem Bundesmi
ntsterlum für Büdung und Forschung durch Rechts
verordnung mit Zustimmung des BUnd�srates das 
Nähere über die Tierschutzbeauftragten und weite
ren Personen zu regeln und dabei Vorschriften über 
1 .  das Verfahren ihrer Bestellung, 
2. ihre Sachkunde, 
3. ihre Aufgaben und Verpflichtungen, insbeson

dere im HinbHck auf die Sicherstellung einer 
sachkundigen und tiergerechten Haltung, Tö
tung und Verwendung der Tiere, und 

, . 4. innerbetriebliche Maßhahmen und Vorkehrungen 
zur Sicherstellung einer wirksamen Wahrneh
mung der in Nummer 3 genannten Aufgaben 

, und Verpflichtungen ' , 

zu erlassen. Dabei kann das Bun,desministerium 
1 .  bestimmen, . dass die Tierschutzbeauftragten ' 

und weiteren' Personen im Rahmen von Beiräten 
zusammenwirken, 

2. das Nähere über die Aufgaben und die Zusam
' tnensetzung, einschließliCh der' Leitung, der Bei

, räte nach Nummer 1 regeln und 
3. vorschreiben, dass Ober die Tätigkeit der Beiräte . 

nach ' Nummer ,1 Aufzeichnungen zu ' machen, 
aufzubewahren und der zuständigen Behörde 
allf Verlangen vorzulegen' sind." 

1 7. Der Siebente Abschnitt wird aufgehoben. 
1 8. Der bisherige Ach� Abschnitt wird der Siebente 

Abschnitt; ' 
' 

19. Die §§ 1 1  und 1 1  a�werden wie folgt gefasst: 
,,§ 1 1  

(1) wer, 
1 .  Wirbeltiere oder Kopffüßer, 

a) die dazu bestimmt sind, in Tierversuchen ver
, wendet zu werden, oder 

b) deren Organe oder Gew�be dazu bestimmt 
sind, zu wissenschaftlichen Zwecken verwen
det zu werden, 

züchten oder, auch zum Zwecke der Abgabe 
dieser Tiere an Dritte, halten, 

2. Wirbeltiere zu den in § 6  Absatz 1 Satz 2 Num
mer 4 genannten Zwecken züchten oder halten, 

3. Tiere in einem Tierheim oder in einer ähnlichen 
Einrichtung halten, 

4. Tiere in einem Zoologiscben -Garten oder einer 
anderen Einrichtung, in der Tiere gehalten und 
'zur Schau gestellt werden, hal1en, 

5. Wirbeltiere, die nicht Nutztiere sind; zum Zwecke 
der Abgabe gegen Entgelt oder eine sonstig� 
Gegenlei�ung in das Inland verbringen oder ein
führen oder die Abgabe solcher Tiere" die in' das 
Inland verbracht. oder eingefü�rt w�rden sollen 
oder worden sind, gegen Entgelt oder eine sons-" 
tige Gegel1reistung vermitteln, 

, 6. für Dritte Hunde zu Schutzzviecken ausbilden 
oder hierfür Einrichtungen untei'halten, 

, 7. TierQörsen zum Zwecke des Tausch� oder Ver
, , kaufe$ von Tieren durch Dritte durchführen oder 

8. gewerbsmäßig, außer in den, Fällen der Num
mer 1 ,  
a) Wirbeltiere, außer landwirtschaftliche Nutz-

tiere und Gehegewild, züChten Oder halten, 
b) mit. Wirbeltieren handeln, ' 
c) einen Reit- oder Fahrbetrieb unterhalten, 
d) Tiere zur Schau stellen oder für solche Zwe

cke zur Verfügung stellen, ' 
' e) Wirbeltiere als Schädlinge bekämpfen oder 
1) für Dritte Hunde ausbilden ' oder die Ausbil-

dung der Hunde durch den Tierhalter anleiten 
will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 
Für das Zurschaustellen von Tieren an wechseln
den Orten darf die ErlaubniS nach'Satz 1 Nummer 4 
Oder nach Satz 1 Nummer 8 Buchstabe d nur inso
weit erteilt werden, als die Tiere' nicht' einer Art an-

• gehören, deren ZurschaustelIen an wechselnden 
Orten'auf Grund einer RechtsverOrdnung nach Ab
satz 4 verboten ist. 

(2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustiml1lung des Bun
desrates in den Fällen deS Absatzes 1 Satz 1 
1 .  das Nähere zu der Form und dem Inhalt des An

trags auf Erteilung einer Erlaubnis nach Absatz 1/ 
Satz 1,  ' 

2. die Voraussetzungen und das Verfahren für die 
, Erteilung der Erlaubnis, - -

3. den Inhalt der Erlaubnis, im Falle des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 1 nur, soweit dies zUr Durchfüh
rung von Rechtsakten 'der Europäischen _Union 
erforderlich ist, sowie 

4. das Verfahren im Falle nachträglicher Änderun
'gen der für die EriaubniserteiJung wesentlichen 
Sachverhalte, einschließlich " der Pflicht zur An
zeige solcher Änderungen, 

zu regeln. Rechtsverordnungen nach Satz 1 bedOr
fen, soweit sie das Züchten QCler Halten von Tieren 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 betreffen, 
des Einvernehmens des Bunde$ministeriums für 
Bildung und Forschung . .  

(3) In Rechtsverordnungen nach § 2a Absatz 1 
Odec§ 4b können, soweit dies zur . Durchführung 
von Rechtsakten der Europäischen Union erforder
lich ist, über die dort genannten Anforderungen 
hinaus' Anforderungen an die Haltung von Tieren 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder an das Töten 
von Tieren nach Absatz 1 Satz 1 ,  Nummer 1 vorge-

. schrieben werden, insbesondere · 
1 .  ' Anforderungen an innerbetriebliche Ablä,ufe zum 

Zwecke der Vermeidung, Feststellung und Be
seitigung von Mängeln, 

, 2. Maßnahmen zum Zwecke der Gewöhnung und 
des Trainings solcher Tiere. im Hinblick auf' ihre 
Haltung und V,.erwendung urld ' 

3. Anforderungen an den Erwerb und die,Aufrecht
erhaltung , der für die Betreuung und Pflege und 
das Töten erforderlichen Kenntnisse und, Fähig
keiten; hierbei kann auch ' vorgeschrieben wer-

, den, dass Aufzeichnungen über die Maßnah
men, die zum Zwecke des Erwerbs urid der Auf
rechte.rhaltung der Kennt� und Fähigkeiten 

} 
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ergriffen werden, 2:U machen, aufzubewahren 
und der zuständigen Behörde �uf Verlangen vor-
zulegen sind. 

' 

(4) Das Bundesministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun
desrates das Zurschaustellen von Tieren wildleben� 
der Arten an wechselnden Orten zu beschränken 
oder zu verbieten, soweit die Tiere der jeweiligen 
Art an wechselnden Orten nur unter erheblichen 
Schmer:zen, L�den oder , Schäden gehalten oder 
zu den wechselnden Orten nur unt�r erheblichEm 
SchmerZen, �eiden oder Schäden befördert werden 
körmen. Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 " ' 

, 1,. darf n!.,lr erlassen werden; soweit den in Satz 1 
bezeichneten erheblichen Schmenen, Leiden 
oder Schäden durch .andere Regelungen. insbe
sondere solct)e ' mit Anforderungen an die Hal
tung oder Beförderung der liere, nicht wirksam 
begegnet werden kann, ' 

2. muss vorsehen, dass Tiere, die zum Zeitpunkt 
des Erlasses der Verordnung gehalten werden, 
von dem Verbot nur dann erfasst werden, wenn 
keine Mö9iichkeiten beste/:1en, die erheblichen 
Schmerzen, Leiden oder Schäden bei diesen 
Tieren auf ein vertretbares Maß zu vermindern. 
(5) Mit der Ausübung derTAtigkeit nacttAbsatz 1 

Satz 1 darf erst na�h Erteilung der Erlaubnis begon-
,. nen werden. Die zuständige ' Behörde entscheidet ' 
schriftlich über den Antrag auf Erteilung einer Er
laubnis innerha.lb einer Frist -von vier' Monaten ab 
Eingang des Antrags. Die in Satz 2 genannte Frist 
kann von der zuständigen Behörde um bts zu zwei 
Monate verlängert werden, soweit der Umfang und 
die Schwiengkelt (jer Prüfung des Vqrliegens der 

. Voraussetzungen der Erlaubnis dies rechtfertigen. 
Der, Antragsteller ist über die Fristverlä!'lgerung vor 
Ablauf der in Satz 2' genannten Frist unter Angabe 
von ßninden zu unterrichten. Bei der Berechnung 
der Frist. ble(�rl die Zeiten unberOcksichtlgt, wäh
ren� derer der �ntragstener twtz schriftlicher , Auf
forderung der, Behörde den Anforderungen in einer 
auf Grund des-AbsatzeS '2 Satt 1 Nummer 1 erlas
senen Rechtsverordnung nicht nachgekommen ist. 
Die züständige ß$horde soH demjenigen die Aüs

, übung ' der Tätigkeit untersagen, der die Erlaubnis 
nicht hat. . 

, (6). Wer gewerbsmäßig GehegewIld halten will, 
hat dies vier Wochen vor A�nahm, �er Tätigkeit 
der zuständigen Behörde anzuzeigen. Das Bündes
ministerium wird erTJ'Iächtigt, durch Rechtsverord
nung �it Zustimmung des Bundesrates 
1 .  die . Form une'-

de� I�halt der AnZeige, 
. 

2. die Voraussetzungen, unter danen die Tätigkeit 
nach S$tz 1 unt�agt werden kann, und 

3. ' das Verfahren im , Falle nachträglich�r Änderun
gen der angezeigten Sachverhalte . '  

zu regeln. 
(7) Die Au8ü�ung der nach Absatz 5 Satz 6 oder 

auf Grund einer , Rechtsverordhung nach Absatz 6 
satz 2 Nummer' 2 untersagten Tätigkeif kann von 

. der zuständigen Behörde auch durch Schließung 
def Betriebs:: Octer Geschäftsräume verhindert wer
den. 

(8) Wer Nutztiere zu Erwerbszwecken hält, hat . 
durch betriebliche Eigenkontrollen sichenustellen, 
dass die Anforderungen des § 2 eingehalten wer
den. Insbesondere hat er zum Zwecke seiAer Beur-

, teilung, dass die Anforderungen des § 2 erfüllt sind, 
geeignete tierbezogene Merkmale (Tierschutzindi-
katoren) zu erheben und zu , bewerten; 

, 

§ 1 1 a 
(1 ) Wer _ 

, 1 .  eine nach § 1 1  Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 er- , 
"'- I�ubnispflichtige Tätigkeit ausübt oder . 

2. Wirbeltiere zu den in § 6  Absatz 1, Satz 2 Num
mer 4 ,genannten Zwecken züchtet oder hält 
oder mit solchen Wirbeltieren handelt, 

� 

hat' über die Herkunft und den Verbleib sowie im 
Falle von Hunden, Katzen ' und Primaten uber die 
Haltung und �endung de� Tiere Aufzeichnungen 

, zu machen. , Dies gilt nicl1t" cspweit entsprechende 
Aufzeichnungspflichten .:auf , Grund jagdrechtlicher 
oder natul'schutzrechtlicher Vorschriften ' bestehen. 

(2) Das BundeSministerium wird , ermächtigt, im 
�nvernehmen mit dem BUndesministeriurn. für Bil

dung , und forschung durch Rechtsverordnung mit 
Z!Jstimmung des Bundesrates Vorschriften über die 
Art, die Fonn tJnd den Um18ng .der AufZeicbnungen 
nach A� 1 2:U erlassen. Es ,kann dabei bestim
men, dass 
1 . '  die Aufzeichnungen zu einem bestimmten Zeit

punkt vonunehmen sind; 
2. die Aufzeichnungen aufzubewahren und der zu

ständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen 
sind, 

' 

, 3. die Aufzeichnungen oder deren Inhalt an Dritte 
weitenugeben sind !Jnd 

4. AQfzeichrn.mgen auf Grund anderer , Rechtsvor
schriften ais Aufzeichnungen nach Satz 1 gelten. 

, (3) Wer Hunde, Katzen oder Primaten, 
1 .  die zur Verwendung in Tierversuchen bestimmt 

sind oder deren Gewebe oder Organe dazu be
, stimmt sind; zu wissenschaftlichen Zweckerr 

verwendet zu werden, oder 
2 . . die zur Verwendung zu einem der in § 6  Absatz 1 .  

Satz 2 Nummer 4 genannten ,Zwecke bestimmt 
sind, ' ' 

züchtet, hat diese zum Zwecke der Feststellung der 
Identität des jeweiligen Tieres zu kennzeichnen. 
Sonstige KennzeichnungsPflichten bleiben unbe
rOhrt. Das Bundesministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen' mit dem Bundesrninlstenum für Bil
dung und Forschung durch Rechtsveroretnung _mit 
Zustimmung ,d� Bundesrates 
1 .  Vorschriften über die Art und Weise lind den 

Zeitpunkt �er Kennzeichnung nach Satz 1 zu er
I�en und 4abei vorzusehen, dass diese unter 
behördlicher'Auf$icht vorzunehmen ist, und 

2. vorzuschreiben, dass im Falle des Erwerbs von 
Hunden. KatZen oder Primaten zu den in Satz 1 
Nummer 1 oder 2 genannten' Zwecken der Er
werber zur Kennteichnung nach Satz 1 ver
pflichte.t, ist und den NachW$ls zU erbringen hat, 
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dass es sich um für die genannten Zwecke ge
züchtete Tiere han�lt. 
(4) Andere Wirbeltiere ' als Pferde, Rinder, ' 

Schweine, Schafe, Ziegen, . Hühne(, Tauben, Puten, 
Enten, Gänse und Fische, ausgenommen Zebra- ' 
bärblinge, dürfen . . 

1 .  zur Verwendung in Tierversuchen, 
2. zu dem in § 4 Absatz 3 genannten Zweck oder 
3. zu den in § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 genann-

ten ZWecken 
. 

aus Drittländem nur mit Genehmigung der zustän
digen ' Behörde eingeführt werden. Die Genehmi
gung ist zu erteilen, soweit nachgewiesen wird, 
dass es sich um Tiere handelt, die zu einem der in 
Satz 1 Numm9f 1 bis 3 genannten Zwecke gezüch
tet worden sind. Andernfalls kann die Genehmigung 
nur erteilt werden, soweit 
1 .  nach Satz 2 gezüchtete Tiere mit den Eigen

schaften, die für den jeweiligen Zweck erforder
lich sind, nicht zurVerfOgung stehen oder 

2. der jewellige Zwepk die Verwendung'von Tieren 
erforderlich macht, die nicht nach Satz 2 ge
züchtet )Norden sind. 

Sonstige Einfuhrvorschriften b1eiben unberOhrt. 
, (5) . Das Bundesministerium wird ermächtigt, im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für ßiI
. dung-und Forschung und, soweit artenschutzrecht-
liche Belange berOhrt sind, dem Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun
desrates bei Tieren, die zur Verwendung in Tierver
suchen bestimmt waren oder deren Organe oder 
Gewebe dazu bestimmt waren, zu wissenschaft
lichen Zwecken verwendet Zl,l weroen, bei denen 
diese Bestimmung jedoch entfallen ist, die dauer
hafte Unterbringung außerhaib eines Betriebes 
oder einer Einrichtung nach § 1 0  Absatz 1 Satz 1 
oder 2 oder die freilassung solcher Tiere zu verbie
,ten oder zu beschränken." · .  

20. § 1 1  b wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherigen . Absätze 1 und 2 werden durch 
folgenden Absatz 1 ersetzt: 

. 

,,(1) Es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten 
oder durch blotechnrsche Maßnahmen zu verän
dern, soweit im Falle der Züchtung züchterische 
Erkenntnisse oder im Falle der' Veränderung Er
. kenntnisse, die. Veränderungen· durch biotechni
sche Maßnahmen betreffen, erwarten lassen; 
dass als Folge der Zucht oder Veränderung 
' 1 .  bei , der Nachzucht, den biotechnisch verän

derten Tieren selbst oder deren NachkOmmen 
erblich bedingt Körperteile oder Organe für 

. den artgernäßen Gebrauch fehlen oder un
tauglich oder umgestaltet sind und hierdurch 
Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten 
oder 

. 

.2. bei den Nachkommen / 
a) mit .Leiden verbundene erblich bedingte 

. Verhaltensstörungen auftreten, 

b) jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen 
bei ihnen selbst oder einem · Artgenossen 
zu Schmerzen oder Vermeidbaren Leiden 

. oder Schäden führt oder ' 
, . ,  c) die Haltung nur unter Schmerzen oder ver-

meidbaren Leiden mÖglich ist . oder ' zu 
Schäden führt." 

. . 

b) Die bisherigen Absätze 3, 4 und 5 werden die 
AQsätze 2, 3 und 4. 

c) In dem neuen Absatz 2 werden die Wörter "wenn 
damit gerechnet werden muss, dass deren 
Nac�ommen. Störungen oder Veränderungen 
im Sinne des Absatzes 1 oder 2 zeigen" durch 
die Wörter "soweit züchterische Erkenntnisse 
oder ErkenntniSse, die , Veränderungen . durch 
biotechnische Maßnahmen betreffen, erwarten 
lassen, dass ' deren Nachkommen Stör,ungen 
oder Veränderungen ' im Sinne deS Absatzes 1 
zeigen werden" ersetzt. . 

' 

d) Der neue Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Wörter ,,Absätze 1 ,  2 und 3" weroen 

durch die Wörter "Absätze 1 und 2" ersetzt. 
bb} Die Wörter "bio- oder gentechnische" . wer

den durch das Wort "biotechnische" ersetzt. 
e) Der neue Absatz 4 wird wie folgt geändert: . . 

aal In Nummer 1 werden die Wörter "den Absät. 
zen 1 und �" durch die Angabe ."Absatz 1" 
ersetzt . 

bb) In Nummer 2 werden die Wörter "die Ab
sätze 1 und 2" durch die Angabe "Absatz 1 "  
ersetzt. 

2 1 .  Der bisherige Neunte Abschnitt wird Achter Ab-
schnitt. 

. '  

;22. § 1 2. Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt ge
ändert: 
a) Die Wörter "zum Erreichen bestimmter Rasse- . 

merkmale . tierschutzwidrige Handlungen'" wer
denrdurch die Wörter "tierSchutzwidrige Ampu
tationen" ersetzt. 

b) Die Wörter ,,§ 1 1  b.  Abs. · 1 oder 2 Buchstabe a" 
werden durch die Wörter ,,§ 1 1  b, Absatz 1 Num
mer 1 oder 2 Buchstabe a" ersetzt. . 

c) Die Wörter "§ 1 1  b Abs. · 2 Buchstabe b oder c" 
werden durch die Wörter .. § 1 1  b Absatz 1 Num
mer 2 Buchstabe b oaer c" ersetzt. 

23. Der bisherige Zehnte Abschnitt wird Neunter Ab
schnitt . 

24. Der bisherige '. Elfte Abschnitt wird Zehnter Ab
schnitt. 

25. In § 13a Absatz 4 Sau 4 wird die Angabe "Satzes 1 
Nr. 1 "  durch die Wörter "Satzes 3 Nummer 1" er
setzt. 

26. Nach § 13a wird folgender § 13b eingefügt: 
,,§ 1 3b 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zum Schutz freilebender 
Katzen bestimmte Gebiete festzulegen, in ' denen 
1 .  an diesen Katzen ' festgestellte erhebliche 

Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die hohe 
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Anzahl dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zu
rückZuführen sind und 

2. durch Etine-Verminderung der Anzahl dieser Ka(.. 
zen innerhalb des jeweiligen Gebietes deren 
Schmerzen, Lelden ' oder Schäden verringert 
werden können. 

In der Rechtsverordnung sind die ' Gebiete- abzu
grenzen und die für die Verminderung der Anzahl 
der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. Insbesondere können in der Rechtsver
ordnung 
1 .  der unkontrolliel1e freie Auslauf fortpflanzungs

fähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verbo
ten oder beschränkt sowie 

2. eine Kennzeichnung und Registrierung der dort 
. gehaltenen Katzen, die unkontrollierten freien 
Auslauf haben k�nnen, vorgeschrieben 

werden. Eine �egelung nach Satz 3 Nummer 1 ist 
nur zulässig; soweit andere MaB(lahmen,- insbeson
dere solche mit unmittelbarem 'Bezug auf die frei
lebenden Katzen, nicht ausreichen. Die landes
regierungen können Ihre, Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf andere Behörden übertra-
gen." 

' 

27. § 15 wird wie folgt geändert: 
a) �tz 1 ·  wird wie foigt geändert: \ 

aal In Satz 1 wird die Angabe "Abs. 4" durch die 
Wörter "dessen Absatz 4," ·.ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gef�sst: 
"Die nach L�ndesrecht �zust�digen -Behör-

. den berufen jeweils eine oder mehrere Kom
missionen zur Unterstützung der zuständi
gen Behörden bei 
1 .  der Entscheidung über die GenehmIgung 

�"on Versuchsvorhaben und 
2. der Bewertung angezeigter Änderungen 

, genehmigter Versuchsvorhaben, soweit 
dies in einer Rechtsverordnung nach Ab
satz 4 vorgesehen ist." 

ce) Die Sätze 3 bis 5 werden aufgehoben. 
b) Absatz 3 wird' wie folgt geändert: 

aal Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
"Das Bundesministerium der Verteidigung 
beruft eine Kommission zur ' Unterstützung 
der zuständigen Dienststelle� bei 

. 

1. der Entscheidung 'über die Genehmigung 
von Verlluchsvorhaben und 

2. ,  der Bewertung angezeigter Änderungen 
genehmigter Versuchsvorhaben, soweit 
dies. in einer Rechtsverordnung nach Ab
satz 4 vorgesehen ist." 

bb) Die Sätze 3 bis 9 werden aufgehoben. 
c) Die folgenden Absätze 4 und 5 werden angefügt: 

,,(4) Das Bundesministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem . Bundesministerium 
für Bildung und Forschung <:lurch 'Rechtsverord:.. 
nung mit Zustimmung deS Bundesrates das Nä
here zu den Kommissionen nach Absatz 1 Satz 2 . 
und Absatz 3 Satz 2 im Hinblick auf 

1 .  deren Zusammensetzung, 'einschließlich der 
Sachkunde der Mitglieder, 

2, das -Verfahren der Berufung der . Mitglieder 
und 

3. die ,Abgabe von Stellungna�n durch die 
Kommissionen zll Anträgen auf Genehmi
gung von Versuchsvorhaben und angezeigten 
Änderungen genehmigter Versuchsvorhaben 
sowie das diesbezügliche Verfahren 

zu regeln. Rechtsverordm.ingen, die das Nähere 
zu der Kommission nach Absatz 3 Satz 2 regeln, 
bedürfen . ferner des Einvernehmens , des Bun,,:, 
desministeri�ms �er Verteidigung. 

(5) Das Bundesministerium �jrd ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem 8undesministerium 
für Bildung und Forschung durch Rechtsverord
nung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuse
hen, dass die zuständigen BehQrclen dem Bun
desministerium,. dem Bundesamt tUr . Verbrau
cherSchutz und Lebensmittelsicherheit oder 
dem Bundesinstitut für Risikobewertung' 
1 .  in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung oder - • I. _ 
2. in Fällen, in denen dies zur Durchführung des 

Artikels 43.oder 55 der Richtlinie 2010/63/EU 
erforderlich ist, _ 

Angaben zu Entscheidungen der zuständjgen 
Behörden über die Genehmigung von Versuchs
vorhaben oder zu von den zuständigen Behör
den genehmigten Versuchsvorhaben übermit
teln, und dabei das Nähere über die Form und 
den Inhalt sowie das Verfahren d� Übermittlung 
zu regelri. PersonenbeZogeneDaten dürfEm nicht 
über:rnittelt we$n. Die VOrschriften zum Schutz 
des geistigen Eigentums und zum Schutz von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bleiben 
unberührt. " 

. 

28. § 15a wird wie folgt gefasst: 
,,§ 1 5a 

. Das Bundesinstitut für Risikobewartung nimmt 
die Aufgaben nach Artiket 49 der Richttinie 

• - 2010/63IEU wahr. Das Bundesministerium wird er-
. mächtigt, im Einvernehmen mit' dem 'Bundesminis
terium für BiI<:Iung und Forschung durch Rechtsver
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nä- . . 
here' über oie Aufgaben nach Artikel 49 der Richt
linie 2010/63IEU, einschließlich der Befugnisse-des 
Bundesinstitutes fQr Risikobewertung zum Verkehr 
mit den zuständigen Behörden anderer Mitglied
staaten und der Europäischen Kommission, soweit 
dies zur Durchführl,lng von Rechtsakte,n der Euro
päischen Union erforderlich Ist, zu regeln." 

29. § 16 wird wie folgt geändert: . 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Nummer 3 wird wie folgt geändert: 
aaa) Die Buchstaben b und c werden aufge

hoben. 
bbb) Der bisherige Buchstabe d wird Buch

stabe b. 
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ccc) Der bisherige Buchstabe e wird Buch
stabe c und in ihm werden die Wörter 
"oder zur Aus-, Fort- oder Weiterbil
dung" gestrichen. 

bb) In Nummer 4 werden dem Wort "Betriebe" 
die Wörter "Einrichtungen und" vorange
stellt. 

cc) Die-folgellden Sätze werden angefügt: 
• "Einrichtungen und Betriebe nach Satz 1 

Nummer 3 und § 1 1  Absatz 1 Satz 1 Num-. 
mer 1 und 2 werden regelmäßig und in an
gemessenem Umfang unter besonderer Be
rücksichtigung möglicher Risiken besichtigt. 
In Einrichtungen und Betrieben nach Satz 1 ,  
Nummer 3 soll die Besichtigung mindestens 
alle drei Jahre erfolgen. In Einrichtungen und 
Betrieben nach Satz 1 Nummer 3 und § 1 1  
Absatz 1 Satz f Nummer' 1 und 2, in denen 
Primaten gezüchtet, gehalten oder veiWen
c;let werden, soll die Besichtigung jährlich er- , 
folgen. Die Aufzeichnungen über die Besich
tigungen und deren Ergebnisse sind ab dem 
Zeitpunkt der jeweiligen Aufzeichnung min
destens fünf Jahre aufzubewahren." 

b) Absatz 1a wird wie folgt gefasst: 
,,(1 a) Wer nach § 1 1  Absatz 1 Satz 1 Num

mer 4 und 7 Buchstabe d und § 1 6  Absatz 1 
Nummer 6 'Tiere an wechselnden Orten zur 

I Schau stellt, hat jeden Ortswechsel spätestens 
beim Verlassen des bisherigen Aufenthaltsortes 
der zuständigen Behörde des beabsichtigten 
Aufenthaltsortes nach Maßgabe des Satzes 2 
anzuzeigen. In der Anzeige sind anzugeben: 
1 .  die Art der .betroffenen Tiere, 
2. der Name der fur die Tätigkeit verantwort

lichen Person, 
3. die Räume, und Einrichtungen, die für die 

Tätigkeit bestimmt sind." 
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aaa) Im einleitenden Satzteil werden nach 

dem Wort "dürten" die Wörter "zum 
Zwecke der AutSicht über die in Ab
satz 1 bezeichneten Personen und Ein
. richtungen und" eingefügt. 

bbb) In Nummer 1 werden nach dem Wort 
"betreten," die Wörter "besichtigen 
und dort zur Dokumentation Bildauf
zeichnungen, mit Ausnahme von Bild
aufzeichnungen von Personen, anferti
gen," eingefügt. 

ccc) In Nummer 2 werden nach dem Wort 
"betreten" die Wörter "besichtigen so
wie zur Dokumentation Bildaufzeich
nungen, mit Ausnahme von Bildauf
zeichnungen von Personen, anfertigen" 
eingefügt. 

. 

bb) Nach Satz 2: wird folgender Satz eingefügt: 
"Die mit de� Oberwachung beauftragten Per
sonen . sind befugt, Abschriften oder Ablich
tungen von Unterlagen nach Satz 1 . Num-

. mer 3 oder' Ausdrucke oder Kopien von Da
tenträgern, auf denen Unterlagen nach Satz 1 
Nummer 3 geSpeichert · ·sind, anzufertigen 
oder zu verlangen." . 

d) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 
"Rechtsverordnungen I nach Satz 2 Nummer 4 
bedürfen, soweit sich die Regelungen auf Tiere 
be.ziehen, die zur Verwendung in Tierversuchen 
bestimmt sind oder deren Gewebe oder Organe 
dazu bestimmt sind, zu wissenschaftlichen' Zwe
cken verwendet zu werden, des Einvernehmens 
des Bundesministeriums für Bildung und For':' 
schung." 

e) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
aal In den Sätzen 3 und 4 Nummer 1 ,  2, 3 und 6 

werden jeweUs die Wörter "§ 1 1  Abs. 1 Satz l '  
Nr. 3 Buchstabe d" durch die Wörter .. § 1 1  
AbSatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe d" er
setzt. 

bb) In Satz 4 Nummer 1 wird die Angabe "§ 1 1  
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2" durch die Wörter "Ab
satz 1 a Satz 2 Nummer 2" ersetzt. 

. f) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a einge
fügt: 

;,(6a) Die I nach Lan�srecht für die Lebens
mittelüberwachung, die Tierarzneimittelüberw�
chung. und die für die Erhebung der qaten nach 
tierseuchenrechtlichen Vorschriften über den 
Verkehr mit Vieh. für die Anzeige und die Regis
trierung Vieh haltender Betriebe zuständigen Be
hörden' übermitteln der für die -Oberwachung 
nach § 1 5  Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde 
'auf Ersuchen die zu deren Aufgabenerfüllung er
forcJerlichen Daten. Die Daten dürfen für die 
Dauer von drei Jahren aufbewahrt werden. Die 
Frist beginnt mit Ablauf desjenigen Jahres, in 
dem die Daten übermittelt worden sind. Nach 
Ablauf der Frist sind die Daten zu löschen. Fris
ten - zur Aufbewahrung, die sich aus anderen 
Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberührt." 

30. § 1 6a wird wie folgt geändert: 
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.  
b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt; 

"(2) Die zuständige Behörde untersagt die 
Durchführung eines nach § Ba Absatz 1 oder 3 
oder eines �uf Grund einer Rechtsverordnung 
nach § 8a Absatz 4 anzuzeigenden Versuchsvor
habens oder die Vornahme einer auf Grund einer 
Rechtsverordnung nach § 8 Absatz 3 Nummer 4 
oder § 8a Absatz S' Nummer 4 anzuzeigenden 
Änderung eines Versuchsvorhabens, soweit die 
Einhaltung der für die Durchführung von Tierver
suchen geltenden Vorschriften dieses Gesetzes 
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen . nicht sichergestellt ist und 
diesem Mangel nicht innerhalb einer von der zu- . 
ständigen Behörde gesetzten Frist abgeholfen 
worden ist. 

(3) Die zuständige Behörde trifft die erforcler- -
lichen Anordnungen um sicher,zustellen, dass 
1 .  die Anordnung der Einstellung von Tierversu

chen, die Untersagung der Durchführung von 
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Versuchsvor:habenpder der Widerruf oder die 
Rücknahme der . Genehmigung eines Ver
suchsvorhabens ketne nachteiligen· Auswir-
kungen auf das Wohlergehen der Tiere hat, 
die in den Tierversuchen oder Versuchsvor
haben verwendet werden oder verWendet 

. werden sollen, und 
2. die Untersagung der Ausübung einer Tätig-. 

keit nach § 1 1  Absatz t Satz 1 Nummer 1 
oder die Rücknahme oder der Wtderruf einer 
Erlaubnis nach § · 11 Absatz 1 Satz 1 Num
mer 1 keine r1egativen' Auswirkungen auf das 
Wohlergehen der Tiere Äat, die in den der je
weiligen Tätigkeit dienenden Betrieben oder 
Einrichtungen gehalten werden." 

31. § 1& wird wie folgt gefasst:' • 00" , • 
,,§ 16c 

D.as BundeSministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra
tes Personen, Einrichtungen .und Betriebe, die Tier
versuche an. Wimeltieren ,oder KopffOßern durch
führen oder die Wirbeltiere nach § 4 Absatz 3 ver
wenden, sowie Einrichtungen und Betriebe, i� de
nen Wirbeltiere oder Kopffüßer für die genannten 
Zwecke geZüchtet oder zum' Zwecke der -Abgabe 
an Dritte gehalten werden, 
1 .  zu . verpflichten, in bestiinmten, - regelmäßigen 

Zeitabständen der zuständigen BehÖrde Anga-
ben über 

. 
- a) Art, Herkunft und Zahl der verwendeten Tiere 

• und 
.. b) den Zweck und dfe Art · der Versuche oder 

sonstigen Verwendungen einschließlich des 
Schweregrads nach Artikel 1 5  Apsatz 1 der 
/Richtlinie 2010/631EU ; 

. zu lTIelden und . 
2. das Melde- und Übermittlungsverfahren zu re
, geln." 

32. § 16g wird wie folgt geändert: 
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 .  
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

. ,,(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 obliegt 
im Falle des Artikels 47 Absatz 5 der 'Richt

' linie 2010i63IEU der Verkehr mit den zuständi
gen Behörden anderer Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Kommi$Sion d&m B'undesinstitut 
für RiSIkobewertung, soweit sich das Bündesmi
·nisterlum im Einzelfall nicht etwas anderes vor
behält." 

33. Nach § 16i wird folgender § 1 6j etrigefügt: 
' ,,§ 16j 

Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz kön': 
nen in den Ländern'über eine einheitliche Stelle ab-
gewickelt.werden." 

/ 

34. bar bisherige Zwölfte Abschnitt, wird Elfter Ab
schnitt. 

35. § 18  wi� wie folQt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Nummer 2 wird aufgehoben. 

, -

bb) Nummer, 3 wird wie folgt geän�ert: . 
aaa) I Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

. ,,�) nach § 2a oder § 9 Absatz 2, 3, 4 
oder 6 Satz 2, jeWeils auch in Ver-
bindung mit § 6 AbSatz 1 a Satz 1 
Nummer 2, oder" . 

I)bb) In Buchstabe b werden nach ·der An-
gabe ,,§ 6 Abs. 4," die Wörter ,,§ 8a 
Absatz 4 oder 5 Nummer 1 ,  2J 3 ader 
. Nummer 4, § 9 Absatz 1 und 5 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 6 Absatz 1 a 
Satz '1 Nummer 2 oder, § 9 Absatz 6 
Satz 2" § 1 0  Absatz 2 Satz 2 oder 3, 
§ 11 .  Absatz 3, § 1 1  a Absatz 2, 3 
Satz 2 oder Absatz 5," eingefügt und 
die.Angabe ,,§ 1 1  a Abs. 3 Satz 1 "  ge- ' 
strichen. 

cc) In Nummer 4 wird die Angabe "§� 3" durch 
die Angabe "§ 3 Satz 1 "  ,ers�. 

dd) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a 
eingefügt: 
"5'8. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 einen 

Hund, eine Katze oder einen Primaten 
tötet,'!.. 

ee) , In Nummer 1 1  werden die Wörter .. § 7 
Abs. 4 oder. 5 Satz ,1 H, durch die Wörter 
,,§ ?a AbSatz 3 oder 4 Satz 1" ersetzt. 

ff) In Nummer 12  wird die Angabe ,,§ 8 Abs. '" 
durch die Wörter "§ 8 Absatz 1 Satz 1 "  er- . 
setzt. , 

gg) Die Nummern 13  bis 1 6  werden aufgeho-
ben. 

hh) -. Nummer 17 .  wird wie folgt gefasst: 
"1{'. entgegen § 9 Absatz 6. Satz 1 Num-

mer 1 nicht sicherStellt, dass 'die Vor-
schrift des § 7 Absatz 1 Satz 3 einge-
halten wird, ". 

Ii) Die Nummern 1 8  und 19  werden aufgeho-
ben. 

JJ) !'flimmer 20a wIrdwie folgt gefasst: 
,,20a. einer v!)lIzieh1:jaren Anordnung nach 

.§ 1 1  Absatz 4· Satz 6 oder § 1 6a Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 ,  3. oder 
Nummer 4 oder Absatz 2 oder 3 zu-
widertlandett," . . 

kk) Nummer 20b wird wie folgt gefasst: 
,,20b. entgegen · § 1 1  Absatz 6 Satz 1 in 

Verbindung mit einer ReChtsverord-
nung nach § 1 1  Absatz 6 Satz 2 
Nummer 1 eine Anzeige nicht; nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, ". 

11) Nummer: 21 wird aufgehoben. 
. mm) Nummer 21a wird wi� folgt gefasst: 

,,21 a. entgegen § .  tl "" Absatz 4 Satz 1 ein 
Wirbettier einführt, ". 

nn) ' In Nummer 22 wird 'die Angabe "oder 2" 
gestrichen. 

, 
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b) In Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b werden die 
Wörter " 1 3  bis 1 6, 18, 1 9, 20a bis" durch die 

. Angab!9 ,,20a," ersetzt. 
36. § -19 wird 'wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaSst: 
,,(1) Tiere, auf die sich 

1 .  eine Straftat nach den §§ 1 7, 20 Absatz 3 
oder § 20a Absatz 3 oder 

2. eine Ordnungswidrigkeit nach § 1 8  Absatz 1 
Nummer 1 ,  2 oder 3, ·soweit. die Or:dnungs
Widrigkeit eine Rechtsverordnung nach den 
§§ 2a, 5 Absatz 4; § 7 Absatz 3, § 9- Absatz 1 
bis 3, 4 Satz 2 oder Absatz 6 Satz 2, § 1 1  b 
Absatz 5 Nummer 2 oder § 1 2  Absatz 2 -Num
mer 4 oder 5 betrifft, Nummer 4, 8, 9, 1 2, 1 7, 
21a, 22, 22a oder 23 

bezieht, können eingezogen werden." 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert; 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,,1 9," gestri
chen. 

_ .bb) In . Nummer 2 werden nach der Angabe 
,,§§ 2a, 5 Abs. 4," die Wörter u§ 9 Absatz 1 
bis 4 oder Absatz 6 Satz 2, U -eingefOgt. 

37. § 20 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "Halten" die 

Wörter "oder Betreuen" eingefOgt. 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 

"des Urteils" die Wörter "oder des Strafbefehls" 
eingefOgt. 

-

38. § 20a wird wie folgt geändert: 
- 'a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "Halten" die -

Wörter "oder Betreuen" eingefOgt. 
b) In Absatz 2 werden nach dem Wort "Urteil" die 

Wörter "oder im Strafbefehl" eingefOgt. . 
39. Der bisherige Dreizehnte Abschnitt wird Zwölfter 

Abschnitt. ( 

40. § 21 wird wie folgt gefasst: 
"§ 21 

(1) Bis zum Ablauf des· 31 . Dezember 2018 ist 
abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 1 · eine Betäu
bung nicht erforderlich fOr das Kastrieren von unter 
acht Tage alten männlichen Schweinen, sofern kein 
von . der normalen anatomischen Beschaffenheit 
abweichender Befund vorliegt. Die Bundesregie
rung erstattet dem Deutschen Bundestag spätes
tens bis zum 31. Dezember 2016 einen Bericht Ober 
den Stand der Entwicklung alternativer Verfahren 
und Methoden zur betäubungslosen Fetkelkastra-
tion. . 

(1 a) Bis zum Ablauf des 31 . Dezember 201 8 ist 
abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 1 �ine Betäu
bung nicht erforderlich fOr die Kennzeichnung von .  
Pferden durch Schenkelbrand. 

(2) Mit Ausnahme derjenigen Vorschriften, die 
zUm Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigen, 
und des § 1 1  Absatz � sind die §§ 3, 4; 6 bis 1 1  a, 
1 5  ,bis 1 6a und 1 7  bis 1 9  erst ab dem 1 .  Januar 
201 3 anzuwenden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind 
die §§ 3, 4, 6 bis 1 1  a, 1 5' bis 1 6a und 1 7  bis 1 9  in 

der bis zym 1 3. Juli 20-13 geltenden Fassung we.iter -
anzuw�nden. 

. 

(3) Im Falle von Tierversuchen nach § 7 Absatz 2 
Satz 1 ,  auch in Verbindung mit Satz 2, 

- '" 
1 .  deren Genehmigung vor dem 1 3. ·  Juli 201 3 nach 

den Vorschriften dieses Gesetzes in der bis zum 
1 3. Juli 2013 geltendEm Fassung unter Einhal
tung der Anforderungen nach dessen § 8 Ab
satz 2 beantragt oder 

2. deren Durchführung vor dem 1 3. Juli 201 3 nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes in der bis zum 
1 3. Juli 2013 geltenden Fassung angezeigt und 
von der zuständigen Behörde nicht beanstandet 

w9rden ist, sind abweichend von den §§ 6 bis 1 0  
- bis zum 1 .  Januar 201 8 die Vorschriften dieses Ge

, setzes in der bis zum 1 3. Juli 201 3 geltenden Fas
sung weiter anzuwenden. - . 

(4) Die Erlaubnis nach § 1 1  Absatz 1 .Satz 1 
Nummer 1 und 2 gilt demjenigen, 
1 .  der am 1 2. Juli 201 3 eine im Sinne der vor

genannten Vorschriften erlaubnispflichtige Tätig-, 
- keit ausObt und -

2. dem, soweit es sich dabei um eine nach diesem 
Gesetz in der bis zum 1 3. Juli 2013 geltenden 
Fassung erlaubnispflichtige Tätigkeit handelt, 
vor dem 1 3. Juli 201 3 eine entsprechende Er- . 
JaLlbnis erteilt. �orden ist, . 

als vorläufig erteilt. Die vorläufige Erlaubnis erlischt, 
1 .  wenn nicht bis zum 1 .  Januar 201 4 die Erteilung 

einer endgOitigen Erlaubnis beantragt wird oder 
2. im Falle rechtzeitiger AntragsteIlung mit Eintritt 

der Unanfechtbatkeit der Entscheidung Ober 
den Antrag. 
(4a) § 1 1  Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 - ist ab dem 

1 .  August 201 4 anzuwenden. 
(4b) § 1 1 · Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f ist ab 

dem 1 .  August 201 4 anzuwenden. -
(5) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach 

§ 1 1  Absatz 2 oder 6 Satz 2 ist § 1 t Absatz 1 Satz 2 
und 3, Absatz 2, 2a, 5 und 6 in der bis zum 1 3. Juli 
201 3 geltenden Fassung weiter anzuwenden mit 
der Maßgabe, dass 
1 .  auch derjenige, der Tierbörsen durchfOhrt, ab 

dem 1 .  August 201 4 die Anforderungen des 
§ 1 1  Absatz 2 Nummer 1 in der vorstehend be
zeichneten Fassung erfüllen muss und 

2. derjenige, der gewerbsmäßig mit Wirbeltieren, 
außer landwirtschaftlichen Nutztieren, handelt, 
ab dem 1 .  August 201 4 sicherzustellen hat, dass 
bei der erstmaligen Abgabe eines Wirbeltieres 
einer bestimmten Art an den jeweiligen kOnftigen 
Tierhalter mit dem Tier schriftliche Informationsn 
Ober die wesentlichen BedÜrfnisse des Tieres, 
insbesondere im Hinblick auf seine angemes
sene Ernährung und Pflege sowie ver,haltens
gerechte Unterbringung und artgemäße Be
wegung, Obergeben werden; dies gilt nicht bei 
der Abgabe an den Inhaber einer Erlaubnis nach.. 
§ 1 1  Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 BuchStabe b in 
der vorste.hend .bezeichneten Fassung. 

" 
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Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 1 1  
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ist im Rahmen des § 1 1  
Absatz 5 Satz 5 darauf ab�stellen, ob der Antrag-

/ steiler den Anforderungen des § '1 1 ·  Absatz 1 Satz 2 
und 3 in der bis zuni 1 3. Juli 2013 geltenden Fas-
sung nachgekommen ist. . 

(6) § 1 1  ,Absatz 8 ist ab dem 1 .  Februar 2014 
anzuwenden ... 

41 . § 21 b wird wie folgt gefasst: 
H§ 21 b 

Das BUr"Idesministerium wird ermächtigt, durch 
�htsverordnung mit Zustimmung des Bundesra
tes Verweisungen auf Vorschriften in Rechtsakten 
der Europäischen Gemeinschaft oder der Europä
ischen Union in diesem Gesetz oder in auf Grund 
dieses Gesetzes .erlassenen Rechtsverordnungen 
zu änäern, soweit es zur Anpassung an Änderun
gen dieser Vorschriften erforderlich ist;" 

42 .. Nach § 21c wird folgender § 21d eingefügt: . 
H§ 21d 

Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz kön
nen abweichend von § 2 Absatz 1 des Veltün
dungs- und Bekanntmachungsgesetzes im Bun

. desanzeiger verkündet werden." 

Artikel 2 

. Das Bundesministerium fOr Ernährung, landwirt
schaft und ' Verbraucherschutz wird ermächtigt, gen 
Wortlaut des Tierschutzgesetzes in der ab. dem 1 3: Juli 
2013 geltenden Fassung bekannt zu machen. 

Artikel 3 
§ 407 Absatz 2 Satz 1 der Strafprozessordnung in 

der Fassung der Bekanntmachung ·vom 7. April 1987 
(BGBI. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vorn 2. Juli 2013 (BGBI. I S. 1938) geändert 
worden ist, wird. wie folgt geändert 
1 .  In Nummer 2 wird das Wort Hsowie" gestlichen. 
.2. Nach Nummer 2 . wird folgende Nummer 2a einge

fügt: 
"2a. Verbot des Haltens Oder Setreuens von sowie 

des Handels oder des sonstigen berufsmäßigen 
Umgangs mit Tieren jeder oder einer �imm
ten Art für die Dauer von einem Jahr bis �u drei 
Jahren sowie". 

. Artikel 4 
Dieses GeSetz tritt am. Tag nach der· Verkündung in 

Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des BUhde!>rates 
sind gewahrt. . . 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es :. 
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden. 

Berlin, den 4. Juli 2013 

D e r B u  n d e s p r äs l d e n t  
J o a c h i m  G a u c k  

D i e  B u n d e s k a n z l e r i n 
Dr. A n g e l a  M e r k e l  

Di e B u n d  e s m i n i s t  e r i n 
f ü r  E r n ä h r u n g ,  lan d w i rt sc h �ft u n d  Ve r b r a u c h e rs c h u t z  

I l s e . A i g n e r  

/ 
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Viertes Gesetz . 
, -zur Änderung des Energieeinsparungsgesetzes* . 

Vom-4. Juli 2013 

Der Bundestag hat das folgende GeSetZ besch'los
sen: 

Artikel 1 
Änderung des , .  

Energieeinsparungsgeseties 

Das Energieeinsparungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1 . $eptember 2005 (BGBI. I 
S. 2684), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. März 2009 (8GBI. I S. 643) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
1 .  Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

"§ 2a 
Zu errichtende Niedrigstenergiegebäude 

(1 ) Wer nach dem 31 . Dezember 2020 ein Ge
bäude errichtet, das nach s�iner Zweckbestim
mung beheizt oder gekühlt- werden muss, hat das 

• Dieses Gesetz dient der Ul1'IS!!tzung der Richtlinie 201 0131 IEU des 
EUrQpälsChen Parlaments,u,lld des Rates vom 19. Mai 2010 Ober die 
Gesariltenergleefflzienz vqn Gebäuden (Neufassung) (ABI. L 153 vom 
18.6.2010; S. 13, ABI. L 155 vom 22.6,2010, S. 61) und der Richtlinie 
2012127IEU des EUropäiSChen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 zur Energleefflzienz, zur Änderung der Richtlinien 
2009/125IEG und 2010l3O/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 
2004/8IEG und 2006l32/EG (ABI. L 315 vom 14.1 1 .2012, S. 1). 

Gebäude, um Energie zu sparen, als Niedrigstener
giegebäude nach Maßgabe der nach ' Absatz 2 zu 

' erlassenden Rechtsverordnung . zu errichten. Für 
zu errichtende Nichtwohngebäude, die im Eigentum ' 
von Behörden stehen und von BehOrd�n genutzt 
werden sollen, gilt die Pflicht nach Satz 1 nach 
dem 31 . Dezember 2018. Ein Niedrigstenergie": 
gebäude ist ein Gebäude, das' eine sehr gute Ge-

. samtenergieefF.zienz aufweist; der Energiebedarf 
des Gebäudes muss sehr gering sein und soll, so
weit möglicn, ' zu einem ganz wesentlichen Teil 
durch Energie aus emeuerbaren Quellen gedeckt 
werden. Die §§ 1 und 2 bleiben unbetiihrt. 

(2) Oie BundeSr-egierung wird ermä�htigt, durch , 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des BundeS
rates die Anforderungen an die Gesamtenergie
effizienz von Niedrigstenergiegebäuden zu regeln, 
denen zu errichtende Gebäude genügen müss�n. 

(3) Die Bllndesregierung hat die ReChtsverord
nung nach Abs8tz 2 für Gebäude im Sinne von 
Absatz '1 Satz 1 vor dem 1 .  Januar 2019 und für 
Gebäude im Sinne von Absatz 1 Satz 2 vor dem 
1 .  Januar 201 7 zu erlassen." 

2. In § 3 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort "in
spektion" die Wörter "einschließliCh Inspektions-
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berichten, die -Berechtigung zur Durchführung von 
Inspe.ktionen sowie die Anforderungen an die qua
lifikation der iflspizierenden Personen" eingefügt. 

2a. § 3a wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift Wird wie folgt gef�st: 

,,§ 3a 
Ver:teilung der 

Betriebskosten, 'Abrechnungsinformationen" . 
b) In Nummer 1 werden nach der Angabe "heizungs-" 

ei!'l Komma und die Angabe nkühl-" eingefügt. 
c} In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein 

Komma ersetzt. 
,d) Folgende Numl1ler 3 wird angefügt: 

"3. die Benutzer in _iege!miBlgen, im 'Einzelnen 
zu bestimmenden Abständen auf klare und 
verständliche Weise Informationen erhalten: 

.. a) über Daten;die für-'dje Einschätzung, den 
? , Vergleich und die Steuerung des Eneigle

verbrauchs und der 8etriebskosten von < 
heizungs-, kühl- oder ' raumlufttechni
schen odet der Versorgung mit WBrmwas--
ser dienenden gemtinschaftlichen Anla-, 
gen oder Einrichtungen relevant sind, und 

b) über Stellen, bei denen weitergehende In
, formationen und ' Dienstleistungen zum 
' The�a'EnergieefflZienz verfügbar �ind." 

�) Folgender Satz wird angefügt: 
"In der Rechtsverordnung nach Satz 1 können 
Regelungen zur Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der für die in Satz 1 Nummer t bis 3 
genannte., Zwecke erforcterlichen perSofl$ilbe .. 

" zogenen Daten sowie zu den erforderlichen und 
dem jeweiligen Stand der Technik er,tspl":8chen
den Maßnahmen zur SichersteUung von Daten
schutz und Datensicherheit, insbesondere ' zur 
Gew�eistung ,von VertrauUchkeit und Integrität 
:der Daten, getro1!'en werden.� 

2b. In § 4  Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter 
,;elektrische Speicherheizsysterne und" gestrichen. . ' - "  

3. § 5a wird wie fOlgt geändert:-
� ' In ,Satz 1 werden eiie Wörter "Europäischen Ge

meinschaften", dur'oh die Wörter "EuropäisChen 
Union" ersetit.und werden. nach dem Wort "Ge
bäudeteils" ein Komma sowie die Wörter "eines 
Bauteils· eingefügt. 

b) .Satz 2 wird Ylie 1o,lgt geändert: 
aa), In Nummer S' wird-daS Wort "begleitende" 

gestrichen und Jvird �� Wort. "kost�güns
tige" durch das Wort "kostenetfiziente" er
setzt. 

bb) In Nummer 6 werden die Wörter "zugänglich 
zu machen'" durch die Wörter "vorzulegen 
oder,zu übergeben sow.ie Angaben aus Ener- , 
gieausweisen in Immobilienanzeigerl in kom
merziellen Medien, insbeSondere bei Verkauf 
und Vermietung, zu nennen" ersetzt. 

cc) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: , 
,,7. detl Al,lshang von Enweausweisen in 

Gebäuden mit starkem PubJikumsver
kehr und die Art der Gebäude;". 

, r 
c) Satz 3 Wird wie folgt gefasst: 

"Die Energieausweise und die Angaben aus den 
Energieausweisen, die auf Grund einer Verord
nung nach satz 2'Nurrimer 6 ,in Jmmobilienanzei
gen in kommerziellen Medien genannt werden 
müssen, dienen lediglich der Information." " .  

4. § 7 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Absatz, 1 wird folgender Absatz ,1  a einge

fügt: 
"(1a) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 

durch Rechtsverortlnung mit' Zustimmung des 
Bundesrates die Art und das Verfahren der Über:- \.. 
wachung von 'in den Rechtsverordnungen nach 
diesem �tz festgesetzten Anforderungen an 
zu �richtende Gebäude zu , regeln. Durch Lan';' 
desr8cht können Anforderungen an die Art der 
Ciberwachung geregelt werden, die über die in 
einer Rechtsverordnung nach Satz 1 hierzu g&
troffenen R�elungen hinausgehen. Zur Ermögli� 
chung der Durchführung der Überwachung kön
nen in der Redhtsverordnung nach Satz 1 Rege
lungen Ober die Erhebung; , Verarbeitung und 
Nutzung d�r hierfür erforderlichen Daten, ein
schließlich personenbeiogener Daten" getrOffen 
werden." 

r b) AbsatZ 2 wird wie,fOlgt geändert: 
aal In Satz 1 werden nach den Wörtern "vQrbe

haltlich des Absatzes , 3" die Wörter "sowje 
des § 7b" eingefügt und wird die Angabe . 
"§§ 1, 2 und 5a" durch die Wörter �§§ 1 
bis 2a und 5a" ersetzt. 

' 

bb) ln.8atz2 wird die Angabe ,,§§ 1 und 2" durch' 
die Angabe "§§ 1 bis 2a" ersetzt. 

e) ,In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
"Die Bundesregierung wird" ,die Wörter "vo� 
haltlich des § 7b" eingefügt. . ' 

� , In AbSatz 4 Satz 2 wird die Angabe "§§ 1 und 2" 
durch die Angabe ,,§§ 1 bis 2a" e�tzt. 

' 

5. In § 78 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter ,,§§ 1 
, sowie 2 Abs. 1 und 2" durch die Wörter ,,§§ 1 und 2 

Absatz 1 und 2 sowie § Za" ersetzt. 
6. -Nach § !a wird foig�naer § 7b e!ngefQgt: 

"§ 7b 
Kontrolle von Energie

'ausweisen und Inspektions- ' 
berichten sowie Auswertung von Daten 

(1) Die , Bundesregierong wiid ermächtigt; durch 
' Rechtsverordnung mit Zustimmung des , Bundes..a
taS die Art und das Verfahren der -Erfassung und 
,KontroHe , von Energieausweisen und von Inspek- , 
tlonsberichten über Anlagen und Einrichtungen im 
Sinne des §. 3 Absatz 1 $Owie die nicht personen
be�ogene Auswertun� der hierbei erhober'ien und 
gespeicherten Daten zu regeln. , Die Vorgaben kön-
nen sich insbesondere beziehen auf : 
1 ; Inhalt, Umfang und Ausgestaltung der Kontrolle, 
2� Regelungen zur , Erfassung,. von Energi�swei-

sen unctlnspektionsberichten, insbesondere auf 
_ 'hierfür �che Mitteilungspflichten, PfIich- · 

ten zilr Beantragung und Verwendung von Re-· 
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g�riemummern und Bestimmungen aber die 
Zuteilung von Registriernummern, " 

3. pflichten zur Aufbewahrung .und. �Herausgabe 
von Energieausweisen und Inspektionsberichten 
einschließlich der bei der Erstellung erhobenen, 
gespeicherterr" und genutzten Daten zur- Durch-
führung der Kontrolle und 

' 

4. Regelungen zur unbefristeten, nicht perSonen
bezogenen A�Wertung der bei der Erfassung 
und Kontrolle von Energieausweisen und Inspek": 
tionsberichten erhobenen und gespeicherten ' 
Daten mit dem Ziel der Evaluierung und Optimie
rung von Aufgaben, die der Energieeinsparung 
dienen.. wobei die Datenauswertung insbeson
dere die Art c1Qs Energieausweises, den Anlass 
der Au.sstellung des Energieausweises, die Ge
bäudeart, die GebäudeeigenSchaften, die ener
getischen Kennwerte SOwie das Bundesland 
und den landkreis der Belegenheit des Gebäu
des ohne Angabe des Ortes, der Straße und der 
Hausnummer erfasst. 

In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 .in Verbin
dung mit Satz 2 Nummer 1 bis 3 kön�n zur Durch
führung der ,Kontrolle Regelungen aber die Erhe
bung, Verarbeitung und Nutzung der hierfOr erfor
derlichen Daten einschließlich personenbezogener 
Daten getroffen werden. Zudem können in einer 
Rechtsverordnung nach Satz 1 ,  in Verbindung. mit 
Satz 2 Nummer 1 bis 3 Vorgaben zu Berichtspflich
teri der Lähder Ober die DurchfOtlrung der Kontrolle 
getroffen �erden. 

' 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt; durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes
rates fOr' die Übergangszeit, bis die Einrichtung der 
Behörden Im jeweiligen Land landesrechtlich gere
gelt ' ist, die Übertragung von Aufgaben zur Erfas;
sung und Kontrolle von Energieausweisen und von 
hispektionsberichten Obef Anlagen und Einrichtun::
gen im Sinne des § 3 Absatz 1 sowie zur ni(l:ht per
sonenbezogenen AUswertung der hierbei erhobe
nen und gespeicherten Daten auf ' bestehende 
Behörden in ' den Ländern, auch auf bestehende 
Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen 
Rechts, die der Aufsicht des jeweiligen Landes un'" 
terStehen, mit Ausnahme von Gemeinden und Ge
meindeVerbänden, zu regeln. Regelungen nach 

,,' , Satz 1 zur Übertragung' von Kontrollaufgaben kön
nen sich nur auf solche Aufgaben beziehen, die 
elektronisch durchgefOhrt werden k�nrien. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
zu den in den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 
Satz 1 bis 3 getroffenen bundesrechtlichen Rege
lungen zur Erfassung ' und Kontrolle von Energie
ausweisen und Inspektionsberichten sowie ' zur 
nicht personenbezogenen Auswertung der 'hierbei 
erhobenen und gespeicherten' Daten 'durch Rechts
verordnung Regelungen zu erlassen 
1 .  zur Art der Durchfi.ihrung der 'Erfassung und 

Kontrolle von , Energieausweisen und Inspek
tionsberichten sowie zur nicht personEmbezoge
nen Auswertung der hierbei erhobenen und ge,. · 
speicherten Daten, die -Über die Vorgaben der in 
den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 

bis 3 getroffenen bundesrechtlichen Regelungen 
hinausgehen, sowie 

2. zum Verfahren, die-auch von Regelungen in einer 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 .  bis 3 
abweichen können: 
(4) Die 'Landesregierungen werden ermächtigt, . 

durch Rechtsverordnung die Übertragung von Auf
gaben zur Erfassung und Kontrolle von Energieaus
weisen und Inspektionsberichten sowie zur · nicht 
personenbezogenen AuSwertung der .hierbei erho
benen und gespeiCherten Daten, cl!e in den Rechts
verordnungen ' nach den Absätzen '1 bi$ 3 geregelt 

. sind, ,auf folgende Stellen zu regeln: 
' 

1 .  auf bestehende Behörden in den Ländern, auch 
, .auf bestehende Körperschaften .oder Anstalten 

des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des je
. welligen Landes unterstehen, oder 

2. auf Fachvereil1igungen oder Sachverständige 
(Beleihung). 

' 

Bei der Übertragung im Wege, der Beleihung kön
nen die Landesregierungen in der Rechtsverord
nung nach Satz' 1 Nummer 2 auch die Vorausset- ' 
zungen und das Verfahren der Beleihung regeln; 
dabei muss sichergestellt werden, dass die Aufga
t)en von der beliehenen Stelle entsprechend den 
Rechtsverordnungen nach den ,Absätzen 1 bis 3 
wahrgenomlJ1en werden. Beliehene · unterstehen 
der Aufsicht der jeweils zuständigen Behörde." 

1. § 8 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) lri Nummer 1 wird die Angabe .. § 3 Abs. 2" 
ilestrichen. j 

bb) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt ge-
. fasst: 

. 

';;2. nach§ 3 Absatz 2 Satz 1 oder § 5a Satz 1 
oder 

3. nach '§ 7 Absatz 4 Satz 1 ,  § 7a, § 7b Ab
satz 1 Satz t oder Satz 3 oder § 7b' Ab-
satz 3". ' 

b) Folgender Absatz 2 wird eingefOgt: 
,,(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 

(oder leichtfertig entgegen § 2a Absatz 1 Satz 1 
in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 2a Absatz 2 ein Gebäude nicht richtig errich
tet." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und in' ihm 
werden nach deri Wörtern"des At>satzeS 1 Nr; 1 "  

. die Wörter "und des Absatzes 2" eingefOgt. 

Artikel 1.a 
Änderung der 

Energieeinsparverordnung 

Die Energieeinsparverordnung , vom 24. Juli 2007 
(BGBI. I S. 1519), die zuletzt durch·Artikel 4 des Geset
zes vom 5. Dezember 2012 (BGBI. I S. 2449) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

. 

1 .  In der Inhaltsapersicht wird die Angabe zu § 1  Oa wie 
folgt gefasst: 

. 

.. § 1 0a ' (weggefallen)". 
2. § 1 0a \Vird aufgehoben. 



2200 �BundeSgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 36, ausgegeben ZU' Bonn am 12. Juli 2013 

�.' § 1 3  wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift . werden die Wörter nU nd sons

tigen Wärtneerzeugersystemen" gestrichen. 
b) Absatz 2 Satz 2 wird al.lfgellQben., , 

StBdtentwicklung können den Wortlaut des Energie
einsparungsgesetzes in der vom Inkrafttreten � cifieses 
Gesetzes an geltenden Fassung im ,Bundesgesetzblatt 
gemeinsam bekannt ma:chen. 

4. In der Anlage 4a werden in der Überschrift die Wör
ter �und sonstigen WärmeerZeugersystemen" gestri
chen. , 

Artikel 3 

A,rtIkel 2 
Bekanntmachungserlaubnis . 

Das Bundesministerium für .Wirtschaft und Technolo
gie und das Bundesministerium für Verkehr, Bau ' und 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkühdung in 
Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. , 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es 
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden. 

Berlin, den 4. Juli 2013 

D e r ifu n des  p räs i d e n t  
J o ac h l m  G au c k  

D i'e B u n d e s ka n z l e r i n  
Dr. Ä n g e l a  M e rke-I 

D e r  B u n d es m i n i s t e r ' 
f ü r  W i rt s c h aft u n d  Tec h n o l o g i e  

Dr. P h i l i p p R ö s l e r  

D er B u n d e s m i  n ister  
fü ( Verke h r, Bau u n d  S tad ten tw i c k t u n g  

P at e r  R a rnsau e r  

( 
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Verordnung , , 
über die Berufsausbildung 

�m Fluggerätelektroniker und zu den Elektroberufen In der Industrie 

VQm.28. Juni 2013 

Auf Grund des i 4 Absatz 1 in Verbindung mit § 5 
des Berufsbildungsgesetzes, von denen § 4 Absatz 1 
dur«.h Artikel 232 Nummer ' 1 der Verordnung vom 
31 . Oktober 2006 (BGBI. I S, 2407) geändert worden , 
ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nisterium für Bildung und Forschung: 

Artikel 1 
Verordnung 

über die Berufsausbildung 
zum Fluggerätelektroniker 

und zur. Fluggerätelektronikerin* 

§ 1 
Staatliche 

Anerkennung.des AusbildungsberUfes 
Der Ausbildungsberuf des Fluggerätelektronikers 

und der Fluggerätelektronikerin wird nach § 4 Absatz 1 
cles Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt. 

§ 2  
Dauer der Berufsausbildung 

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. 

2. Betriebliche und technische Kommunikation, , � -' . 
3. Montieren und Oemontieren von Geräten, Baugrup-

pen und Systemen, 
4. Durchführen von Furiktionsprüfungen und Einstell-
I arbeiten, . " '. . 
5. instandhaltung, 
6 . • Analysieren von Störungen an Antriebssy�temen, 
7. Durchführen von qualitätssichemden Maßnapmen, 
8. Berücksichtigen von menschlichen Faktoren, 
9. Montieren und Anschließen elektrischer BetriebS

mittel� -
1 0. Messen und Analysieren von elektrischen Funktio-

nen und Systemen, ' . 
1 1 .  Beurteilen ' der SiCherheit VOl'!. elektrischen Anlagen 

und BetriebSrriftteln, 
12. Beraten und s8treuen von Kunden, Erbringen von 

Serviceleistungen, -

1 3. Installier� von Komporienten und Teilsystemen 
der Avionik, 

1 4. Testen von Systemen, 
15. � Betrieb nehmen von Systemen der Avionik, 
· 1 6. Instandhalten von Elektrik- und Avioniksystemen, 
1 7. Arbeltsprozesse und Qualitätsmanagement im Ein-

§ 3 satzgebiet anwenden. . 
. 

AUsbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild (4) Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindes- , keiten sin$ 

tens die im Ausl;lildungsrahmenplan (Ar;llage 1 ,  Sach- 1 .  Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
liehe Gliederung) aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse 2. Aufbau und Organisatiori des Ausbildungsbetriebes, ..und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit); hierbei 
sind die in AnI8ge 3 enthaltenen Entsprechungen zu 3. Sichemeit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
berücksichtigen. Eine' von tiem Ausbildungsrahmen- 4. UmWeltschutz. 
plan (Anlage 2, Zeitliche Gliederung) abweichende Or- (5) Die Fertigkeiten, Kenntnisse und ·· Fähigl<eiten 
ganisation der Berufsausbildung ist insbesondere inso- nach Absatz 3 sind in mindestens-einem Einsatzgebiet 
weit zulässig, als betriebspraktische Besonderheiten anzuwenden und zu vertief�n. Als Einsatzgebiete kom-
die Abweichung erfordern. 

-
men in�besondere in Betracht 

(2) Die Berufsausbildung ,zum Fluggerätelektroniker 1 .  Flugzeuge mit Turbinentriebwerk, 
und zur F=luggerätelektronikerin gliedert sich in: . 2. Flugzeuge mit Kolbentriebwerk, 
1 .  Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und 

3. Hubschrauber mit Turbinentriebwerk; Fähigkeiten, , 
4. Hubschrauber mit Kolbenfriebwerk. 2. Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. \ 
Die Einsatzgebiete werden vom Ausbildungsbetrleb (3) BerufsprofIlgebende Fertigkeiten, Kenntnisse festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zulässig..-wenn und Fähigkeiten sind: 

' 
in ihnen die Fertigkeiten, Ken'ntnisse und Fähigkeiten 

1 .  Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der nach Absatz 2 vermittelt werden k9nnen• 
Arbeitsergebnisse, 

• Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des 
§ 4 des Berufsbildungsgesetzes. , Die A�bildungsordnung und der 
damit abgestimmte von der Ständigen Konferenz der Kuftusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rah
menlehrplan für die Berufsschule werden demnächst im amtlichen 
Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht. 

' 

§ 4  
Durchführung der

, 
Berufsausbildung 

(1) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, 
Kenntnisse . und Fähigkei�en sollen so \l.ermittelt wer
den, dass die AuszUbildenden zur Ausübung einer qua-
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lifizierten beruflichen Tätigkeit im ' Sinne des § 1 Ab- , 
satz 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, _ 
die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen 
und Kontrollieren einschließt. Die in Satz 1 beschrie
bene Befähigung ist in den Prüfungen nach den §§ 5 
bis 7 nachzuweisen." 

" h .  • 

(2) Die Ausbifdenden haben unter Zugrundelegung 
des Ausbildungsrahmenplans für die Auszubildenden 
einen Ausbildungsplan zu erstellen� 

(3) Die Auszubil�nden' haben einen schriftlichen 
' Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Gelegenhei� 
zu geben; den schriftlichen Ausbildungsnachweis wäh
rend der Ausbildungszeit zl,I f(jhren. ,Die AusbiJelenden 
haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmä-
ßig durchzusehen. . -

§, �  
'Abschlt.�P�g 

, Die Abschlussprüfung beSteht aus ' den beiden zeit
l ieh auseinanderfallenden Teilen 1 und 2. Durch die 
Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die 
berufliche HandlUngsfAhigkeit erworben hat. In der 
Abschlussprüfung soll der Prüfling nachweisen, '  dass 
er die dafür erfor:derlichen ' berufUchen ,Fertigkeiten, be
herrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse ' und 
Fähigkeiten besitzt und mif dem im Berufsschulunter
richt zlivermittelliden Lehrstoff Vertraut ist. Die Ausbil
dungsordnung ist zugrunj:le zu legen. Dabei sollen Fer
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die' 'bereits Ge
genstand von Teil  1 der Abschlussprüfung waren, in 
Teil 2 der Abschlussprüfung nur �weit einbezogen 
werden, als es für, die Feststellung ,der Beru�befähi- , 
gung nach § 38 des Berufsbildungsgesetzes erforder- ' 
lich' ist. 

§ 6 , 
Tell 1 der Abschlussprüfung 

(1 ) Teil 1 der Abschlussprüfung soll vor dem Ende 
des zweiten Ausbildungsjal)res stattfinden. " 

(2) Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die 
in, der Anlage 2 für die ersten' drei Ausbildungshalbjahre 
aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Föhigkeiten 
sowie. auf dEtn im Berufsschulunterricht entsprechend 
dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, so-

. weit er für die 8$rufsausbildung wesentlich ist. C 

(3) Teil 1 der Abschlussprüfung besteht aus dem 
Prüfungspereich A�ten' an , einem funktionsfähigen 
Teilsystem. , 

(4) ' Für den Prüfungsbereich Arbeiten an einem funk- , 
tionsfähigen Teilsystem bestehen f91gende Vorgaben: 
1 .  Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der lage ist, 

a) . tec�nische Unterlagen auszuwerten, technische 
'Parameter zu" bestimmen, ,Arbeitsabläufe, zu pla- ' 
nen und abzustirnnien, Material und Werkzeug zu 
disponieren, Fachausdrücke anzuwenden, 

b) eleJstronische .TeilsY$teme zu monti�ren, zu de
montreren, iu verdrahten, zu verbinden und zu 
konfigurieren, " Sicherheitsregeln, Unfallverhü
tungsvorschrlfterf und UmwertschOtzbestimrnun
gen einZUhalten; 

c) die Sicherheit von elektrischen Anlagen und Be
triebsmitteln zu beurteilen, elektrische Schutz..; 

' "  maßnahmen zu prüfen, 
d) e1ekt,:ische Systeme zu analysieren und Funktio

nen zu prüfen, Fetller zu suchen und zu beseiti
gen, 

.e) Produkte in Betrieb zu nehmen, zu übergeben 
und zu erläutern, Auftragsdurchführung zu doku
mentieren, technische. Unterlagen, einschließlich ' 
Prüfprotokolle, zu erstell�n; 

2. die Prüfung besteht aus der Ausführung einer kom
plexen Arbeitsa\Jfgabe, ergänzt durch , ein �ltuatives 
FaChgespräch und schriftlich zu bearbeitenden Auf
gabeh, die sich auf die kol'ilplexe Arbeitsaufgabe be:-
ziehen; 

-

3. die Prüfungszeit beträgt acht Stunden. Innerhalb 
dieser Zeit haben das situative 'Fachgespräch einen 
zeitlichen Umfang von hÖchstens zehn Minuten und 
die schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben von 90 Mi
nuten. 

§ 7/ 
Teil 2 der Abschlussprüfung 

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die 
in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten Fertigkeiten, 
Kenntniue.: W1d fähigkeiten $OWie u Qan-,irn B�ufs
SChulunterricht z,1,I vermittelnden Lehl'$toff, soweit er für 
die Berl,lfsausbil�ung wesentlich ist. . 

(2) Teil 2 der Abschlussprüfung besteht aus den Prü-' 
fungsbereichen: 
1 .  Arbeitsauftrag, 
2; Systemanalyse; 
3. Funktionsanalyse sowie 
4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

(3) Für den Prüfungsbereich Arbeit�auftrag bestehen 
folgetlde Vorgat5en: 
1 .  Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 

folgende prozessrelevante Zusammenhänge darzu
stellen: ' . , . ( . . '  , 
a) Arbeitsaufträge zu analysieren, Informatiorien aus 

Unterlagen zu beschaffen, technische und orga
nisatoriSChe Schnittstellen zu klären, lösungs
varianten unter technischen, betriebswirtschaft
lichen und ökologischen Gesichtspunkter:t auszu
wählen, ' 

b) Auftragsablauf zu planen und abzustimmen, Pla
nungsunterlagen zu 'erStellen. Arbe�abläufe und 
Zuständigkeiten am Einsatzort zu berücksichti
gen, 

c) Aufträge unter Beachtung der Arbeitssicherheit 
' durchzuführen, Funktion und Sicherheit zu prüfe'; 
und zu dokurrientieren, Normen-und ,Spezifikatio
nen zur Qualität und Sicherheit der Pr:oc!ukte zu 
beachten sowie Ursachen von, Fehlern und Män

'gelt, systematisch zu suchen und zu beh�ben, 
d) Artleitsergebnisse zu übergeben, Fachauskünfte, 

auch unter Ve"",endung englischer FaChausdrü
cke zu erteilen, AbnahmeprotokoHe aOszufüllen, 
Arbeitsergebnisse' und' Leistungen zu dokumen
tieren Ul1d zu bewerten, Geräte- und Systemda
ten zu dokumentieren. 
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Zum Nachweis kommen' insbesondere das Herstel
len einer Komponente, das Integrieren von Geräten 
oder Systemen oder das Instandhalten von Syste
mef! der Luftfahrttechnik in Betracht; 

2. PrOfungsvariante 1 
Der PrOfling soll in 1 4  Stunden einen betrieblichen 
Auftrag durchführen und mit auftragsbezogeneti Un- -
terlagen dokumentieren sowie darOber ein auftrags- ' 
bezogenes Fachgespräch von höchstens 30. Minu
ten führen; dem PrOfungsausschuss ist vor der 
Durchführung des �rieblichen Auftrages die Aufga
bensteIlung einschließlich ' eine� geplanten Bearbei
tungszeitraurns zur Genehmigung vorzulegen; 

3. frOfungsvariante 2 

Der Prüfling soll in 1 4  Stunden ein Prüfungsprodukt 
bearbeiten, das ,einem betrieblichen Auftrag ent
spricht, und mit auftragsbezogenen Unterlagen do':' , kumentieren sowie darOber ein auftragsbezogenes 
Fachgaspräch von höchstens 30 Minuten führen; 

4. der Ausbildungsbetrieb wählt die PrOfungsvanante 
nach Nummer 2 odel" 3 aus und teilt sie den'! PrOfling 
und der zustänaigen Stelle mit der Anmeldung zur 
PrOfung mit. 
(4) Fijr den PrOfungsbereich Systemanalyse beste

hen folgende Vorgaben: 
1 .  Der Prüfling soll nachwei�, dass er in der Lage ist, 

-a) ein luftfahrttechnisches Teilsystem oder System 
zu analysieren, 

b) technische Unterlagen, auch in englischer Spra-
che, auszuwerten, ' 

c) , funktionelle' Zusammenhänge in flugtechnischen 
Systemen zu analysieren, 

d) Signale an Schnittstellen funktionell zuzuordnen, 
,e) Fehlerursachen zu bestimmen, 
f) elektromagnetische Verträglichkeit zu beurteilen; 

• g) elektrische Schutzmaßnahmen zu beWerten; 
2. der Prüfling soll Aufgaben $chriftlich bearbeiten; _ 
3. die PrOfungszei� beträgt 1 20 Minuten. 

(5) Für den PrOfungsbereich Funktionsanalyse be:
stehen folgende Vorgaben: 
1 .  Der PrOfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 

, a) Einrichtungen zur Prüfung luftfahrttechnischer 
Systeme anzuw.,nden, ' . 

b) eine technische Problemanalyse,' unter Berück
sichtigung von Vorschriften und technischen Re'
gelwerken, WirtsChaftlichkeit und Betriebsabläu
fen, durchzuführen, 

c) Prüfverfahr'en ulld piagnosesysteme aU$Zuwäh
len und einzusetzen, 

d) Tests und Prüfvorgänge ' unter BerOcksichtigung 
technischer Spezifikationen und Systemvorschrif
ten festzulegen, 

e) $Chaltungsunterlagen auszuwerten; 
2. der PrOfling soll Aufgaben schiiftlich bearbeiten; /' 
3. die Prüfungszeit beträgt 1 20 Minuten. 

(8) Für den-PrOfungsbereich Wirtschaft- und Sozial
kunde bestehen folgende Vorgaben: 
1 .  Der PrOfling' soll nachweisen, daSs er allgemeine 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammen
hänge der BerufS- und Arbeitswelt , darstellen und 
beurteilen kann; 

. 

2. der PrOfling soll praxis bezogene Aufgaben schriftlich 
bearbeiten; 

. 3. die PrOfungszeit beträgt 60 Minuten. 

§ 8  

Gewicbtungs- und Bestehensregelung 

(1) Die PrOfungsbereiche sind wie folgt zu gewich': 
ten: ; ,  ' 

1 .  Arbeiten an einem 
funktionsfähigen Teilsystem 

2. Arbeitsauftrag 
3. Systemanalyse 
4.· Funktionsanalyse 
5. Wirtschafts- und Sozialkunde 

mit 30 Prozent, 
mit 30 Prozent, 
mit 1 5  Prozent, 
mit 1 5  Prozent, 
mit 1 0  Prozent. 

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die 
Leistungen wie folgt bewertet worden sind; 
1 .  im Gesamtergebnis von .Teil 1 und Teil 2 der Ab

schlussprOfung mit mindestens "ausreichend", . 
2. im PrOfungsbereich. Arbeitsauftrag mit mindest�ns 

"ausreichend", 
3. in zwei der PrOfungsbereiche nach Absatz 1 Num

mer 3 bis 5 mit mindestens "auSreichend" und 
4. in k�inem PrOfungsbereich von-Teil 2 der Abschluss

prOfung mit "ungenügend" . 
(3) Auf Antrag des PrOflings ist die Prüfung im Prü

fungsbereich Systemanalyse, Funktionsanalyse und 
Wirtschafts- und Sozialkunde durch eine mündliche 
PrOfung von etwa 1 5  Minuten ;Zu ergänzen, wenn einer 
der drei PrOfungsbereiche schlechter als "ausreichend" 
bewertet worden ist und die mündliche ErgänzungsprO
fung für das Bestehen der Abschluss- oder . Gesellen
prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung 
des Ergebnisses für diesen prüfungsbereich sind daS 
bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen 
ErgänzungsprOfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 



, 
2204 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 36, ausgegeben zu Bonn am 12. Juli 2013 

Anlage 1 
(zu § 3 Absatz 1)  

Ausbiklungsrahmenplan -
für die Berufsausbildung zum Flugg$rätelektrornker und zur Fluggerätelektronikerin 

� SachJjche Gliederung -
' 

Abschnitt A: 'Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Lfd; Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
2 3 

1 Planen und Organisieren der Arbeit, a) Arbeitsplatz einrichten 
Bewerten der Arbeitsergebnisse 
(§ 3 Absatz 3 .Nummer 1 )  

2 Betriebliche und technische Kom-. 
munikation -

3 

,. (§ 3. Absatz 3 N""mm9r 2) 

Montieren und Demontieren von 
Geräten, Baugruppen und Systemen 
(§ 3' Absatz 3 Nummer 3) 

b) Auftragsuntertagen sowie technische Durchführbaikeitdes Auf
trag.8 prüfen und mit .den betrieblichen Möglichkeiten abstim
men 

c) Werkzeug�, Materialien, Bauteile und Betriebsmittel für den 
Arbeitsablauf ermitteln und bereitstellen 

d) Arbeitsabläufe unter Beachtung rechtlicher, wirtSchaftlicher und 
terminticher Vorgaben. planen, bei Abweichungen von der Pla-
nung Prioritäten setzen 

. 
_ 

a) Informationen beschaffen und bewerten, Datenbankabfragen 
durchführen . 

b) technische Zeichnungen und Pläne auswerten und anwenden 
sowie Ski�en anfertigen - " 

c) Dokumente sowie' technische Regelwerke und luftfahrtrecht� 
. Iich9 Vorschriften, auch in englischer Sprache, anwenden 

d) paten erfassen, bearbeiten und sichern 
e) Gespräche organisieren und situationsgerecht und zielorientiert 

führen -
f) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen, englische Fach-

,begriffe ,anwenden 
g) Dokumentationen auch in englischer Sprache erstellen 
h) Kommunikation auch in englischer Sprache durchführen 
i) IT-Systeme zur Auftragsplanung und . -abwicklung sowie Ter-

minverfolgung anwenden ' .  
j) Rolle der' nationalen und internationalen Luftfahrtbehörd8n be

achten 

a) Standard- und Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte unter
scheiden und unter Beachtung der Richtlinien des WerkZeug
und Betriebsmittelmanagements handhaben 

b) Werkstoffe, Geräte, Baugruppen und Systeme'unter Beachtung 
, ' deren Funktion und EigenSchaften handhaben . 
c) elektrische und mechanische Verbindungen nach Eigenschaf

ten und Funktionen unterscheiden" herstellen und sichern 
d) Aufbau von ' elektrischen, pneumatischen und hydraulischen 

Leitungen und deren Verleg�ngsarten unterscheiden 
e) Bauteile, insbesondere aus luftfahrtspeiifischen' WE»1<stoffen, 

formen _ _ 
1) Montage- und 'Demontagetechniken anwenden . und Bauteile 

• anpassen 
g) Bauteile, Geräte, Baugruppen und· Systeme zur Lagerung, und 

zum Transport vorbereiten 
h) Funktion von , Ffotenzialausgleichsleitern prüfen und beurteilen 
i) Übergangswjderstände messen und beurteilen; Isolations-

widerstände beachten -
j) EinbaUorte identifizieren, Bauteile und Geräte einmessen und 

ausrichten 



Lfd. Nr. 

4 

5 

6 
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Teil deS AusbildungsberufsbildeS 
2 

Durchführen von Funktiens
prOfungen und Einstellarbeiten 
(§ 3 �tz 3 Nummer 4) 

Insta/1dhaltung 
(§ 3 ,6J)satz 3 Nummer 5) 

Analysieren von Störungen an 
Antriebssystemen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 6) 

Zu vermittellide Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
3 

a) Test- und PrOfgeräte anwenden 
b) FunktionsprOfungen an Baugruppen, Systemen und Fluggerät 

nach Beanstandung, Fertigung und Instandhaltung durehführen 
c) Einstellarbeiten an Baugruppen, . Systemen und Fluggerät nach 

Fertigung und Instandhaltung durchführen 

a) Inspektions-, Wartungs-, Instancjsetzungs- und ModifIkations
arbeiten nach Instandhaltungsunterlagen an luftfahrZeug- und 
typenspezifischen Systemen durchführen 

b) 'Bauteile,' Geräte und Baugruppen mit begrenzter Lebensdauer 
kontrollieren · 

c) Fehlersuche und OberprOfungen an luftfahrzeug- und typen
spezifischen Systemen. durchführen sowie.. Instandhaltungs
maßnahmen v�anlassen 

a) Sioherheitsvorschriften beachten, Sicherungsmaßnahmen so
wie vorbereitende Arbeiten für die Wartung und Instandsetzung 
durchführen 

b) Schäden feststellen und deren Behebung veranlassen 

7' Durchführen von qualität�chemden a) Arbeitsabläufe kontrollieren und auf Einhaltung der Qualitäts-

8 

9 

Nlaßnahmen / ' standards prüfen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 7) b) Qualitätsabweichungen und ihre Ursachen durch Zwischen-

BerOcksichtigen von menschlichen 
Faktoren 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 8) 

Montieren und Anschließen elektri
scher Betriebsmittel 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 9) 

, und Enqkontrollen feststellen sowie Maßnahmen zur Behebung 
ergreifen und dokumentieren 

c) zur. kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen im ei-' 
genen Arbeitsber�ich beitragen 

d) Befugnisse, Verantwortlichkeiten und prozessbezogene 
Schnittstellen beachten 

e) Bauvorschriften, betriebliches, Qualitätsmanagementhandbuch, 
Instahdhaltungs- und Fertigungshandbücher sowie Arbeitsan
weisungen und technische Informationen auch in englischer 
Sprache beachten und anwenden -

-

1) Fremdkörperkontrollen durchführen • 
. a) Verantwortung dea Einzelnen und eines Teams bei der- Arbeit 

berücksichtigen 
b) kultureile Einflüsse und ldentftäten bei der Planung und Abstim

mung im Team beachten 
c) psychische Einflüsse, insbesondere Gesundheit, Stress, Zeit

druck, Ober- und Unterforderung, Routineaufgaben, Schlaf
mangel und Dr9genmissbrauch, bei der Arbeit am Fluggerät 
auf, den Menschen berOcksichtigen 

d) physische Einflüsse, insbesondere durch Geräusche, Staub, 
Temperatur und Beleuchtung, und ihre Auswirkungen auf den 

, Menschen sowie das Arbeitsergebnis berOcksichtigen 

a) Leitungen auswählen und zurichten sowie Baugruppen und Ge
räte mit unterschiedlichen Anschlusstechniken verbinden 

b) Leitungswege und Gerätemontageorte unter Beachtung · der 
elektromagnetischen Verträglichkeit festlegen 

c) elektrische Betriebsmittel und Leitungsverlegesysteme .aus
. wählen und m9ntieren 

d) elektrische Geräte herstellen und elektrische Anlagen errichten, 
Geräte oder Anjagen in Betrieb nehmen 

e) beim Errichten, . Ändern, Instandhalten und Betreiben elektri
scher Anlagen und Betriebsmittel die elektrotechnischen Re
geln beachten 
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Lfd. Nr. Teil :des Ausbildungsberufsbildes Zu vermitteln� Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
2 3 

1 0  Messen und Analysieren von elek- a) Messverfahren 'und Messgeräte.auswählen 

1 1  

trischen funktionen.und Systemen b) elektrische GröBen messen, bewerten und berechnen 
(§ :3 Absatz 3 Nummer 1 0) 

. 

Beurteilen der Sicherheit von elek
trischen Anlagen und Betriebsmitteln 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 1 1) 

. 

, 

c) Kenndaten und Punktion von Baugruppen prüfen 
d) Signale verfolgen lind an Schnittstellen prüfen 
e) systemati�he Fehlersuche. durchführen 
f) Sensoren und Aktoren prüfen und einstellen , 
g) Steuerungen 'und Regelungen hinsichtlich ihrer Funktion prüfen 

und bewerten 
: h) Funktionsfähigkeit ·von Systemeh und Komponenten prOfen, 

Datenprotokolle interpretieren 

a) Funktioren von Schutzleitern prüfen und beurteilen 
b) Isolationswiderstände messen und beurteilen 
c} Basisschutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag beurteilen' 
d) Leitungen und deren Schutzeinrichtungen Sowie sonstige B�' 

triebsmittel, . insbesondere hinsichtlich Strombelastbarkeit, be-; 
urteilen 

. 

e) Schutzarten von elektrischen ·Geräten oder Anlagen hinsichtlich 
der Umgebungsbedingungen beurteilen 

. f) Gefahren, die sich aus dem Betreiben elektrischer Geräte, Be
triebsmittel und Anlagen ergeben, beurteilen und durch Schutz
maßnahmen die sichere Nutzung gewährleisten ' ' .  . 

g) Wirksamkeit von Maßnahmen gegen elektrischen Schlag unter 
Fehlerbedingungen, insbesondere durch Abschaltung mit Ober

- stromschutzorganen und Fehlerstromschutzeinrichtungen, be-
uJ'teilen.. 

. 

h) elektrische Sicherheit ortsveränderlicher Betriebsmittel beurtei-
len 

. . 

0 ,  gerätetechnische Prüfungen durchführen 
D Brandschutzbestimmungen beim ' Betrieb elektrischer' Geräte 

und Anlagen beurteilen 

, 12 Beraten und Betreuen �on Kun�, a) Vorstellun� und Bedarfe von Kunden ermitteln, Lösungsan-
Erbringen von Servicetelstungen sätze entwickeln und Realisierungsvarianten anbieten 
(§ 3 Absatz 3,Nummer 1 2) b) auf Wartungsarbeiten und -intervalle hinweisen 

13 Installierer'l von ·Komponenten 
und Teilsyst�en der Avionik 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 13) 

c) Störungsmeldungen aufnehmen 
d) Einzelheiten der Auftragsabwicklung vereinbaren, bei Störun

. gen der Auftragsabwicklung Lösungsvarianten aufzeigen 
e) Leistungsmerkmale erläutern, in die Bedienung einweisen, auf 

Gefahren sowie auf Sicher'heitsregeln und Vorscfirift'en hinwei-
sen 

" f) teehnische Unterstützung leisten . . 
g) Informationsaustausch zu den Kunden organisieren 

a) . Prili- und Messmittel .anwenden . 
. b) Bauteile durch SichtprOfen beurteilen 

c) Bauteile zur ldentifizierung kennzeichnen 
d) elektrische Antriebe sowie pneumatische und hydraulische Ver-. 

bindungen montieren und anschließen . 

e) Leitungen konfektionieren 
t) Kabelbäurne arfertigen, prüfen und einbauen 
g) Energie-. Signal- und Datenleitungen verlegen, verbinden und 

anschließen 
. . 



Ud. Nr. 
1 

14  

" 

1 5  
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Teil des Ausbildungsberu�bildes ZU vermittelnde Fertigkeiten;· Kenntnisse und Fähigkeiten . 
2 3 

h) Bauelemente bereitstellen, zurichten, in Leiterptatten einsetzen 
sowie ein- und auslöten , 

i) Teilsysteme der fnformations-, Daten-, Sende- und Empfangs� 
technil:< zusammenbauen, verdrahten und installieren 

j) Sensorsysteme sowie Baugruppen der elektrischen Steue-
rungs- und Regeltechnik installieren und justieren 

k) Baugruppen, Geräte und Teilsysteme nach Unterlagen ein-
bauen 

Q Montage und Installation an hand technischer Unterlagen prü-
feR, Fehler korrigieren und Änderungen dokumentieren 

m) Sbftware..Updates durchführen 

Testen von Systemen a) Tests und PrOfvorgänge unter Berücksichtigung technischer 
(§ 3 Absatz 3'Nummer 14) Spezifikationen und Systemvorschriften festlegen - � 

Prüf,. . und Messgeräte sowie PrOf- und Messschaltungen zum - b) -. .  Prüfen der Funktion von Bauteilen, Baugruppen und Geräten 
auswählen und aufbauen 

c) 1estprog"!1mme einsetzen - -
d) Funktione!'l von analogen und digitalen Baugruppen und Ge- . 

räten Prqten 
e) analoge und digitale Ein:- und Ausgangssignale prüfen und ein-

stellen 
. t) . elektromechanische Baugruppen prüfen und einstellen 

g) elektrische Größen in Antennenanlagen prüfen und messen 
h) Sensoren und Wandler prüfen, messen und einstellen -

i) Funktionseinheiten für Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen . 
prüfen und einstellen 

/ j) Funktionseinheiten der Leistungselektrornk nach Unterlagen 
prüfen und einstellen 

k) Prüf- und Messergebnis�e dokumentieren und auswerten 

In Betrieb nehmen von Systemen der a) Einfluss von elektromagnetischen Störgrößen auf die Sicher-
Avionik heit des Flugbetriebes be�rteilen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 1 5) . b) Zusammenhang zwischen den technischen Leistungsdaten 

deS Fluggerätes, dem konstruktiven Aufbau und dem Antrieb 
berücksichtigen 

c) Rurnpf-, Trag-, Leit-, Steuer� und Fahrwerk unter Berücksichti-
gung �r Flug-, Start- und Landefähigkeit des Fluggerätes und 
seiner Steuerung prOfen 

d) Stromversorgungseinheiten durch Prüfen und Einstellen in Be-
. trieb nehmen 

e) Baugruppen und Geräte, insbesondere funktional abgegrenzte 
Steuerungen sowie Baugruppen der Pneumatik, durch Prüfen 
und Einstellen in Betrieb nehmen 

t) WarnsySteme, hydraulische und pneumatische Systeme, Kraft-. . stoffsysteme, Atemluftversorgungssysteme und Antriebssys-
tarne prüfen und in Betrieb nehmen . 

g) funktionelle Zusammenhänge und technische Lösungen von 
Inforrnations- und Kommunikationssystemen am Boden und 
im Fluggerät, insbesondere für Navigation, FlugfOhrung, Instru-
mentierung, DatenÜbertragung sOWie Radarsystem, den tech-
nischen Unterlagen entnehmen und prüfen 

h) Baugruppen und Geräte der Infonnations- und Funktechnik, 
einschHeßUch Peripheriegeräte, anpassen und in Betrieb neh-
men 
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Ud. Nr. Teil des AuSbildungsberufsbildes 
2 

16  Instandhalten von Elektrik
und Avioiliksystemen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 16) _ 

17 ' Arbeitspr6zesse und Qualj�ma
nagamem im Einsatzgebiet . 
anWenden 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 17) 

Zu, vennittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
3 . 

a) Ursachen für Fehler in Baugruppen, Geräten und Anlagen durch 
Sichtkontrolle, Prüfen und Messen sowie mit Hilfe von Service
unterlagen systematisch eingrenzen, erkennen und, dokumen-
tieren ' 

b� Fehler in Geräten und Anlagenteilen, insbesondere durch Aus
tausch der ,fehlerhaften Baugruppe, beheben sowie durchge
führte Arbeiten dokumentieren 

c) geänderte und aktualisierte Schaltpläne und Schaltungsunter
lagen von Baugruppen, Geräten und Anlagen einarbeiten • 

d) Geräte und Anlagen nach Unterlagen Lind Anweisung ändern 
. a) A�rag annehmen 

b) Infonnationen zusammenstellen und auswerten, technische 
Unterlagen, auch in englischer Sprache, nutzen und bearbeiten, 
sicherheitsrelevante Vorgaben berücksichtigeJl . 

c) AusgangsziJst8nd analysieren, technische und ' organisatori
sche Schnittstellen klären, Schnittstellen dokumentieren, Auf

, tragsziele festlegen, Teilaufgaben definieren 
d) Auftrags�wicklung planen und. mit vor- und nachgelagerten 

Bereichen abstrmmen . 

e) Aufträge unter BeJÜcksichtigung des Arbeitssicherheits': und 
Umweltmanagements durchführen, Einhaltung von Terminen 
berücksichtigen - . 

f) Normen und Spezifikationen zur Qualität und Sicherheit der 
-Produkte und' Prozesse beachten, Ursachen von Fehlern- und 
Qualitätsmängeln systematisch suchen, beseitigen und doku-
mentieren 

. 

g) Auftrag dokumentieren, übergeben und Abrechnungsdaten er
. stellen 

h) Abnahmeprotokolle ausfüllen, Fachauskünfte auch 'in eng Ii-
• scher ' Sprache erteilen, Geräte und Systemdokumentation, 

auch in Englisch, zusammenstellen 
i) Geräte- und Systerndokumentation, auch ' in Englisch, zusam- · 

menstellen 

Abschnitt B: Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

UcI· Nr. Teil des Ausblldungsberufsbildes Zu vennittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
1 2 3 

1 BerufsbildiJng, Arbeits .. und a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere Ab-
Tarifrecht schluss, Dauer und Beendigung, erklären . 
(§ 3 Absatz 4 Numrher 1) b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag . 

nennen 
- c) Möglichkeiten der berufliche� F'ortbildung nennen 

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen 
e)' wesentliche Bestimmungen der für den ausbildenden Betrieb 

geltenden Tarifverträge nennen 

2 ;  Aufbau und OrganisatiQn des a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes erläutern 
Ausbildungsbetriebes b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie Beschaffung, 
(§ 3 Absatz 4 Nummer 2) . , Fertigung, Absatz und Verwaltung erklären 

c) Beziehungen des ausbildendem Betriebes und seiner Beleg-
schaft zu Wirtschaftsorganisationen, Berufsvertretungen und 

. Gewerkschaften nennen 



Lfd. Nr. 
1 

3 

4 " 
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Teil des AusbHdungsberufsbildes 
2 

Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit . .  
(§ 3 Absatz 4 Nummer 3) 

"-

-

, 

Umweltschutz 
(§ 3 Absatz 4 Nummer 4) 

. 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
3 

d)- Grundlagen, . Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfas-
sungs- oder persOnalvertretungsrechtlichen' Organe des aus-
bildenden Betriebes beschreiben r ' 

a) G8fährdung von Sicherheit l!.nd Gesundheit am Arbeitsplatz 
, feststellen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen 

b) berufsJ:)ezpgene Arbeitsschutz- und UnfallverhOtungsvorschrlf-
ten anwenden 

c) Verh@ltensweisen -bei Unfällen tieschreiben sowie erste Maß-
nahinen einleiten . 

/ 
) 

d) BeStimmUngen und Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektri� 
'sehen Anlagen, Geräten und B$triebsmitteln beachten 

e) Vorschrlften :des vorbeugenden Brandsct:lutzes anwenden; Ver':" 
haltensweisen bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen . 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen , im beruf-
lichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere 
a) mögliche Umweltbelastung�n durch den Ausbildungsbetrieb 

und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären 
b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umwelt- _ 

Schutzes anwenden 
c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonen�en 

Energie- und Materialverwendung nutzen 
d) Abfälle , vem1eiden; Stoffe und Materialien einer umweltscho-

nenden Entsorgung zuführen 

'( . 
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AnIag8 2 . 
_ (zu § 3 Absatz 1) 

AlJSQildungsrahmenplan 
-- für die Berufsausbildung zum Fluggerätelektroniker und zur Fluggerätelektronikerin 

Abschnitt 1 

- ZeitUche GHederunQ -

- - ,  
� Lfd. Nr. ·  Teil des �bildungsberufsbildes Zu vermitteli1de Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitrahmen 

in Monaten 

1 

2 

3 

4 

2 

���uoo, �ß- u� 
Tarifrecht 
(§ 3 Absatz 4 Nummer 1) 

3 
a) Becteutung , des- Aus�ldungsvertrages, insbeson- _ .  

dere Abschluss; Dauer und Beendigung etkJären 
b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem'Ausbil

dUnQsvertrag nennen 
p) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen 
dJ W8$9ntliche Teile des Arbeißvertrages nennen 

4 

/ e} wesentlich& Bestirrlmungen der fOr den ausbilden-

Aufbau und Organisation 
des, Ausbildungsbetriebes 
(§ 3 Absatz 4 Nummer 2) 

Sicherheit und Gesundheits.:. 
schutz bei der Arbeit 
(§ 3 Absatz 4 Nummer 3) 

umweltschutz 
(§ 3 Absatz 4 Nummer 4) 

, den Betrieb geltenden Tarifverträge nennen 
' 

a) Aufbau und Aufgaben 'des ausbildenden Betriebes 
erlä�tem 

b) Grundfunktionen " des  ausbildenden 'Betrie� wie 
Beschaffung, Fertigung, Absatz und' Ve�altung er
klären , . . 

c) B'eziehungen des ausbildenden Betriebes und sei
ner ' Be�chaft ztJ Wirtschaftsorganisationen, 8&:' 
rufsvel1retungen und Gewerkschaften nennen 

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbettsweise der be- ' 
triebsverfassungs- oder personalvertretungsrecht-' 
lichen Organe des ausbildenden Betriebes be
sc"reiben 

a) Gefährdung von ,sicherhejt . und Gesundheit am / 
. Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihret während Vermeidung ergreifen ,  , der gesamten 

b)' berufsbetogene Arbeitsschutz- und Unfallvertlü- AusbikiUßg 
tungsvorschriften anwenden zu vermitteln 

c) , Verhaltensweisen 'bei Unfällen beschreiben sawie 
erste Maßnahmen einleiten 

'd) .  Bestimmungen urid Sicherheitsregeln beim ' Arbei- . 
ten an elektrischen Anlagen, Geräten und Betriebs-
mitteln beachten 

' 

e) Vorschriften des vot1>eugenden Brandschutzes an
wenden; Verhaltensweisen bei Bränden .beschrei': 
ben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergrei-
fen 

. -

Zur Venneidung betriebsbedingter, UmWeltbelastungen 
im beruflichen EinwIrkungsbereich , beitragen, j insbe
sondere ' 
a) ffiögliche Umweltbelastungen durch den Äusbil

dungsbetrieb und seinen Beitrag zUI'l) Um�lt
schutz an Beispiele,-t erklären , . 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen 
\ des Umweltschutzes anwenden 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt
schonenden Energie- und Materiatverwendung nu�
zen 

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer um� 
-" weltschQnenden Entsorgung zuführen 
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Abschnitt 2 

1 .  bis a. Ausbildungshalbjahr _ 

Zeitrahmen 1 :  Herstellen und Installieren einfactler Systeme 

Lfd. Nr. Te" des AusbIldungsberufSbildes 

1 2 
1 Planen und Org8nisiereri 

der Arbeit, Bewerten der 
Arbeitsergebnisse - (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) 

2 Betriebliche und technische 
Kommunikation -

, (§ 3 AbSatz � Nummer 2) 

3 Montieren und De/llontiereA 
von Geräten, Baugruppen 
und Systemen 
(§ 3 Absatz 3 Num_mer 3) � ; 

• 

'.-

4 BerOcksichtigen von 
menschlichenraktoren 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 8) 

, . 
5 Installieren von Komponen-

ten lind Teilsysternen der 
Avionik .-
(§ 3 Absatz 3 "'.ummer 13) 

. 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten ' 
. 3 

a) Arbeitsplatz einrichten 
c} Wei'l<zMige, Matert8lien, Bauteile und BetrIebSmittel 

fOr den Arbeitsablauf ermitteln und -bereitstellen 

a) Informationen beschaffen und bewerten, Daten-
. bankabfragen durchführen -

b) tedhnische Zelchriungen und Pläne auswerten, an-
wenden ulld Smzen- anfertigen 

a) ' Stanclard� und Spezialwerkzeuge, PrOf-. lind Mess-
geräte ' unterscheiden und unter Beachturig der 
Richtlinien des �eug- . und Betri9.bsmitfelrna-
nagements handhaben 

b) ' Werkstoffe, �, Baugruppen ,und Systeme unter 
_ Beachtung � F,unktlon und Eigensch�en 
h�ndhaben . -

cl elektrische und mechanische Verbindung�n nach 
Eigenschaften und ,Funktionen unterscheid�n, her-
stellen und sichern 

e) Bauteile, insbesondere aus luftfatJrtspezifischen 
Werkstoffen, formen 

f) Montage- und Demontagetechniken anwenden und 
Bauteile -a.,passen 

a) Verantwortung des Einzelnen und eines Teams bei 
der Arbeit berQcksichtigen 

b) kulturelle EinflOsse und Identitäten bei der P.lanung 
und Abstimmung im Team beachteo 

a) PrOf-'und Messmittel anwenden 
b) Bauteile durch SichtprOfen beurteilen 
c) Bauteile zur Identifizierung kennzeichnen 
e) Leitungen lronfektionieren . -
f) Kabelbäurne anfertigen, prOfen und .einbauen 

Zeitrahmen 2: Geräte und Anlagen installieren und deren eI�he Sicherheit prOfen 

. Ud. Nr. Teil des Ausbildungsberufsblldes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

1 

1 

2 

Planen und Oiganisieren 
der Arbeit, Bewerten der . 
ArbeitsergebniSs� 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 1). 

3 

a) ArbeltSplatz ijinrichten 
c) Werkzeuge, Materi'Blien, Bauteile und Betriebsmittel 

für �n Arbelts8blauf ermitteln und bereitstellen 

2 Betriebliche und technische a) Informationen beschaffen und bewerteri, Daten-
Kommunikation bankabfragen durchfahren 

. 

(§ 3 Absatz 3 Nummer 2) b) technische-ZeichnUJ1gen und Pläne auswerten, an-

Montreren und Demontieren ' 
von Geräten, Baugruppen 

- undSyStemen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 3) < 

wenden lind Skizzen �nfertigen . ,v 
. 

d) Daten erfassen, bearbeiten und 13ichem 

fi) Furiktion von Potenzialausgleichsleltem prOfen und 
beurteilen 

. 

o Übergangswiderstände messen und beurteilen;- Iso
lationswiderstände -beachten 

, 

Zeitrahmen 
in Monaten 

4 

3 bis 5 

, 

Zeitrahmen 
in Monaten 

4 

, 
! 
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Ud. Ni'. Teil des AusbildlUlgsberufsbildes ' Zu 'verri1lttelnde Fertigkeiten, -Kenntnisse und Fähigkeiten 

4 

5 

2 
MQntieren und Anschließen 
elektrischer Betriebsmittel 
(§ 3 Absatz 3'Nummer 9) , >  - , 

Beurteilen der Sicherheit 
von elektrischen AnI� 
und BetriebSmitteln 
(§;3 � 3 Nummer 1 1) , 

a) -Leitungen auswählen und zurichten sowie Baugrup;; 
pen und Geräte , mit unterschiedlichen Anschluss-
techniken verbinden r 

c) elektrische Betriebsmittel und Leitungsverlegesys
teme auswählen'und montieren 

d) elektrische �te herstellen und elektrische Anla"' 
geJil errichten, Geräte oder Anlagen in Betrieb neh
men 

e) behn Enichten, Ändem, Instandhalten und Betrei
" ben elektrischer Anlagen und Betriebsmittel diE! 
elektrotechnischen Regeln beachten 

a) Funktionen vgn Schutzleitem prüfen und beurteilen 
b) tsolati�nswiderstände messen und beurtfiMlen 
c) BasisschUtzmaBnahrnen gegen elektrischen Schlag 

beurteilen ' , 
d) Leitungen und deren' Schutzeinrichtungtm sowie 

sonstige Betriebsmltte.l, In$besondere hin�ichtlicTI 
Strombsl8stb8rkeit,' beurteilen 

e) Schutzarten vOn elektrischen Geräten oder Anlagen 
hinsichtlich der Umgebungsbedingungen beurteilen 

j) Brandschuttbestimmungen beim Betrieb " elektri
scher (38räte und 'Aniagen beurteilen 

, Zeitrahmen 3: Baugruppen und Geräte herStellen' und ptüfen 
, .. 

Ud. Nt. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu. vermittelnde Fertigkeiten. Kenntnisse und Fähigkeiten 

1 2 3 

1 Planen und Organisieren' a) Arbeitsplatz einrichten , . 
det Arbeit, Bewerten der ' c) WerkZeuge, Materialien, Bauteile und Betriebsmittel ArbeItsergebt'lisse .. für den Arbeit�ablauf ermitteln uM bereitstellen (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) -

2 Betriebliche und technische b) technische Zeichnungen und Pläne auswerten, an-
Kommunikation wenden und Ski,zzen anfertigen ) , 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 2) -

3 Montieren und Demontieren j) Einbauorte identifizieren, Bauteile und Geräte ein-
yon Geräten, Baugruppen messen und ausrichten 
und Systemen , 
(§, 3  Absatz 3 Nummer 3) 

_ 4 , BerOc�chtigen \lOn c) psychiscl}e ' Einflö$se, insbesondere Gesundheit, 
menschlichen FaktOren Stress, Zeitdruck, Ober- und Unterforderung, Rou-
(§ 3 Absatz 3' Nummer 8) tineaufgaben, Schlafmangel und Drogenmiss-

brauch, bei der Arbeit am Fluggerät auf den, Men· 
sehen ber1.lcksichtigen 

d) physische EInflOsse, , insbesondere durch Geräu;; 
sehe, Staub,' Temperatur und Beleuchtung, und lhre 
Auswirkungen a:uf den Menschen sowie das Ar-
beitsergebnis berOcksichtigen 

5 MOl"!tieren und AnschtieBei1 a) Leitungen auswähten und lurichten sowre Baugrup� 
elektrischer' Betriebsmittel pen uoo. Geräte mit unterschiedlichen Anschh.iss-
(§ 3 Absatz 3 Nummer 9) techniken verbinden 

c) -elektrische Betriebsmittel und Leitungsverlegesys-: 
terne auswäh� und montieren 

Zeitrahmen , 
in Monaten 

4 

2 bis 4 

Zeitrahmen 
in Monaten 

4 

3 bis 5 

-

, 
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1 
6 

.7 

8 
� 

( 
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Teil des Ausbildungsberufsl:)jldes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitrahmen 
, in Monaten 

2 3 4 
M�n ,und Analysieren von a) Messverfahren und Messgeräte ausWählen 
elektrischen Funktionen und b) 8lektrische Größen messen, bewerten und b�h-Systemen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 10) , nen 

c) Kenndaten und Funktion von Baugruppen prüfen 
- cl) Signale verfolgen und an Schnittstellen prüfen 

e) systematiSChe FehlersOche durchführen 
InstalUeren von Kompohen- h) Bauelemente bereitstellen, zurichten, in Leiterplat-
-ten und Teilsystemen der ten einSetzen sqwie-ein- und auslöten 
Avionik 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 13) 
Testeti von Syst� b) Prüf ... un<tMessgeräte sowie Prüf.,. und Messschal-
(§ 3 Absatz 3 Nummer 14) tungen zum Prüfen der Funktion von Bauteilen, 

_ Baugruppen und Geräten a�swählen und aufbauen 
cl) Funkti(�>nen von analogen und digitalen Baugruppen 

und Geräten prüfen 
e) analoge und digitale Ein- und Ausgangssignale prü- , 

fen, messen und einstellen ' � 
f) elektromechanische Baugruppen prüfen und ein-

stellen 
k) Prüf- und MesSergebnisse dokum�ntieren und aus-

werten 

Zeitrahmen 4: Versorgungs- und SteuerungsSysteme in Betrieb nehmen und prüfen 
! 

Ud. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu vermittelnde Femgkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiteli 

1 2 3 

1 Betriebliche und technische a) 'Informationen beschaffen und ' bewerten, �aten'" 

- 2  

3 

4 

Kommunikation bankabfragen durchführen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 2) 

Montieren und Demontieren 
von Geräten, Baugruppen 
und' Systemen 
(§ 3, Absatz.3 ftlummer 3) 

DurchfQhren 'von qualitäts
sichernden MaBnat'lmen 
(§ 3'Absatz 3 Nummer: 7) 

Montieren und Anschließen 
elektrischer Betriebsmittel 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 9) , 

c) elektrische und mechanische Verbindungen nach' 
Eigenschaften und Funktionen unterscheiden, her
stellen und sichern 

cl) Aufbau von elektrischen, pneumatischen und hy
draulischen Leitungen und deren Verlegungsarten 
UntersCheiden 

g) Bauteile, Geräte" Baugruppen " und Systeme zur 
Lagerurg und zum Transport vorl:?ereiten 

a) Arbeitsabläufe kontrollieren und auf Bnhaltung der 
Qualitätssfandards prüfen 

' 

b) Qualitätsabweichungen und ihre Ursachen durch 
Zwischen- und Endkontrollen feststellen sowie 
Maßnahmerl zur Behebung ergreifen lind dokumen
tieren 

f) Fremdkörpert<ontrollen durchführen 

c) elektrische Betriebsmittel und Leitungsverlegesys- • 
terne auswählen und montieren 

cl) elektrische, Geräte ,herstellen oder, 'elektrische An.;. 
lagen errichten, Geräte und Anlagen in Betrieb neh
men 

e) beim Errichten, Ändern,. Instandhalten und Betrei
ben , elektrischer Anlagen und Betriebsmittel die 
elektrotechnischen Regeln beachten 

Zeitrahmen 
in Monaten 

, 4 
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Lfd. Nr. 

1 
5 

6 

7 

, -
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TaU des AusbildungsberufsbHdes ' 

.. 2 
M�en und Analysieren 
von elektrischen Funktionen 
und SYsteme., 
(§ 3. Absatz 3 Nummer_10) 

Beurteilen der Sicherheit 
von elektrischen Anlagen 
und Betriebsmitteln 
(§ 3 Absatz. 3 Nummer 11)  

-

, " -

Testen von Systemen 
(§, 3  Absatz 3 Nummer 14) 

. 

-

, 

, 

Zu vermittetride Fertigkeiten; Kenntnisse und Fähigkeiten . . .--
3 

a) Messverfahren und Messgeräte 'auswählen 
b) elektrische Größen messen. bewerten und ber8ch-

nen 
c) Kenndaten und Funktion von Baugruppen prOfen 
d) Signale verfolgen und an Schnittstellen,prOfan 
e) systematische Fehlersuche durchfOhren 

e) Schutzarten VQn elektrischen Geräten oder Anlagen 
hinsichtlich der UrngebungsbecUngungen beurteilen 

t) Gefahren, die sich aus dem Betreiben elektrischer 
Geräte, Betri,ebsmittel und Anlagen' ergeben, beur-
teilen und <lurch Schut,zmaßnahmen die sichere 
Nutzung geWährleisten 

g) Wirksamkeit 'von Maßnahmen gegen elektrischen 
Schlag unter / Fehlerb8dingungen, insbesondere 
durch AbschaItUng mit Überstromscbutzorganen 
und Fehlerstromschutzeinrichtungen, beurteilen 

h) elektrische Sicherheit ortsveränderlicher Betrie,bs-
mittel beurteilen " 

i) gerätetechnische PrOfungen durchfOhren 

b) PrOf- und Messgeräte ,sowie PrOf- und ' Messschal-:' 
tungen zum profeQ der Funktion von Bautelien, 

� Baugruppen und Geräten auswählen und aufbauen 
d) t=unktionen von analogen und digitalen Baugruppen 

und Geräten prüfen , 
e) analoge,und digitale Ein- und Äusgangssignale prO-

fen, messen und einstellen 
t) ele�romechanische Baugruppen prOfen und �n-

stellen 

Zeitrahmen 5: Baugruppen und Geräte installieren 

Ud. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes " Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten ,- -
1 2 3 . 
1 Planen .und Organisieren a) Arbeitsplatz einrichten 

der Arbeit, Bewerten der c) Werkzeuge, Materialien, Bauteile und eetriebsmittef Arbeitsergebnisse ' rur den Arbeitsablauf ermitteln und bereitstellen - . (§ 3 Absatz 3 Nummer 1) 

2 Betriebliche und d) Daten erfassen, bea,rbeiten und sichern 
technische Kommunikation' 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 2) 

, 
3 Installieren von a) Prüf- .und Messmittel anwenden 

Komponenten und b) Bauteile durch SichtprOfen beurteilen . Teilsystemen der Avionik 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 13) c) Bauteile zur Identifizierung kennzeichnen 

1) K8belbäume anfertigen, prOfen uncr'einbauen -
g) Energie-, Signal- und Datenleitungen verlegen, ver-

binden und anschließen 
k) Baugruppen, Geräte und Teilsysteme nach Unter-

, lagen einbauen ,J 

Zeitrahmen 
in Monaten 

4 

3 bis 5 

,-

\ 

Zeitrahmen 
in, Monaten 

4 

2, bis 4 
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4. bis 7. Ausbildungshalbjahr 

Zeitrahmen 6: Steuerurigssysteme in Betrieb nehmen und instand halten 

Ud. ,Nr. TeQ des Ausbildungsberufsbildes. Zu verrnittelnd8 Fertigkeiten,' Kenntnisse und Fähigkeiten 

1 

. 2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 
Planen und Organisieren 
der Arbeit, Bewerten der 
ArbeItsergebnisse . 
(§ 3 Äbsatz 3  Nummer 1) 

3 '  

b) Auftragsunterlagen sowie technische Durchführbar
keit des Auftrags prüfen und mit den betrieblichen 
MögliChkeiten abstimmen 

Betriebliche und technische c) Dokumente sowie teChnische Regelwerke und luft-
Kommunikation fahrtrechtliche Vorschriften, auch in englischer 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 2) Sprache, anwenden 

Durchführen von Funktions
prüfungen und Einstell
arbeiten 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 4) 

Messen und Analysieren 
von elektrischen Funktionen 
und Systemen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 10) 

Testen von Systemen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 14) 

In Betrieb nehmen von 
Systemen dar Avionik 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 1 5) 

Instandhalten von Elektrik
'und Avioniksystemen 
(§ 3 Absatz 3 Nutnmer'16) 

1) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen, auch 
englische Fachbegriffe. anwenden 

g) Dokumentationen auch in englischer Sprache er
stellen 

h) Kommunikation auch in englischer Sprache durc/1-
führen 

a) Test- ,und Prüfgeräte anwenden 
. b) Funktionsprüfungen an Baugruppen, Systemen und . 

Fluggerät nach Beanstandung, Fertigung und In-
o . standhaltung durchführen 

c) Einstellarbeiten an Baugruppen, Systemen und 
Fluggerät nach Fertigung und Instandhaltung 
durchführen 

1) Sensoren und Aktoren prüfen und einstellen 
g) Steueruhgen und Regelungen hinsichtlich ihrer 

Funktlc;m prüfen und bewerten 
h) ,Funktionsfähigkeit von Systemen und Komponen

ten prijfen" Datenp�tokolle interpretieren 
( 

a) Tests und Prüfvorgänge unter Berücksichtigung 
technischer Spezifikationen und Systemvorschrif
ten festlegen 

c) TestprogralJlme einsetzen 
h) Sensoren und Wandler prüfen, messen und ein

, stellen 
o Funktionseinheiten für Mess-, Steuer- und Regel

einrichtungen prüfen und einstellen 
j) Funktionseinheiten der leistungseiektronik nach 

, Unterlagen prüfen und einstellen, 

a) Einfluss von elektromagnetischen Störgrößen auf 
die Sicherheit des Flugbetriebes beurteilen 

. 

b) Zusammenhang zwischen den technischen l-eis-: 
tungsdaten des Fluggerätes, dem konstruktiven 
Aufbau und dem Antrieb berücksichtigen 

c) Rumpf, Trag-, leit-, Ste.!Jer- und Fahrwer� unter Be
rücksichtigung der Flug-, Start- und landefähigkeit 
des Fluggerätes und seiner Steuerung prüfen 

b) Fehler in Geräten und Anlagenteilen, insbesondere . durch Austausch der fehlerhaften Baugruppe, be
heben sowie durchgeführte Arbeiten dokumentieren 

6) geänderte und aktualisierte Schaltpläne und Schal
tungsunterlagen von Baugruppen, Geräten und 
Anlagen einarbeiten 

, 

2215 , 

Zeitrahmen 
' in Monaten 

2 bis 4 
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Zeitrahmen 7: Teilsysteme der Avionik installieren 

Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes 'Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntrlisse und Fähigkeiten Zeitrahmen 
in Monaten 

1 / 2 3 4 
1 Planen und Organisieren b) Auftragsunterlagen sowie tec!1nische DurchfOhrbar-

der Arbeit, Bewerten der ' keit des Auftrags prüfen und mit dEm betrieb)ichen 
Arbeitsergebnis� Möglichkeiten abstimmen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer" 1) d) Arbeitsabläufe unter Beachtung rechtlicher, wirt-

schaftlicher und terminlicher Vorgaben planen, bei 
- Abweichungen von der' Planung Prioritäten setzen 

2 Betriebliche und technische i) Ir-Systeme z�r Auftragsplanung und -abwicklung 
Kommunikation sowie T�rminverfolgung anwenden 

, 
- (§ 3 Absatz 3 Nummer 2) j) Rolle der nationalen und internationalen Luftfahrt-

behörden beachte,, _ _ 
3 Montieren und Demontieren b) Werkstoffe, Geräte, �augruppen und Systeme unter 

von Geräten, Baugruppen Beachtung deren Funktion und Eigenschaften 
und Systemen - handhaben 
(§ 3. AbSatz 3 Nummer 3) g) Bauteile, Geräte, Baugruppen und Systeme �r 

Lagerung und zum Transport vorbereiten 
4 Durchführen von qualitäts- c) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvor-

sichernden MaßnaIlmen gängen im eigenen Arbeitsbereich beitragen 2 bis 4 (§ 3 Absatz 3 Nummer 7) d) Befugnisse, Verantwortlichkeiten und prozeSsbezo-
gene Schnittstellen �chten 

e) Bauvorschriften, betriebliches . Qualitätsmanage-
menthandboch, Instandhaltungs- und Fertigungs-

. handbücher sowie Arbeitsanweisungen und techni- / 
sche Informationen auch in englischer Sp�che 
beachten und .anwenden 

5 Installieren von Komponen- d) elektrische Antriebe sowie pneumatisChe und hy- ; 
1en und,Teilsystemen der draulische Verbin<::jungen montieren und anschlie-
Avionik' - Ben 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 13) j) Sensorsysteme sowie Baugruppen der elektrischen -

Steuerungs- und Regeltechnik installieren, und jus- I 
tieren ') � 

6 Testen von Systemen i) Funktionseinheiten für' Mess,., Steuer- und Regel-
(§ 3 AbSatz 3 Nummer 14) einrichtungen prüfen und einstellen 

j) Funktionsejritieiten der Leistungselektronik nach 
Unterlagen prüfen und einstellen 

Zeitrahmen 8: Informations- und Kommünikationssysteme in Betrieb nehmen , -
Zeitrahmen Lfd. Nr. ' Teil des Ausbildungsberufsbildes' Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in Monaten 

1 2 3 4 

1 Planen und Organisieren b) Auftragsunterlagen sowie technische DurchfOhrbar-
der Arbeit, Bewerten der . keit 'des Auftrags prüfen und mit den betrieblichen 

f Arbeitsergebnisse Möglichkeiten abstimmen 
, l§ 3 AbSatz 3 Nummer 1) 

-
d) Arbeitsabläufe unter Beachtung rechtlicher, wirt- � 

schaftlicher und terminlicher Vorgaben planen, bei 
Abweichungen von der Planung Prioritäten setzen 

2 Betriebliche und technische c) Dokumente sowie technische Regelwerke und luft-
KominuFlil�ation fahrtrechtliche Vorschriften, auch in englischer 
(§ 3 Absatz 3, Nurrimer 2) Sj:lrache, anwenden 

g) Dokum�ntalionen auch in englischer Sprache er-
stellen 

- h) Kommunikation auch in englischer Sprache durch-
führen 
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Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu verrillttelnde Fertigkeiten, Kenntnisse 'und Fähigkeiten . Zeitrahmen 
in Monaten -

1 2 - 3 4 
i) .T-Systeme . zur Auftragsplanung und -abwicklung 

sowie Tenninverfolgung anwenden 
j) Rolle der nationalen und internationalen Luftfahrt-

, behörden bea,chten -
3 Durchführen-: von Funktions- a) Test- und Prüfgeräte anwenden 

prOfungen und Einstell- b) Funktionsprufungen an Baugruppen, Systemen arbeiten und Fluggerät nach Beanstandung, Fertigung und - (§ 3 Absatz 3 Nummer 4) Instandhaltung durchführen -
4 Montieren und Anschließen b) Leitungswege und Gerätemontageorte unter Be- 2 bis 4 

elektrischer Betriebsmittel achtung der elektromagnetischen Verträglichkeit 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 9) f�tlegen 

5 Messen und Analysieren g) Steuerungen und Regelungen hinsichtlich ihrer 
von �ektrischen Funktionen Funktion prüfen und bewerten -
und Systemen h) Funktionsfähigkeit von Systemen und Komponen-(§ 3 Absatz 3 Nummer 10) ten prüfen, Datenprotokolle interpretieren . \ 

6 Installieren von Komponen- i) Teilsysteme der Informations-, Daten-, Sende- und 
ten und Teilsystemen der . Empfangsteehnik zusammenbauen, verdrahten 
Avionik und instal1ieren 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 13) m). Softwarte-Updates ,aurchführen 

, 7 Testen von Systemen c) Testprogramme einsetzen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 14) g) elektrische Größen in Antennenanlagen prüfen Und 

messen , 

8 In Betrieb nehmen von g) ,funktionelle Zusammenhänge und technische Lö-
Systemen der Aviohik 'sungen VOll Informations- und Kommunikations-
(§ 3 Absatz 3 Nummer 15) systemen am Boden ' und im Fluggerät, insbeson-

dere für Navigation, Flugführung, Instrumentie-
. rung, Datenübertragung sowie Radarsystem, qen 

t�hnischen Unterlagen e�tnehmen und prüfen 
h) Baugruppen und Geräte der Informations-· und 

Funktechnik, einschließlich Peripheriegeräte, an-
- passen und in Betrieb � nehmen 

Zeitrahmen 9: Flugüberwachungssysteme in Betrieb -nehmen 

Lfd. Nr. TeU des AusbildungsbenJfsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitrahmen 
, in Monaten 

1 2 3 4 

1 Planen und Organisieren b) Äuftragsunterlagen sowie technische Durchführ-
der Arbeit, Bewerten der barkeit des Auftrags prüfen und mit den betrieb-
Arbeitsergebnisse lichen Möglichkeiten abstimmen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 1) 

2 Betriebliche und te,chnische e) Gespräche organisieren ,und situationsgerecht und 
Kommunikation zielorientiert führen 
(§ 3 Absatz 3 N.ummer 2) h) Kommunikation auch in englischer Sprache durch-

führen ( 
� 

- i) IT-Systeme zur Auftragsplanung und -abwicklung 
sowie Tetminverfolgung anwenden 

j) Rolle der nationalen Und internationalen Luftfahrt-
behörden beachten 

3 Beraten und Betreuen c) Störungsmeldungen aufnehmen 
von Kunden, Erbringen f) technische Unterstütlung leisten von Serviceleistungen 
(§ 3 Abs/rtZ 3 Nummer 12) ,g) Införmationsaustausch zu den Kunden organisie-

ren 
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Lfd. Nr. Teil de&AusbIldungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntni�.und Fähigkeiten 

1 2 3 

4 

5 

6 

Installlererl VOn Komponen
ten und Teilsystemen der 
Avionlk ' 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 13) 

Testen ' von Systemen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 14) 

i) TeI1systeme der Informations-, Daten-, Sende- und 
Emptangstechnik .' zusammenbauen, verdrahten 
und installieren 

j) Sensorsystenie sowie ' Baugruppen der elektri
schen Steuerungs- und' Regeltechnik installieren 
und justieren 

I) Montage und Installation anhand technisCher Un
terlagen prüfen, Fehler Ig>rrigieren und Änderungen 
dokumentieren 

,m) "  Softwarte-Updates durchfOhren 

c) Testprogramme einsetzen 
h) Sensoren und Wandler prüfen, messen und " ein

stellen 
i) Funktionseinheiten fOr Mess-, Steuer- und Regel

einrichtungen prüfen und einstellen 

In Betr:iEIb nehmen von 
, Systemen der Avionik 

, d) Strom�ersorgurigseinheiten durch Prüfen uno Ein� 
stellen in Betrieb nehmen ' / 

(§ 3 Absatz 3 Nummer 1 5) e) -'Baugruppen und Geräte, insbesondere funktional 
abgegrenzte Steuerungen sowie Baugruppen der 
Pneumatik, durch Prüfen und Einstellen in Betrieb 
nehmen " 

t) Warnsysteme, hydraulische und pnelilmatische 
Systet11e, Kraftstoffsysteme, Atemluftversorgungs
systeme und Antriebssysteme prüfen und in Be� 
trieb nehmen 

g) funktionelle Zusammenhänge und technische 
Lösungen von ,Informations- und Kommunikations-

. systemen am BOden . und im FlUggerät, insbeson
dere fOr Navigation, FlugfOhrung, Instrumentie
rung: DatenObertragung sowie Radarsystem, . den 
technischen Unterlagen entnehmen und, prüfen 

Zeitrahmen 1 0: Antriebs- und Avioniksysteme instand halten 

Ud. Nr. Teil des Ausbi!(jungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

1 2 3 

1 Planen-imd Organisieren b) Auftragsunterlagen . sowie teChnische DurchfOhr-
der Arbeit, Bewerten der barkeit des Auftrags prüfen und mit den betr-iebli-
�ebnisse ehen Möglichkeiten abstimmen -
(§ 3 Absatz 3 Nummer 1) 

2 Betriebliche und e) Gespräche organisieren und situationsgerecht und 
," technische Kommunikation zielorientiert fOhren 

(§ 3 AbSMz 3 Nummer 2) t) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen, 
auch englische Fach�riffe. anwenden 

g) Dokumentationen auch in englischer Sprache er-
. stellen 

i) IT-8ysteme zur Auftragsplanung und -abwicklung 
sowie Terminverfolgung anwenden 

3 Instandhaltung a) Inspektions-, Wartungs-, Instandsetzungs- und 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 5) Modifikationsarbeiten nach 'Instandhaltungsunter-

lagen an luftfahrzeug- und typenspezifischen '0 Systemen durchfOhren 

, r 

, 

Zeitrahmen 
in Monaten 

4 

2 bis 4 

Zeitrahmen 
in Monaten 

4 . 

, 
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Lfd. Nr. 

1 

4 

5 '  

6 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

2 
, 

Analysieren von Störungen 
an Antriebssystemen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 6) 

Beraten und Betreuen-
von Kunden, Erbringen 
von Serviceleistungen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 1 2) 

- . 

Instandhalten von Elektrik-
und Avioniksystemen 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 1 6) . 

(. 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

3 
b) Bauteile, Geräte und Baugruppen . mit begrenzter 

Lebensdauer kontrollieren � 
c) Fehlersuche und, OberpMungen an luftfahrzeug-

und typenspezifiSchen Systemen durchführen so-
wie Instandhaltungsmaßnahmen veranlassen 

a) Sicherheitsvorschriften beachten, Sicherung�maß� 
nahmen sowie vorbereitende Arbeiten für die War-
tung und Instandsetzung durchführen 

b) Schäden feststellen und deren Behebung veranlas-
sen 

a) Vorstellungen und Bedarfe von Kunden ermitteln, 
Lösungsansätze entwickeln und Realisierungsvari-
anten anbieten 

b) auf Wartungsarbeiten . und -intervalle hinweisen . . 
c) Störungsmeldungen aufnehmen 
d) Einzelheiten der· Auftragsabwicklung vereinbaren, 

bei Störungen der Auftragsabwicklung Lösungsva-
riant�n aufzeigen 

e) Leistungsmerkmale erläutern, in die Bediem,mg ein-
weisen, auf Gefahren sowie auf Sicherheitsregeln 
und Vorschriften hinweisen 

f) ·technische Unterstützung leisten 
. g) Informationsaustausch zu den Kunden organisieren 

a) Ursachen für Fehler in Baugruppen, Geräten uhd 
. Anlagen durch Sichtkontrolle, Prüfen und Messen 

sowie mit Hilfe von Serviceunterlagen systematisch 
eingrenzen, erkennen und dokumentieren 

d) Geräte und Anlagen nach Unterlagen und Anwei-
sung ändern 

-
Zeitrahmen 1 1 :  Arbeitsprozess unter Beachtung des Qualitätsmanagements gestalten 

Lfd. Nr. Teil des AusbIldungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

1 2 3 

1 Arbeitsprozesse und 
Qualitätsmar'lagement im 
Einsatzgebiet anwenden 
(§ 3 Absatz 3 Nummer 1 7)  

. a) Auftrag annehmen 
b) Informationen zusammenstellen und auswerten, 

technische Unterlagen, auch in englischer Sprache, 
nutzen und bearbeiten, sicherheitsrelevante Vorga
ben berücksichtigen . 

c) Ausgangszustand analysieren, technische und or
ganisatorische Schnittstellen klä�n, Schnittstellen 
dokumentieren, Auftragsziele festlegen, Teilaufga
ben definieren 

d) . Auftragsabwicklung planen und mit vor- und nach-
gelagerten Bereichen abstimmen 

. 

e) Aufträge unter Berücksichtigung des Arbeitssicher':' 
heits- und Umweltmanagements durchführen, Ein
haltung von Terminen berücksichtigen 

f) Normen und Spezifikationen zur Qualität und Si
cherheit der Produkt� und Prozesse beachten, Ur
sachen von Fehlern und QualItätsmängeln syste
matisch suchen, beseitigen und dokumentieren 

Zeltrahmen 
in Monaten 

4 
" 

3 bis 5 

" 

Zeitrahmen 
in Monaten 

4 

7 bis 9 

, 
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Lfd. Nr. . Teil des Ausbildungsberufsbil�es- Zu vennittelnde Fertigkeiten, Ken_ntnisse und Fähigkeiten 

1 2 3 

g) Auftrag dokumentieren, Obergebell und Abrech-
- nungsdaten erstellen 

h) Äbhahmeprotokolle ausfQllen, Fachauskünfte auch 
in englischer Sprache erteilen, Geräte und System-

' -dokumentation, auch ,in Englisch, zusammenstellen 
'i) Geräte-, und Systemdokumentation, auch in Eng-

lisch, zusammenstellen 

Zeitrahrnen 
in Monaten 

4 .  

/ 
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Nr. 

03 

05 

06 
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Regelung zur Vermittlung 
der Fertigkßiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

- nach Verordnung (EU) Nr. 1 149/201 1 Anhang 111 (Teil 66) 

..J 
erforder1iche Kenntnisse für CAT A � Sind im ZtJSaJTlrnetlhang 

. r mit folgenden Fertigkeiten, 

I Kenntnissen und Fähigketten 
des-A!Jablldungsrahmenplans 

Bezeichnung 'E zu vennitteln 

t (Mehrfachnennung mögnCh) 
. -

Grundillgen Elektrik 

3.1 ' EI8ktronentheorie ,1 Abschnitt A: 3c, -ad, 3h, 3i, 4a, 4c 

3.2 Statische Elektrizität und Leitung 1 �hnitt A: 3c, 3ct, 4a; 4c ' 

, 3.3 Elektrische Begriffe 1 Abschnitt k. 3c, 3d, 4a, 4c 
3.4 Stromerzeugung 1 Abschnitt k. 3c, 3d, 4a, 4c 

3.5 Gleichstrornquellen 1 Abschnitt A: SC, 3<;1, 4a, 4c 

3.13 Wechselstromtheorie 1 Abschnitt A: 3c, 3d, 4a, 4c 

DigitalteChnIken und , 
elektronische Instrurnentensysterne 

5.1 Elektronische Instrumentensysteme 1 Abschnitt k. 3j, 4a, 4c 
5.6' a) Computerterminologie, 1 \ Abschnitt k.' Si 

-technologie 

5.12 Elektrostatisch empfindliche 1 Abschnitt A:, 3j, 4a, 4c 
Komponenten -' 

Werkstoffc;t � Komponenten 
6.1 Luftfahrzeugwerkstoffe '-' eisenhaltlg 

,a) MerkmaJe. Ei�nschaften und r Abschnitt A: 2a, 3b, 3e, 5a 
Kennzeichnung v6n iti lfi ver .. 
wendeten übUehen legierten Stählen 

6.2 Luftfahrzeugwerkstoffe � nicht -
eisenhaltig 

a) Merkmal8, Eigenschaften und ', 1 Abschnitt A: 2a, 3b, 3e, 5a 
Kennzeichnung von in Lfz verwende-
ten üblichen nicht eisenhaItigen 
Werkstoffen r 

6.3 LutHahrzeugwerkstoffe - Verbund- r 

und nicl)tmetaJlische Werkstoffe 
6.3.1 Verbund- und nichtmetallische 

Werkstoffe mit Ausnahme von Holz 
und Gew� 

a) Merkmale;Elgenschaften und ' ;1 Abschnitt A: 2a, 3b, 3e, 5a 
Identifizierung von in Lfz. verwendeten 
üblichen Verbund und nichtmetaJU-
sehen Werkstoffen 

b} Erkennen von , Abschnitt A: 2a, 3b, 3e, 5a 
, ' MängelnlBeeinträchtigungen 

" 
6.3.2 ' Hotzstrukturen 1 Abschnitt A: 2a, 3b, Se, 5a 

- -
Absehnitt A: 2a, 3b,' 3e, 5a 6.a.3 Gewebeverkleidung � 

6.4 KorroSion - " 
� Chemische Gruildlagen 1 Abschnitt Ä: 3b, 5a, 5c -

Anlage 3 
(zu § 3 Absatz 1) 

im Rahmenlehrplan (ALP) 
enthalten 

(Mehrfachnennung möglich) 
L.emfelder 1-4 

Odentisch mit FGM) 
L.emfelder 5-12 

(nufFGE) 
--

' l,ernfeld 2 
Lernfeld 2 

Lernfeld 2 , 
Lemfeld 2 
Lernfeld 2 
' LernfeJd 2 

Lernfeld 2, Lämfeld 9 
Lernfeld 2 

Lernfeld 2 

� 

Lernf�d 3 , 

Lernfeld 3 ,  

-

, � 
Lernfeld 3 

lernfeld 3 

,Lernfeld 3 
Lernfeld 3 

Lernfeld 4 

-
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I ...I im RahmenIehi'pIan (RLP) 
erfoiderI� Kenntnisse f(jr CAT A / Sind im Zusammenhq enthalten � mit fofgenden Fertigk8iten. (Mehrfachnennung möglich) 

I 
Kenntnissen,und Fähigkeiten 

Nr. 

07A 

-

. Bezelchnwig , , 
" 

b) K� und i� Identifikation 
6.5 verbindungselemente 
6.5.1 Schraubengewinde , , 

6.5.2 Bolzen, Nieten, Schrauben 
S.5.3, E?j:)envorTichtungen , 
6.5.4 Luftfahrzeugnieten 

6.6 Rohre.tJfK:(ArischI�. 
,8) KennzelchnWl5,J und Typen,� 

starren und fleXiblen Rohre, ihrer 
-, 

Verbindungen, die in · Lfz verwendet 
werden 

'\ 
b) Stand�hIQsse for LuftfatU'Z8I,IQ� 

hydraulik':', �off-, 01:, Pneumatik-
und L.uftrQhrsysteme 

6.8 Lager 
, , 
.6;9 Getriebe '  " 

, 
6.10 SteuerkabeI 
6.1 1 sekti'ok8bet und -stecker 

Instandhaltung . , 
7.1 SicherheltsrnaBna -

Luftfahrzeug und Werkstatt 
7.2 Werkstattv.Eit1ahren -

7.3 Wet1<zec.Ige 

7.5 Techhische Zeichnungen, 
��� und Nommm 

7.6 P� und Abstände 

" 

" . 

7.7 . VerlJindungssystem zur elektrischen 
Verkabelung (EWlS), 

. 7.8 Nietverbindungen ..., 

7.9 Rohre unetSchläuche 
7.10  Federn -

7.1 1 Lager 
7.12 Getriebe. 
'7.13 Steuerkabel . .  

, 

7.1 7  Handhabung und Lagerung cIes' Lfz 

Q 

2 

2 

2 
2 
1 

2 .  

2 

1 

1 

1 
f 

3 

,3  

3 

des Ausblkfurigsrahplan$ 
Zu vermitteln . 

(MeIu1achnennt.' möglich) 

Abschnitt A: 3b, 3g, 5a, ,5c , 
, 

Abschnitt A: 2a, 3b, 3e, 58, 5b, 5c' 

Abschnitt A:. 2a, 3b, 3c, 5a, 5b, 5c 

'Abschnm A:. 2a, 3b, 3c, 5a, 5b, 5c 

Abschnitt A: 2a, 3b, 3c, 5a, 5b, 5c '. 
, 

Abschnitt A". 2b, 3b, 3c� 3d, 3f, 3g, . 
3j, 4b, 4c , . 
\ , 

,Abschnitt A; 2b, 3b, �, 3d, 3f, 3g, 
�j; 4b, 4c 

Abschnitt A: 2b. 3b, 3c, 3f� 3g, 3j, 
4c, 6b , 
Abschnitt A:. 2b, 3b, SC, 3f, 3g, 3j, 
4c, 6b 

Abschnitt A: ab, 3c, 3f, 3g, 3j, 4b, 4c 
Abschnitt k. 3c; 3d, 3f, 4a, 4b 

Abschnitt A: 1a, 1e, 1d, 5a, 6a, 7a; 
Abschnitt B: 3a, 3b; 3c, 3d, 3e 
AbschnItt.A; 1 e, 2b, 3a, 5a, 68,'Gb, 
7a, 7b, 7e,7d, 7e, 11 
Abschnitt A:,1e, 3a, 5a, 6a, 7a, 7b, 

, 7e, 7d, 7e 
, 1  

1 
j 

1 

1 

1 .  

1 .  

1 
1 

2 

Abschnitt A: 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 5a;; 
68, 6b, 7e ' 

. 

Abschnitt A: 2a, 2b, 2e, 3f, 5a, 7e 
Abschnitt A: SC, 3d. 480,58, Sc 

ÄbschnittA: 3a, 3b, 3c.'3f, 5a, 5b: 
Sc 

Abschnitt A: 3c, 3d, 3f; 5a • •  �, 5c 

Abschnitt A:. 5a, 5b; 5c 

Abschnitt A: 5a. 5b, 5c, Sb , . " , 
Abschnitt A:5a, 5b, 5c, 6b 

AbschnjttA:. 5a, 5b, 5c, 6b 

Abschnitt A: 1a, 1d, 3b, 3g, 5a 

7.18. Demontage-; PrOt-, R� und- ' ' .. 
Montaget8c:hniken ..... 

a) MängeI1:ypen und SichtprOfungs- 2 Abschnitt.A: 3f, 5a, Sb, ?e, 
techniken 

Lemtelder 1-4 
(identisch mit FGM) 
. Lernfelder 5-f2 ' -

(nur FGE) 

LernfeId 4 

Lenifeld 4 

Lemfeld 4 

' Umfeld 4  . 0 

'Lemfeid 4 ,  ,;;-
., 

L.emfeld 4 . 

, 
LernfeId 4 .  

lemfeld 7 
. .  . 

:Lemfekt 7 " 

leIi'ifeld 1 
LernfeId '2, ·t.:einfeId 4 

Lemfeld 1 , Lernfeld 3 

Lernfeld 1 ,  Lemfeld 3, 
Lernfeld 12 . 

LemfeId ·1; LernfeId 3, 
ternfeId 4, LemfeId 12 
L.emfeId 1 , ' LemfeId 3, 
. Lerhfetd 4, 
b8nifeld 4' 
Lemteld 2 •• LernfeId 4 

Lernfeld 4 

� 4 
Lemfeld 7 

Lernfeld 7 
" 

'Lernfeld 7 

LemfeId 1 , 
,Lefnfeld 1 

-
-

Lemferd 3, lemfeId 4, 
t..emfeld 12 

--

, 
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0' , 
erforderliche Kenntniss� für CÄT A.  

� 
Bezeichnung 

0 
d), Demontage- und Wi9derrnontage-

techniken 

7.19 Abnonnale Ereignisse 

a) Prüfungen nach Blitzsctllägen und 
HIRF 

' , 

�) Prüfungen lJach abnonnaten , 
Ereignissen, wie harten Lan'dungen, 

- Flug durch Turbulenzen 

7.20 Instandhaltungsverfahren 

GrurlcIagen der Aerodynamik 
8.1 Atmosphärenphysik -

8.2 Aerodynamik 
" 

8.3 Flugtheorie 

8.4· Flugstabilität und Dynamik ' 

MenSchliche-F.aktor8n 
9.1 · Allgemeines 

9.2 Menschliche Leistung und 
Einschrärikungen 

9.3 Sozialpsychologie 

9.4 Leistungsbeeinfltissende Faktoren' 

9.5 Physikalische Urngebung 

9.6 Aufgaben 

, 9.7 Kommunikation 

..J 

� 
SI ,  
i 12 
.2 \I) 01 

2 

2 

2 

1 

1 

1 
.' 

1 
1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 ' 

2 

-
im Rahmenlehrplan (ALP) 0 

Sind im Zusarnmenharig enthalten 
. mit. folgen�n Fertigkeiten, (Mehrfachnennung möglich) 

Kenntnissen und Fähigketlen 
L.8mfelder 1-4 des AusbildungSrahmenplans 

zu vermitteln (Klentisch mit FGM) 
(Mehrfachnennung möglich) Lemfelder 5-12 

(nur FGE) 

Abschnitt A: 3f, 3j, 5a, 5b, 5c- Lernfeld 4� L.erntetd 12 
-

� 

Abschnitt A: 4a, 4b, 5a, 5b, Sc Lernfejd , 10  " 

Abschnitt A: 4a, 4b, 5a, 5b, Sc Lemfeld ·12, 

Abschnitt A: 2c, 3g, 5a, 5b, Sc, 7a. Lemfeld 12 , " 

7b -
'- " . 

AbsChQitt A: 3b , .  Lernfeld,, 1  
-

Abschnitt A: 3b, 4C, 5a, �c , Lemfek:l 1 

Absct;mitt A: 3b, 5a; 5c 
" 

Lemfeld 1 

Abschnitt A: 3b. 4c ' lemfeld 1 
� 

Abschnitt A: ab, Sc ; Lemfeld 1 .-

�hni� e: �; 3b 

Abschnitt A: ,1 b, 8a, Sc Lernfeld 1 

Abschnitt A: Ba, 8b, Sc , Lernfeld 1 , .  " 

AbSchnitt A: 1d, Sc ' Lernfeld 1 ,  Lemfeld 4 

Abschnitt A: 1a, 1c, 1d, 8d Lemfeld 1 
'Abschnitt A: Ba, Sc Lernfeld 1 

Abschnitt A: 1 b, 1d, Ba, 8b, 8d Lermeld "'I ,  ,Lernfeld 4 ' 
, 9.8 'Menschliche i=ehIel: '1 AbsChnittA: 1 a, 1 b, 8b, 8c, 8d Lernfeld 1 

9.9 Gefahren am Arbeitsplatz 1 AbsctInitt.A: 1 a, 1 b, 1 d, 8d; LernfeId ·1 
" - Absch!litt B: 3d 

Luftfahrtgesetzgebung 

10.1 Rechtsvorschriften 1 Abschnitt A: 2a, '2c, 2j , Lemfeld 1 ,  Lernfe/d 12 
Abschnitt B:  2a,. 2c 

10.2 Freigabeberechtigtes Personal - 2- Abschnitt A: 2�, 2c, 2j, 5a, 7d Lemfeld 4, Lemfeld 12 
Instandhaltung . , . 

10.3 Genehmigter . 2 Abschnitt A: 2a, 2c, 2j, 5a Lemfeld 1 ,  Lemfeld 1 2  
Instarldhaltungsbetrieb -

10.4 Flugbetrieb 1 Abschnitt A: 2a, 2c, 2j, 5a .. , Lernfeld 9, Lernfeld 12 
. 

10.6 Aufrechterh8ltung der 2 AbschMt A: 2a, 2c, 2j, 5a Lemfeld 9, Lemfeld 12 ' 
Luf!:tOcbtigkeit. -. � ,0 

1 0.7 Geltende nationale -und - , .  0 
internationale Anforderungen " , 

.a) Instandhaltungsprogramme, 1 AbSchnitt A:. 2a, 2c, 2j, 5a Lenifeld 9. Lernfeld 1Z 
4JfttOchtigkeitsanforderungen . .  ; 

. 
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. 

erfoittertiche KenntniSse fOr CAT A 
. .  

B�eichnung 

A8r0dynapk, $trUkturen und Systeme 
von flugzeUgen mit Turbln8ntriebwerk 

1 1  � l '  .Flugtheorie 

1 1 .1 .1 FlUgzeugaerodynamik und 
Flugsteuerung 

. 1 1  •. 1 :2 HOChgesehwindigkeitSflug - . ' . " 

1 1 .2 Luftf8hrzeugzellenstrukturen' - , 

allge�ne Begriffe . 

a) LufttOchtigkeltsfalctorei, für 
. Zel!enfestigkeit 

.' 

b) Konstruktionsmethoden V�": 

, 

. .� 
, I 
äi Cl 

1 

1 

2 

1 
Rumpf in �bauweise, Stringern, . 
Läng�, Spanten , 

, 

.' '1 1 .3 Luftfahr'zetlgzstrukturen -
" �iuQz�Q6 . ' , " , 

1 1 .3.1 Rumpf (AT� 52153156) 

1 1 .3.2 AügeI {ATA 51) 

1 1 .3.3 HöhenfloSSen (ATA 55} 
1 1 .3.4 Steuerflächen (ATA 55/57) 

. 

1 1.3.5 Gondeln/AusJeger (ATA 54) 
1 1 .4 Klim&i>.'und Druckbeaufschlagungs-

anlage (ATA 21) 
. 

1 1 .4.1 ' Luftversorgung 
, .  

1 1.4.2 Klimaanlage 
. , 

, .. 

, 

1 1 .4.3 Druckbeaufschlagung 
' .  

11 ,4.4 Sictiei'heits- und .' 
Warneinr1chtungen 

( 

1 1 .5 Instrumenten.-/Avioniksysteme 

1 1 .5.1 Instrumentensysteme (ATA 31) � 

1 1 .5.2 Aviorliksysteme 

11 .6 Elektrische 'leistung (ATA 24) 

1 1 .7 Geräte und Ausstattungen (ATA ,25) 

a) Anfordehmgei'l an NotausrOstung; 
Sitze, Sicherheitsgurte und Gurte 

b) KabTnenlayout, Gerätelayout, 
Kablnenausstatrung -

1 1 .8 Branclschutz (ATA 26) 
.-

.a) ' f:euer- und flaucherkennu!l9s� und 
Warnsysi:eme 

1 
1 

1 

1 

1 

.1 

1 

1 

. 1 

' 1  

1 

1 
� 

2 

1 

1 

Slnc:tim :zusamn:,enhang 
mit folgenden FertI!)keiten, 

KenntniSsen und Fähigkeiten 
. deS Ausbildungsrahmenplans 

zu vermitteln 
, (Mehrfachnennung möglich) -

ic ''::' 
. '  � 

AbschnItt A: 3b 
.. , 

, , .  

, . 

Abschnitt A: ab , 

AbSchnitt A: 3b, 3e, 3h, 3j, 4b, 4c 

Abschnitt A:'3b, 38, 3h, 3j , 
) 

-Abschnitt A: 3b, 3e, 3j, � 5c ", 

Abschnitt A; 3b; 3e, 3j, 5a, 5c I 
AbsChnitt A: 3b, 3e, 3j, 5a, 5c 

Abschnitt A: 3b, 3e, 3j, 5a, 5c 

AbsChnitt A: 3b, 3e, 3j, 5a, 5c 

Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, 
4a, 5a, 5c 
ÄJlschnltt A: 3b, 3c, 3d, 3f, 39, '3j, 
48, 5a, 5c ., 

Abschnitt A; 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 3j, 
4a, 5a, 5c 

Abschnitt A; 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j • .  
4a, 5a, 5c 

Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, 
4a, 6a, 5c 

. 

Abschnitt A; 3b,'3c, 3d •. 3f, 3g, 3j, 
4a, 5a, 5c 

Abschnitt A: 3b, 30, 3d, 3f, 30, 3h, 
3i, 3j, 4a, 5a, 5c 

Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, 
4a, 4b, 4c, 5a, 5c 

Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, 
4a1 4c, 5a; 5c 

.. . 

Absc"'nitt A: 3b, 3c; 3d, 3f, 3g; 3j, 
4a, 4c,, 5a, 5c 

. im Rahmenlehrplan (ALP) 
. enthalten . 

(Mehrfachnennung.möglich) 
:Lemfelder 1-4 . 

Qdentisch mit FGM) 
Lemfelder 5-12 

(nur FGE) 
, 

-

Lemfeld 1 , 

'. 

, Lemfeld 1 
-

. 

, 

Lemfeld 1 

LemfeId 1 ,  ' lemfeld 4 
. 

. 

.' 

. .  

LernfeId 1 , ·LernfeId 4 
Lemfeld .1 , .leinfeld 4 

. '  
. .  ' 

Lernfeld 1 ,' Lemfeld 4 / 
Lernfeld 1 ,  L.etnfeld 4 

Lernfeld 1 

:, , 

Lemfeld .12  

Lernfeld 12 
. '. 

. t.ernfeld 12 

Lemfeld 12 
, 

Lernfeld 9 
. .  

Lemfeld 10, Lernfeld t 1 ' 

Lemfeid 2 :  

Lemfeld 12 

lernfeld 12 

. 

Lemfeld .12 
" . I 
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..J im Rahmenlehrplan (AlP) 
erforderliche Kenntnisse für CAT A � Sind im Zusammenhang enthaHen 

mit folgenden Fertigkeiten, (Mehrfachnennung möglich) 

! Kenntnissen und Fähigkeiten 
LernteIder 1-4 des Ausbildungsrahmenplans 

Bezeichnung "E zu vermitteln Odentisch mit FGM) 
Ja (Mehrfachnennung möglich) Lemtelder 5-12 lD (nur FGE) Cl 

b) Tragbare Feuerlöscher 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 3j, Lernfeld 12 
4a, 4c, 5a, 5c 

1 1 .9 Flugsteuerung (ATA 27) - 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, , LernleId 1 2  
4a, 4c, Sa, 5c 

1 1 .10  Kraftstoffanlage (ATA 28) 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, Lernfe/d 12 
48. ·4c, 5a, 5b, 5c . -

1 1 .1 1  Hydraulik (ATA 29) 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 3j, Lernfeld 12 
4a, 4c, 5a, 5b, 5c 

1 1 .:1 2 Eis- und Regenschutz 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 3f. 3g, 3j, Lernfe/d 12 
4a, 4c, 5a, 5c 

1 1 .13 FahrWerk (ATA 32) 2 Absmnitt A: 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 3j, Lernfeld 12 
4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c 

1 1 .14 Lampen (ATA 33) 2 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 3j, Lernfeld 2 -
4a, 4b,' 4c, 5a, 5c 

1 1 .15 Sauerstoff (ATA 35) 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, Lernfeld 12  
48, 4c, 5a, 5c 

1 1 .16  PneumatischNakuum (ATA 36) 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, Lernfe/d 12 
, , 4a, 4c, 5a, 5c 
1 1 .1 7  Wasser/Abfall (ATA 38) 2 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31,,3g, 3j, Lernfeld· 12 . 

4a, 4b, 4c, 5a, 5c 
1 1 .18  Bordinstandhaltungssysteme 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 3j, Lernfeld 6 

(ATA 45) . 4a, 4c, 5a, 5c 
1 1 .19 Integrierte modulare Avionik 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, lernte/d 9 

(ATA 42) 4a, 4c, 5a, 5c 
1 1 .20 Kabinensysteme (ATA 44) 1 Abschnitt A: 3b,. 3c, 3d, 3f, 3g, 3j, Lernfeld 6, Lemleld 10  

4a, 4c, 5a, 5c 
1 1 .21 Inlormationssysteme {ATA 46) 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, Lemfe/d 6, Lemfeld 1 0  

48, 4c, 5a, 5c 
Aerodynamik, �kturen und 
Systeme von ,Hubschraubern 

12.1 Flugtheorie - Drehflügleraero- 1 Abschnitt A: 3b, 4c Lemfe/d 1 -
dYnamik 

12.2 Flugsteueran/age 2 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 3j, Lemfe/d 1 
4a, 4b, 4c 

12.3 BlattspurprOfung und 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 3f,' 3g, 3j, Lemle1d 12  
Vtbrationsana/yse �, 4c 

12.4 Getriebe 1 Absctlhitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, l-ßrnfeld 7 
4a, 4c 

12.5 lUftfahrzeugzellenstrukturen 
12.7 Instrumenten-/Avioniksysteme 
12.7.1 Instrumentensysterne (ATA 31) - 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 3j.4a Lern:f8ld 9 

Vibrationsanzeigesysteme 
(HUMS) 

12.9 Geräte und Ausstattungen (ATA 25) , 
a) Anforderungen an Notausrüstung - .  2 Abschnitt A: 3p, 3c, 3d, 3f, 3g, 3j, LernleId 12 

Auftriebssysterne 48. 4b, 4c 
b) Notschwimmsysterne 1 Abschnitt A: 3b, 3c, 3d, 31, 3g, 3j, Lernfe/d 12 

4a, 4c . , 
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...J im Rahmenlehrplan (RLP) 
erfon1IertIche Kenntnisse für CAT A � Sind Im Zusammenhang enthalten 

mit folgenden Fertigkeiten, (Mehrfachnennung möglich) 

I 
Kenntnissen und Fähigkeiten 

Lernfelder 1-4 des Ausbildungsrahmenplans 
Nr. ' Bezeichnung zu vermitteln Qdentisch mit FGM) 

(Mehrfachnennung möglich) Lemfelder 5-12 'fj ). (nur FGE) tJ) 

15 Gasturbinentriebwerk 
-

15.1 Grundlagen 1 Abschnitt A: Sb Lernfeld 7 

15.3 Einlass 2 Abschnitt A: 5a, Sc, 6a, 6b Lernfeld 7 . 
15.4 Verdichter 1 Abschnitt A: 6a, 6b ' Lernfeld 7 .  

15.5 Verbrennungsbereich - 1 Abschnitt. A: 6a, 6b Lemfeld 7 
15.6 TurbinenabschnH:t 2 Abschnitt A: 5a, 5c, 6a, 6b Umfeld 1 

.15.7 Auslass 1 Abschnitt A: 6a, 6b lernfeld 7 . 
1 5.9 Schmiermittel und Kraftstoffe 1 Abschnitt A: 6a, 6b Lernfeld 7 

15.10 Schmiersysteme 1 . Abschnitt A: 6a; 6b lemfeld ? -
15.1 1 Kraftstoffanlage 1 Abschnitt A: 6a, 6b Lemfeld 7 -
15.12 . Luftsysteme 1 Abschnitt A: 6a, 6b Lernfeld 7 

I 
1 5.13 Ar.II�- und Zü�teme 1 AbSChnitt A: 6a, �b Lernfeld 7 

15.14 Triebwerksanzeigesysteme 1 AbSchnitt A: 6a, 6b Lemfeld 7, Lemfeld 9, 

15.16 Turboproptriebwerke 1 Abschnitt A: 6a, 6b Lemfeld 7 

15.17 Wellenleistungstriebwerke 1 Abschnitt A: 6a, 6b Lernfeld 7 

15.18 HilfStriebwerke (APUs) 1 Abschnitt A: -6a, 6b Lernfeld 7 

15.19 Tri8bwerkseinbau 1 Abschnitt A: 6a, 6b 
" 

Lemfeld 7 . '  

.15.20 Brandschutzsysteme 1 Abschnitt A: 6a, 6b Lernfeld 7 

15.21 TrIebwerksüberwachung und 1 Abschnitt A: 6a, 6b Lernfeld 7, Lemfeld 9 
Boden� . 

16 Kolbentriebwerke 
16.1 Grundlagen 1 Abschnitt A: 6b Lernfeld 7 

16.2 Triebwerksleistung 1 Abschnitt A: Sb . Lemfeld 7 

16.3 Triebwerkskonstruktion 1 Abschnitt A: 6b Lemfeld'7  

- 16.4 . Triebwerkskraftstoffanlage 

. 16.4.1 Vergaser 1 Abschnitt A: 6a, Sb Lernfeld 7 .-
16.4.2 Kra�ffeinspritzsysteme . 1 Abschnitt A: 6a, .6b LernfeId 7 
16.4.3 . Bektronische Triebwerksregelung 1 AbsChnitt A: 6a, 6b Lemfeld 7 
1 6.5 Anlass- und Zündsysteme , 1  Abschnitt A: 6a, 6b : - Lemfeld 7 

16.6 Ansaug-'. Abgas- und Kühlsysteme 1 Abschnitt A: �, 6b Lernfeld 7 
-

16.7 AufladenlTurboladen 1 Abschnitt A: 6a; 6b Lemfeld 7 
16.8 Schmiermittel und Kraftstoffe 1 Abschnitt A: 6a, 6b Lemfeld 7 ; 

16.9 Schmiersystem 1 Abschnitt A: 6a, 6b ' Lemfeld7 

1 6.10 Triebwerksanzeigesysterne 1 Abschnitt A: 6b Lernfeld 7, lernfeJd 9 
16.1 1 T riebwerkSeinbau 1 Abschnitt A: 6a, 6b Lernfeld 7 

16.1? TriebwerksübenNachung und 1 Abschnitt A: 6a, Sb Lemfeld 7, Lemfeld 9 
Bodenbetrieb 

17A PropeRer 
17.1 Grundlagen 1 �hnitt A: 6b Lernfeld 7 
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� Sind im Zusammenhang 
im Rahmenlehrplan (ALP) 

erforderliche Kenntnisse für CAT A enthalten mit folgenden Fertigkeiten, (Mehrfachnennung möglich) 

« Kei1ntni.ssen und Fähigkeiten 
des Ausbildungsrahmenplans Lemfelder 1-4 

Bezeichnung 'E . ZU vermitteln Odentisch mit FGM) 

i (Mehrfaehnennung möglich) Lemfelder 5-12 
(nur FGE) 

17.2 propellerkonstruktion 1 Abschnitt A: 6b Lemfeld 7 
1 7.3 Propellerverstelleinrichtung � 1 AbSchnitt A: Sa, 6b 
1 7.5 Propellervereisungsschutz 1 Abschnitt A: Sa, 6b . 
1 7.6 Propellerinstandhaltung 1 Abschnitt A: Sa, 6b 
1 7.7 Lagerung und Konservierung des ' 1 ' Abschnitt A: 1 a, 1 d, 3b, 3g, 5a 

Propellers 

Artikel 2 
Änderung der 

Verordnung über die 
Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen 

Lemfeld 7 
Lemfeld 7 
Lemfeld 7 
Lemfel« 7 

Die Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Etektroberufen 
vom 24. Juli 2007 (BG81. I S. 1 678), die durcb Artikel 1 der Verordnung . vom 
15. Februar 201 3 (BGBI. I S. 292) geändert worden ist, .wird wie folgt geändert: 
1 .  § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 5 wird das Komma gestrichen. 
b) Die Nummer 6 wird aufgehoben. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter n, 25 und 26 sowie 29 und 30" durch 

. die Wörter "sowie 25 und 26D ersetzt. 
. 

b) lri Absatz 2 werden die Wörter "und § 27 Abs. 1 Nr. 1 bis 1 1 "  und die 
Wörter "und § 27 Abs. 1 Nr. 1 2  bis 1 7" gestrichen. 

3. Ten 7 wird aufgehoben. 
4. Di.e Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

. a) Vor der Überschrift wird die Angabe '" 24 ' und 28'� durch die Angabe 
"und 24" ersetzt.' 

b) In der Spalte 2 werden die Angaben '" § 27 Abs. 1 Nr. 1 ", '" § 27 Abs. 1, 
Nr. 2", '" § 27 Abs. 1 Nr. 3", "' § 27 Abs. 1 Nr. 4", '" § 27 Abs. 1 Nr. 5"; 
'" § 27 Abs. 1 Nr. 6", '" § 27 Abs. 1 Nr. 7", '" § 27 Abs . . 1 Nr. 8", '" § 27 

. Abs. 1 Nr. 9", '" § 27 Abs. 1 Nr. 1 0" und '" § 27 Abs. 1 Nr. 1 1 "  gestrichen. 
5. Die Anlage 7 wird aufgehoben. 

Artikel 3 ·  
Diese Verordnung tritt am 1 . . August 2013 i n  Kraft. 

· �rlin, den 28. Juni 2013  

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  
f ü r  W i rt s c h a ft u n d  Te chn o l o g i e  

In Vertretung 
B .  H e i tz e r  
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Verordnung 
über die Arbeitszeit b>ei'Offshore-Tätigkeiten 

(Offshore-Arbeitszeitverordnung - Offshore-ArbZV) , 

Vom 5. Juli 20"13 

/' 
Auf Grund des § 1'5 Absatz 2a des Arbeitszeitgeset-

, zes, der durch Artikel 3 Absatz 6 Nummer 2 des Geset
zes vom 20. April 2013 (BGBI. I S. 868) eingefügt wor
den ist, verordnet die Bundesregierung und auf Grund 
des , §  55 Satz 1 Nummer 3 des Seearbeitsgesetzes 
vom 20. April 201 3 (BGBI. I S. 868) verdrdnet das Bun
desministerium für Arbeit und Soziales im Einverneh
men mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadten�cklung: 

' 

A b s c h nitt 1 . 

A l l g e m e i n e  Vor,s c h r i ften  . 

§ 1 
" 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt im Küstenmeer sowie ' in der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik 
Deutschland sowie auf Schiffen, von ' denen aus Off
shore-Tätigkeiten , im Sinne' des § 1 5  Absatz 2a des 
Arbeitszeitgesetzes oder des § 55 Satz 1 Nummer 3 
des Seearbeitsgesetzes durchgeführt werden für , . ,/ 
1 .  Arbeitnehmerinnen und, Arbeitnehmer, die Offshore

Tätigkeiten im Sinne des § 1 5  Absatz 2a des Arbeits
zeitgesetzes durchführen, 

2. BesatzungsmitgUeder im Sinne des § 3 Absatz 1 des 
, Seearbeitsgesetzes. 

Abs c h n i t t  2 ' 
V o r s c h r i ft e n  f ü r  

A r b e i t n e h m e r !,nn e n  u n d  A r b e i t n e h m e r ;  
d i e, Offs h o re - T ä t i g k e i t e n  d u rc hfü h r e n  

§ 2 

Anwendung des Arbeitszeitgesetzes 

Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmem im Sinne von § 1 Nummer 1 ·  ist das 
Ärbeitszeitgesetz anzuwenden, soweit im Folgenden 
nichts anderes geregelt ist. 

§ 3  
Arbeitszeit 

(1) Die tägliche Arbeitszeit darf abweichend von den 
, §§ 3, 6 Absatz 2 und § 1 1 Absati: '2 des Arbeitszeit

gesetzes auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden. 

(2) Unterfallen die aJl einem Tag geleisteten TätiQkei
ten nicht ausschließlich dem Geltungsbereich dieser 
Verordnung, darf' die GesamtarbeItszeit die nach' Ab
satz 1 zulässige Höchstarbeitszeit nicht überschreiten. 

§ 4  

RUhepausen 

Unbeschadet des § 4 Satz 1 des Arbeitszeitgesetzes 
muss die Ruhepause bei einer Arbeitszeit von mehr als 
zehn Stunden mindestens 60 Minuten betragen. 

§ 5  
Sonntags- und, F:eiertagsbeschlftigung 

Abweichend von § 9 des Arbeitszeitgesetzes dürfen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonntagen 

, und Feiertagen beschäftigt werden. 

§ 6  
Zeitraum der Offshore-Tätigkeit 

(1.) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, dass Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer nicht me�r als 21 un

. mittelbar aufeinander folgeimde Tage auf See verbrin
gen. , Dabei dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer an nicht mehr als· an sieben>Tagen, davon jeweils 
h·öchstens Zwei unmittelbar aUfeinander folgende Tage, 
mit einer verlängerten täglichen Arbeitszeit nach § 3 
Absatz 1 Ober zehn Stunden hinaus mit Offshore-Tätig
keiten beschäftigt. werden. ,Arbeltgeber-haben sicherzu
stellen, dass die tägliche Arbeitszeit im Zeitraum nach 
Satz 1 im Durchschnitt zehn Stunden nicht überschreitet. 

(2) Wrrd die tägliche Arbeitszeit nach § 3 Absatz 1 
über zehn Stunden hinaus an mehr als sieben Tagen 
verlängert, dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer beginnend mit dem ersten Tag der-Offshore-Tätig
keit höchstens :14' , unmittelbar aufelnander folgende 
Tage mit Offshore-Tätigkeiten 'beschäftigt werden. 

§ 7 
Ausgleich von Mehrarbeit 

und für Sonntags-' und FeiertagsbeschäftIgung 

(1) Jede Arbeitszeltverlängerung bei Offshore-Tätig
keiten über acht'Stunden täglich hinaus (Mehrarbeit) ist 
durch freie Tage auszugleichen. Für jeweils volle acht 
Stunden Mehrarbeit ist ein freier Tag zu gewähren. 

(2) Wird die Arbeitszeit nach § 3 Absatz 1 an mehr 
als zwei Tagen über zehn Stunden hinaus verlängert, ist' 
den Arbeitnehmerinnen 'und Arbeitnehmern unmittelbar 
im Anschluss an die Zeiträume nach § ö eine ununter
brochene Freistellungsphase zu gewähren. In der Frei
s1e1lungsphase sind die Ersatzruhetage für Sohntags
beschäftigung in den Zeiträumen nach § 6 zu gewähren 
sowie mindestens die über zehn Stunden täglich hinaus-
gehende Mehrarbeit als freie Tage auszugleichen. ' . 

, . (3) Der Beginn der Freistellungsphase nach Absatz 2 
darf um bis zu zwei Tage verschopen werden; wenn an 
Land erforderliche Nacharbeiten erledigt werden müs-



ßundesgesetzblatt Jahrgang 2013- Teil J Nr. 36, auSgegeben zu Sonn am 12. Juli 2013 2229 

sen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 0ff
shore':'Tätigkeit stehen, 

(4) Im Übrigen ist der Ersatzruhetag für die Beschäf
tigung an einem Sonntag abweichend von § 1 1  Ab
satz 3 des Arbeitszeitgesetzes innerhalb von drei Wo
chen nach dem Beschäftigungstag zu gewähren. 

(5) Freie Tage zum Ausgleich von Mehrarbeit oder 
Ersatzruhetage für die Beschäftigung an Sonntagen 
und Feiertagen sind an Land zu gewähren. 
' .  (6) Insgesamt darf die Arbeitszeit abweichend von 
§§ 3, 6 Absatz 2 und § 1 1  Absatz 2 des-Arbeitszeitge
setzes wöchentlich 48 Stunden im Durchschnitt von 
zwölf Kalendermonaten nicht überschreiten. 

§ 8  . 
Arbeitszeitnachweise 

Der Arbeitgeber ist abweichend von § 16 Absatz 2 
Satz 1 des' Arbeitszeitgesetzes verPflichtet; die ge
samte Arbeitszeit sowie den Ausgleich der-Mehrarbeit 
über acht Stunden' und die Ersatzruhetage für Sonn
tags- und Feiertagsbeschäftigung täglich aufzuzeich-
nen. . 

§ 9 , 
-Transpc;rtzeiten 

(1) Werden Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
von Land zu ihrem Einsatzort transportiert; beginnt die -
Transportzeit an dem vom Arbeitgeber festgelegten 
Sammelpunkt zum festgelegten ' Sammelzeitpunkt. 
Beim Rücktransport endet die ' Transportzeit mit der 
Rückkehr zum Sammelpljnkt. Diese TransportZeiten 
sind wie Arbeitszeiten bei § 6 zu berücksichtigen sowie ' 
durch Freizeit auszugleichen und aufzuzeichnen. _ § 6 
Absatz, 1 Satz 2 uhd 3 und Absatz 2 sowie §§ 7 und 8 
sind entsprect:lend anzuwenden, 

(2) Arbeitgeber haben sicherzustellen, dass an einem 
� Tag mit, Transportzeit die Arbeitszeit und die Transport
zeit zusammen 1 4  Stunden nicht überschreiten. Dieser 
Zeitraum darf nur überschrJttEm werden, wenn sich die 
planmäßige Transportzeit bei der Rückfahrt zum Land 
auf Grund außergewöhnlicher, nicht vom Arbeitgeberzu 
vertretender: Umstände verlängert. An Tagen nach 
Satz 1 darf die tägliche Ruhezeit abweichend von § 5 
Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes um die Dauer der 
Transportzeit, aber höchstens um zwei Stunden ver
kürzt werden. Fallen an einzelnen Tagen nur Transport
zeiten an, so können die Zeiträume nach § 6 um diese 
Tage verlängert werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
wenn die ununterbrochene Transportzeit mindestens 
sechs Stunden beträgt und den Arbeitnehmerinnen -
oder Arbeitnehmern während der an Bord eines Schif
fes, verbrachten Transportzeit geeignete Schlafplätze in 
einer Schlafkabine zurVerfügung stehen. 

( § 1 0 
Weitere ArbeitsschutzmaBnahmen 

(1) Arbeitnehmerinnen Und Arbeitnehmer, die an 
mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr mit Offshore-Tätig
keiten beschäftigt werden, sind berechtigt, sich vor Be
ginn der Beschäftigung und danach in regelmäßigen 
Zeitabständen von nicht weniger als drei Jahren arbeits
medizinisch L/rltersuchen zu lassen. Nach . Vollendung 

des 50. LebenSjahres steht ihnen, dieses Recht in Zeit
abständen von einem Jahr zu. Die- Kosten der Unter
suchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern Efr 
die Untersuchungen nicht kostenlos -durch eine Be
triebsärztin oder einen ,Betri�bsarzt oder einen überbe:
trieblichen betriebsärztlichen Dienst anbietet. 

(2) Der Arbeitgeber hat eine- Arbeitnehmerin oder 
eirien Arbeitnehmer auf Verlangen-auf einen geeigneten 
Arbeitsplatz an La'1d umzusetzen, wenn nach arbeits
medizinischer FeststeUung die weitere Beschäftigung 
mit Offshore-Tätigkeiten die Gesundheit der Arbeitneh
merin oder des Arbeitnehmers gefährdet, -sofem dem 
nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegen
stehen. Stehen der Umsetzung nach Auffassung des 
Arbeitgebers dringende betriebliche Erfordernisse ent� 
gegen, so ist der Betriebsrat zu hören. Der Betriebsrat _ 
kann dem Arbeitgeber VorschlägeJür eine Umsetzung 
unterbreiten. 

(3) - Diese Verordnung lässt sonstige Arbeitsschutz
vorsChriften unberührt. Bei der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitge
ber insbesondere die ,Belastungen durch eine Arbeits
zeitverlängerung unter EiAbeziehung der _erschwerten 
Arbeitsbedingungen bei Offshore-Tätigkeiten zu berück
sichtigen. 

, A b s c t m itt  3 
Vo r s c h r i f ten  f ü r  

B e s atzu n g s mitg l i e d e r  l 

von  S c h i ffe n ,  von  d e n'en a u s  Off- 
s h o re � T ä t i g k e i ten  d u rc h g ef u h rt w e r d e n  

§ 1 1  

Anwendung des-Seearbeitsgesetzes 

.Für c:iie Beschäftigung von Besatzungsmitglledem im 
Sinne des § 1 Nummer 2 sind die Arbeitszeitvorschrif
ten des SeearbeitsgesetzeS anzuwenden, soweit im 
Folgenden nichts anderes geregelt ist. 

§ 1 2 

< Arbeitszeit 

(1 ) Die Arbeitszeit darf abweichend von den §§ 43 
und 48 Absatz 1 Nummer 1 des Seearbeitsgesetzes 
auf bis zu zwölf Stunden täglich und bis zu 84 Stunden 
wöchentlich verlängert werden. Dabei kann auch von 
den Vorschriften- zur Lage der Arbeitszeit, zum Wach
system und zur Sonntags- und Feiertagsbeschäftigung 
abgewichen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
die Fahrt zum oder vom Einsatzort, sofern die Fahrt 
mehr als 48 Stunden beträgt. -

(2) § 48 Absatz 1 Nummer 2 des Seearbeitsgesetzes 
ist einzuhalten. 

§ 13  

Ruhepausen 

Unbeschadet des § 45 Absatz 2 Satz 2 des Seear
beitsgesetzes muss die Ruhepause bei einer Arbeits
zeit von mehr als zehn Stunden mindestens 60 Minuten 
betragen. 
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§ 14 
Ausgleich ·von Mehtarbeit 

und für Sonntags_· und Felertagsbeschiftigung 

(1} $oweit·Meh�it nich� auf Grund des § 47 des 
Seearbe!tSgeseiZes erfolgt, ist die nach § 12  Absatz 1 
über die zulässigen Arbeitszeiten nach § 43 des See
arbeitsgesetzes hinaus geleistete Melyarbeit auszu
gleichen. Für jeweil� volle acht Stunden Mehrwbeit ist 
ein . fre.ier Tag zu gewähren; Freie Tage zum Ausgleich 
von Mehrarbeit sind innerhalb von zwölf Kalendermo
naten zu gewähren. Die Ausgleich8tage sind an Land 
oder in einem Hafen, in dem Umdgang zulässig und 
möQlich ist, zu gewähren. 
. (2) Für den Sonntags- und Feiertagsausgleich ist 

. - § 52 des S$8�itsgesetzes anzuwenden. 

§ 15  
Weit8re ArbeitsschutzmaBnahrnen 

Diese Verordnung lässt sonstige Arbeitsschutz
vorschriften unbelUhrt; Bei der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 1 1 4 des Seearbeitsgesetzes in Verbindung mit 
§ 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Reeder ins
besondere die Belastungen durch eine Arbeitszeitve[
längerung unter Einbeziehung der erschwerten Arbeits
bedingungen bei Qffshore-Tätigkeiten zu berücksichti
gen· F 

�Ab s c h n itt  4 
S c h i  ussvo  rsc  h r itte n  . / 

§ 1 6  
Bewilligung· durch: die Aufsichtsbeh6rde 

Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag im Einzelfall 
weitergehende AUsnahmen zulassen, soweit sie auf· 
Grund besonderer Umstände 1Irforder1ich werden, . und 
dh� zur Sicherheit und zum Schutz der .Gesundheit der 
Beschäftigten �ordet1ichen Maßnahmen bestimmen. 

§ 1 7 
Evaluletung 

Diese Verordrfung wird nach Ablauf von drei Jahren 
evaluiert, um zu prüfen, ob die Ausgleichsmaßnahmen 
für die vQrgenommenen Ausliahmeregelungen nach Art 
.Und Umfang angemessen sind und ob das Niveau des 
allgemeinen Arbeits- und . G'esundtYeitsschutzes, den 

das Arbeitszeitgesetz garantieren .soll, auch tatsächlich 
eingehalten� wird. 

§ 1 8  
Ordnun9$W�n 

Ordnurlgswldrig im Sinne � § 22  Absatz I Num
mer 4 des Arbeitszeitgesetzes handelt, wer·als Arbeit-
geber vorsätzlich oder fah�ig -

'1. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt,' dass 
eine Arbeitnehmerln oder ein Arbeitnehmer nicht 
mehr als 21 unmittelbar aufeinander folgende Tage 
auf See verbringt, 

2. entgegen § 6Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2, jeweils 
auch in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Satz 4, eine 
Arbeitnehmerin qder einen Arbeitnehmer ' beschäf
tigt, 

3. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung 
mit § 9 Absatz 1 Satz 4, nicht sicherstellt, dass die 

,täglichEr Arbeitszeit zehn Stunden nicht überschrei
tet, 

4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, 4 oder Ab
satz 5, jeweils auch in Verbindung mit § 9 Absatz 1 
Satz 4, �iner Arbeitnehmerin oder einem Arbeitneh
mer den vorgesphriebeneri Ausgleich nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ge-
währt; -

5. entgegen § 8, auch in Verbindung mit § 9 Absatz 1 
Satz 4, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtszeitig erstellt oder 

6. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
der dort genannte Zeitraum nicht überschritten wird. 

§ 19  
Hinweis auf Straf- und 

. BuBgeldvorschriften des Seearbeitsgesetzes 

Zuwiderhandlungen gegen § 48 Absatz 1 des See
arbeitsgesetzes in Verbindung mit § 14  Absatz 1 Satz 2, 

, 3 oder Satz 4 dieser Verordnung werden nach § 145 
Absatz . 1 Nummer 6 oder § 1 46 Absatz 2 Nummer 1 
oder Nummer 2 des Seearbeitsgesetzes geahndet. . 

§ 20 
Inkraftbaten 

I Diese Verordnung tritt am 1 .  August 201 3 in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Berlin, den 5. Juli 201 3  

D i e  B u n d e s k a n z l e r i n  
Dr. A n g e l a  M e r k e l  

D i e  B u n d e s m i n i s1 e r i n  
f ür A r b e i t  u n d  -S o z i a l e s  

U rs u l a  v o n  d e r  L e y e n  
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Siebzehnte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass 

von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Vom 1 1 .  Juli 2013 

Auf-Grund des § 19 Absatz 6 Satz 2, des § 26 Absatz 8 Satz 2; des § 27 
. Absatz 6 Satz 2, des § 28 'Absatz, 4 Satz 2, des § 29 Absatz 6 Satz 2, des § 30 
Absatz 5 Satz 2, �e$ § 37 Absatz 3 Satz 4, des § 38 Absatz 5 Satz 2, des § 68 
Absatz 8 Satz 2, des § 78 Absatz 3 Satz 4, des § 89 Absatz 3 Satz 4, des § 96 
Absatz 4, Satz 2, des '§ 1 06 Satz 2, des § 1 1 7  Absatz 9 Satz 2, des § 1 20 
Absatz 8 Satz 2, des § 121 Absatz 4 Satz 2, des § 132 Absatz 8 Satz 2, des 
§ 1 35 Absatz "'1 Satz 2, des § 1 36 Absatz 4 Satz 2, des § 166 Absatz 5 Satz 6, 
des § 168 Absatz 8 Satz 2, des § 1 85 Absatz 3 Satz 2, des § 197 Absatz 3 
Satz 2, des § 204 Absatz 3 Satz 2, des § 312 Absatz 8 Satz 2, § 331 AbsatZ 2 
Satz 3 sowie des § 342 Absatz 5 Satz 4 �nd ·Absatz 6 Satz 2 des Kapitalan
lagegesetzbuchs vom 4� Juli 201 3 (BGB!. I S. 1981) verordnet das Bundes
ministerium der Finanzen: ' 

Artikel 1 

In § 1 der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von 
Rechtsverordnungen auf die , Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
vom 13. Dezember 2002 (BGBI. 2003 I S. 3), die zuletzt durch ' Artikel 1 der 
Verordnung vom 20. November 201 2  (BGBI. I S . . 2343) geändert. worden ist, 
wird nach Nummer 3 folgende Nummer 3a eingefügt: ' 

,,3a. Rechtsverordnungen nach Maßgabe des § 1 9  Absatz 6 Satz 1 ,  des § 26 
Absatz 8 Satz 1 ,  des § 27 Absatz 6 Satz 1 ,  des § 28 Absatz 4 Satz 1 ,  des 
§ 29 Absatz 6 Satz 1 ,  des '§ 30 Absatz 5 Satz 1 ,  des § 37 Absatz 3 Satz 1 
bis 3, des.. § 68 Absatz 8 Satz 1 ,  des § 78 Absatz 3 Satz 3, des § 89 
Absatz 3 Satz 3, des § 96 Absatz 4 Satz 1 ,  des § 1 17 Absatz 9 Satz 1 ,  
des § 132 Absatz 8 Satz 1 ,  des § 166 Absatz 5 Satz 5 ,  des § 168 Absatz 8 
Satz 1 ,  des § 1 97 AJ:>satz 3 Satz 1 i des § 204 Absatz 3 Satz 1 ,  des § 312 
Absatz 8 Satz 1 und des § 331 Absatz 2 Satz 2 des Kapitalanlagegesetz
buchs, Rechtsverordnungen nach Maßgabe des § 38 Absatz 5 Satz 1 ,  des 
§ 1 06 Satz 1 ,  des .§ 120,Absatz 8 Satz 1 ,  des § 1 21 Absatz 4 Satz 1 ,  des 
,§ 135 Absatz 1 1. Satz 1 ,  des § 1 36  Absatz 4 Satz 1 und des § 185 Absatz 3 

, Satz 1 . des Kapitalanlagegesetzbuchs jeweils im Einvemehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz sowie Rechtsverordnungen nach' Maßgabe 

, des § 342 Absatz 5 Satz 1 bis ,3 und Absatz 6 Satz 1 des Kapitalanlage-
gesetzbuchs jeweils im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
JustiziJnd dem BundesministeriWTi für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, " . 

' 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 1 1 .  Juli 2013  . 

D e r  B u n d e s m i n i § t e r  d e r  F i n a n z e n  
S c h ä u b l e  
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Erlass 
. über �ie Genehmigun� der Stiftung ' . 
und Verleihung von Orden und Ehrenze.ichen 

Vom 4.· Juli 2013 

Auf Grund des §'3 Absatz 1 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen 
in der im Bundesgesetzblatt Teil 111. Gliederungsnummer 1 1 32-1 , veröffentlichten · 

- bereinigten Fassung ordne ich an: . -

Artikel 1-

- Ich genehmige den in der Anlage wl&dergegebenen Gemeinsamen Erlass cles 
Bundl:!sministers des rnnem und des BUndesministers der Verteidigung über die 
Stiftung der Einsatzmedaiffe "Fluthilfe 2013". 

Artikel 2 

-Dieser ErlasS tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

- Berlin, den 4. Juli 2013 

D e r B u n d e s p r äs i d e n t  
J o a c h i m  G a u c �  

D i e  B u n d e s k a n z l e r l  n 
Dr. A n g e l a  M e r ke l  

D e r  B u n d e s rn i n i s t e r  d es I n n e r n  
H a n s - P e t e r  F r i e d r i c h  

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e r  V e r t e i d i g u n g  . 
T h o m a s d eM a i z i e r e  
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Anlage 

. Gemeinsamer Eriass _ 
des Bu�sministers des . Innern 

und des Bundesministers der Verteidigung 
über (Iie Stiftung der Ei�edaille NFluthilfe· 2013" 

Vom 20 Juli 2013 

Artikel 1 

( Stiftung 
Als Dank und in Anerkennung für besonders aufop- .. 

c ferungsvolle Hilfe bei der Abwehr von Gefahren und der 
Beseitigung von Schäden anlässlich der Flutkatastro
phe Ende Mai und im Juni 2013 in der Bundesrepublik 
Deutschland stiften der Bundesminister des Innern und 

. der Bundesminister der Verteidigung f(jr hadpt- und eh
. renamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes, 
Angehörige der Bundespolizei un,d der BundeSwehr 
sowie für Dritte aufgrund ihrer besonderen Verdienste 
in der Zusammenarbeit.mit dem Technischen Hilfswerk, 
der Bundespolizei und �er Bundeswehr gemeinsam die 

EinsatzmedailJe "Fluthilfe 2013". 

Artikel 2 

Gestaltung 
(1) Das Ehrenzeichen hat die Form einer runden, 

silberfarbenen Medaille. Auf .. (jer Vorderseite ist eine 
stilisierte Flutwelle an halb versunkenen Häusern dar
gestellt. Der · untere Teil der Medaille trägt die Angabe 
"Fluthilfe 2013". Die Rückseite trägt in der Mitte den 
Bundesadler und im unteren Teil die Worte "Dank und 
Anerkennung". Der dun�elblaue Mittelteil des Medail
lenbandes ist beidseitig. von den Bundesfarben 
schwarz-rot-gold eingefasst. 

(2) Die verkleinerte Form, und .der Bandsteg tragen 
die Farben des Medaillenbandes mit aufgesetzter ver
kieinerter Vorderseite d�r Medaille. ' 

- der Bundesminister der Vert�idigung an Angehörige 
�r Bundeswehr, an Angehörige ausländischer -
Strei:tkräfte sowie an Dritte, die mit der Bundeswehr 
und den ausländischen Streitkräften zusammenge
arbeitet haben. 
(2) Das Ehrenzeichen wird rur mindestens einen 

ganZtägigen Einsatz vor Ort, beginnend mit dem 30. Mai 
2013, im Hochwasser- und Flutkatastrophengebiet an 
Donau und Eibe sowie ih�n Nebenflüssen verliehen; 
In begründeten Ausnahmefällen sind Abweichungen 
ZUlässig. 

. 

(3) Als sichtbares Ze.ichen der allgemeinen Anerken
pung kann das Ehrenzeichen, die Verkleinerung oder 
der Bandsteg an der linken Brustseite getragen werden. . 

(4) Die Ausgezeichneten erhalten neben dem Ehren
zeichen eine Verleihungsurkunde mit der Unterschrift 
des Bundesministers des Innern oder des Bundes
ministers ' der Verteidigung und ,dem kleinen Dienst- · 
siegel. Für die Verleihungsurkunde gilt das Muster der 
Anlage. 

(5) DiS Ehrenzeichen gehen in das Eigentum der 
Ausgezeichneten' Ober. 

, 

Artikel 4 
Vorschlagsberechtigung 

. (1 ) Für die Angehörigen ßer Bundespolizei sind dIe· 
Präsidenten der dem Bundespolizeipräsidium nachge
ordneten Bundespolizeibehörden und der Präsident 
des BundeSpolizeipräsidiums, f(jr die hj!upt- und ehren
amtlichen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes 
die Landesbeauftragten der Bundesanstalt Techni-

Artikel. 3 sches Hilfswerk über den Präsidenten oder die Präsi
dentin der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk yor-Verleihung Lind Tragew�ise schlagsberechtigt. Vorschläge rur Dritte stimmen die 

(1) Das Ehrenzeichen verleiht Vorschlagsberechtigten ur'ltereinander ab. 
- der Bundesminister des Innern an haupt- und ehren- . (2) Für die Angehörigen dei' Bundeswehr sind rur 
. amtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes 'den AUszeichnungsvorschlag von Soldatinnen und Sol-

und an Angehörige der Bund�polizei sowie an daten die nächsten Disziplinarvorgesetzten, von zivilen 
. Dritte, die mit dem . Technischen Hilfswerk und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die vergleichbaren 
Bundespolizei zusammengearbeitet haben, . -Vorgesetzten vorschlagsberechtigt. Anreguhgen auf 



" V«J�"ng des Ehrenzeichens an Angehörige a�Sländi
scher Streitkrilfte sowie an Dritte sind auf dem Dienst� 
weg dem Bundesininistenui'n der Vertei�igung vorzule
gen �usländer: BMVg leitungsstab Protokoll; Inländer: 
BMVg ' P 1 2)., 

(3) Die Voi'SchJags.berechtigten prüfen selbst, ob die 
Verleihungsvoraussetzungen erfiliit sin�. In Zweifels
fällen kann w'ohlwolle\:ld v$fahren werden. 

Artikel 5 

Verfahren 

(1) Die Verleihungsvorschläge sind dem Bundes
ministerium des Innem oder dem Bundesmin1sterium 
der Verteidigung mit folgem::ten PersonenbezogeneIl 
Angaben 

akademischer 

3.' GeburtsdatumlPersonenkerinziffer 
' ,4. DienststeilelEinheit (gegebenenfalls Wohnanschrift) 
, in Ustenform bis spätestens 30. Juni 2015 zuzuleiten� 

Alle Vorgänge zur Verleihung des Ehrenzeichens sind 
vertraulich. 

(2) Die Verleiflung wird nach Maßgabe der Usten ge
mäß 'Absatz 1 durch jeweiligen Erlass des Bundes
ministers d� Innem oder des Bund8sministers derVer- " ' 
teidigung vollzogen. 

(3) Die Namen' der Ausgezeichneten Werden " den
' 

Vorsphlagsbefechtigten unter Beif0;9ung der Ehren-, 
zeichen und der Verleihungsurkunden mitgeteilt. Diese ' 
veranlassen die Aushändigung der Auszeichnung in 

1 .  AmtsbezeichnunglDienstgrad . '  , : würdiger FI)I1'IIl. , "  , 

, � ,  

8erIin, den 2:  Juli 2013 

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e s  I n n e r n  
H a n s - P e t e r  F r i e d r i c h  

D e r  B u n d es m i.n i st e r  d e r  Ve rt e i di g u n g 
T h,o mas d e  M a i z i e re 



... 
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( 

- /  " 
- Im Namen. der " . I � . .. . 

BundesrepubUk - Deut�chland 

verleihe, ich � 
/ 

, '.-< . .  

als Dank und in Anerkennung für besonders aufopferungsvoUe 
HUfe bei der Abwehr von Gefahren und der Beseitigung von , 

Schäden an lässlich der Flutkatastrophe -

Ende Mai und im Juni 201 3 l 

die 

Einsa�mecJame "Fluthilfe 201 3" 

Berlin, den 
Sonn, den 

Prägesiegel 
(Kleines Dienstsiegel) 

aundesminister des Innern/der Verteidigung 
( 

Faksimile (Unterschrift) 

' " 
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BekanntmaChung 
über das lnkndttnden 

des Staatsvertrags vom 14. Dezember 2012 . 
über die abschließende' AufteUung des finanzvermögens 

gemäß Artikel 2;2·;dee _Imgungsvertrac;jes 'ZWischen dem ,BUnd, 
den. neuen Ländern und �m Land Berlin (FinanzVermögen-staatsvertrag) 

\10m 8 . ..IUli 2013 

Nach Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag vom 14. Dezem
ber 2012 über die �schließende Auftellung des Finanzvermögens gemäß 
Artikel 22 ' des Einigungsvertrages zwischen dem Bund, den neuen Ländern 
und Bertin (Finanzvermögen-Staatsvertrag) vom 27. ' Juni 2013 (BGBI. J S. 1 858) 
wird bekannt . gemacht, ' dass Qel' Finanzvermögen-S�tsvertrag nach seinem 
Artikel 9 Satz 2 am 4. Juli 2013 in Kraft getreten ist. 

Bertin, den 8. Juli 201.3 

B u n d e s mln i sJ e riu m d e r  F i'n a n z e n  
I m  Auftrag 

K a h l 

, � . ,.;  
Bekanntmachung 

über das Inkrafttreten von Teilen 

(' -

des Geseues zur Besteuerung von:Sportwetten 

Vom 8. Juli 2013 

, Nach Artikel 5 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes zur Besteuerung von Sport- -
wetten vom 29. Juni2012 (8GB!. I S. 1424) wird hiermit bekannt gemacht, dass 
die Europäische Kommission die nach Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des G8$etzes 
z.ur Besteuerung von Sportwetten erforderliche Genehmigung am 2. Juli 201 3 
erteilt hat. Damit ist ArtJkel 4 d9s Gesetzes zur Besteuerung ' von Spot1Wetten 

· am 2. Jüli 2013.in Kraft getreten. ' 

, §  1 6  des Rennwett- und Lotteriegesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil IIt, -
Gliederungsnum..ner 6,1 1-1 4, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch-- Artikel 4 des GesetZes vom 29. Juni 201 2 (BGBI. I S. 1424) geändert 
worden ist, ist damit in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes zur Besteue
ru.;tg von Sp6rtwetten anzuwenden. 

Bonn, den 8. Juli 2013 

Bu n d e s m  i n i s t e r i  u m 
f ü r  E r n ä h r u n g ,  L a ndw i rt s c h aft  u n d  V e r b ra u c h e r s c h u t z  , 

Im Auftrag 
-

Or. P olt e n  

''"-- , 



, 

Tag 

27. 6.2013 

� 
28. 6.20�3 

15. 5.2013 

15. 5.2013 

15. 5.2013 

1 5. 5.2013 

1 5. 5.2013 

15. 5.2013 

1 7. 5.2013 

/ 
17. 5.2013 

17. 5.2013 

1 7. 5.2013 

1 7. 5.2013 

21 . 5.2013 
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Hinweis aqf"Wrkünetungen im Bundesanzeiger 
Gemäß § 2 Absatz 3 des Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil 111, 
Gliederungsnummer 1 1 4-1 , veröffentlichten bereinigten F�sung, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 201 1 '(8691. I S. 3044) geändert worden ist, wird auf folgende im Bundesanzeiger 
(www.bundesanZeiger.de) verkündete Rechtsverordnungen naclirichtlich hingewiesen: 

Datum und Bezeichnung der Verordn�ng 

21 . 6. 2013 DrItte Verordnung zur Änderung der Hundertneunundsiebzigsten 
- Durchführungsveron:lnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung 
von Flugverfahren für Af!I- und Abflüge rilroh Slchtflugregeln zum
und vom Flughafen Hannov� 

FNA: 96-1-2�179 

21 . 6. 2013 Zwölfte Verordnung zur Ändeiung der Hundertzwelundneunzigs
teft Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Fest
legung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumenten
flogregeln zum und vom Regionalflughafen Bautzen) 

FNA: 96-1-2-192 

26. -6. 2013 Zweihundertelnundfünfzigste Durchführungsverordnung zur Luft-_ 
verkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und 
Abflüge nach InStrumentenflugregeln zum und vom Hubschrauber
sonderlandeplatz Oberschleißheim) 

FNA: neu: 96-1-2-251 � -

- 26. - 6. 2013 ZweihUndertzweiundfünfzigste Durchführungsverorclnung zur Luft
verkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und 
Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Verkehrs
Iandeplatz HaBfurt-Schweinfurt) 

FNA: neu: 96-1-2-252 

26. 6. 2D13 '11. Nachtrag -zu den Ausführungsbestimmungen zum Tarif für die _ 
Schifffahrtsabgaben auf-der Mosel zwischen Thionville (Dieden-
hofen) und Koblenz (Coblence) - -

FNA: 9500-16-1 

FundsteIle Tag des 
Inkrafttretens 

BAnz AT 02.07.2013 V1 8. 8. 2013 

BAnz AT 02.07.2013 V2: 3. 7. 2013 

BAnz AT 05.07.2013 V1 19. 9. 2013 

BAnz AT 05.07.2013 V2 19. 9. 2013 

BAnz AT 05;07.2013 V3 - 1 .  5. 2013 

/ 
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�;\ j �':H'i�weis' �uf Rech!i;toh;chriften der Europäischen Union, 
die mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union unmittelbare Rechtswirksamkeit in der Bundes-
republik Deutschland erlangt haberi.::;\\ .. �. ;;'; t;:. :� \:::.n::: _; _ . 

Aufgeführt werden,nur die verordn��:'.dri ft.rt. 1�fts\terzeichnis des Amtsblattes durch Fettdruck hervorgehoben 
sind. . \. '2.:;; ,:, :: \,:;� ";;:;:' j ::::.�-,,\;::; :; � �, V:\ ' " . 

-
\ ':-�('jt:: L =.j'.��, ... �(.�?fj t J;·�:::·�CJ�·� 

, 

Datum und Bezeichnung der Rechtsvorschrift 

29. 5. 2013 Durchführungsverordnunj'! (EU) Nr. 494/2Q13 des Rates zur Durch
führung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen 
gegen Belarus . 

29. 5. 2013 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 495/2013 der Kommission zur Ände
rung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 996/201 2  zum Erlass von 

_ Sondervorschriften für die Einfuhr von b.ebens- ui1d Futtermitteln .. deren . 
Ursprung oder Herkunft Japan ist, nach dem UnfalLim Kernkraftwerk 
Fukushima (I) ' .  . 

(1) Text von Bedeu!ung für den EWR. 

29. 5. 2013 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 496/2013 der KommiSsion zur Ände
rung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 732/2008 des Rates über 
ein Schema allgemeiner Zollpräferenzen 

29. 5. 2013 Verordnung (EU) Nr. 497/2013 der Kommission zur Änderung und Be
richtigung der Verordnung (EU) Nr. 23112012 mit Spezifikationen für die 
in den Anhängen 11 und111 lierVerordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Euro
päischen Parlaments und des Rates aufgeführten Lebensmittelzusatz-

. stoffe (I) 

(1) Text von Bedeutung tcir den EWR. 

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 46912013 der Kom
mission vom 22. Mai 2013 über die ZUlassung der Futtermittelzusatz- .' 
stoffe DL-Methionin, DL-Methionin-Natriumsalz, Hydroxyanalog von Me
thionin, Calciumsalz des Hydroxyanalogs von Methionin, lsopropylester 
des Hydroxyanalogs von Methionin, DL-Methionin, geschützt durch das 
Copolymer Vinylpyridin/StyroI, und DL-Methionin, geschützt durch Ethyl
ceIlulose (ABI. L 136 vom 23.5.2013) 

Berichtigung der DurchführungsverOrdnung (EU) Nr. 92312012 der Kom
mission vom 26. September 2012 zur Festlegung gemeinsamer Luft
verkehrsregeln und Betrj�bsvorschriften für Dienste und Verfahren der 

. Flugsicherung und zur An. deru

. 

ng der Durchführungsverordnung (EG

I Nr. 1 035/201 1 lJOwie der Verordliun9!ffi (EG) Nr. 1 265/2007, (EG 
Nr. 1 794/2006, (EG) Nr. 73012006, (EG) Nr. 1 033/2006 und (EU 
Nr. 255/2010 (ABI. L 281 vom 13.10.2012) 

21 .  5. 2013 Verordnung (EU) Nr. 46212013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 Uber Ratilig
agenturen (1) 

(1) Text von Bedeutung für den EV'IR. 

31� 5. 2013 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 50412013 der KommIssion zur Ände
IJ.'ng der Durchführung$verordnung (EU) Nr. 1225/201 1 in Bezug aUf die 
Ubermittlung von Informationen zum Zweck der Abgabenbefreiung 

31 . 5. 2013 Durchführungsver.ordnung (EU) Nr. 505/2013 der Kommission mit wei
teren Sondermaßnahmen für das Inverkehrbringen von Nichtquoten
zucker und Nichtquot�isoglucose auf dem Markt der Europäischen 

. Union mit verringerter Uberschussabgabe im WirtSChaftsjahr 2012113 

8. 5. 2013 Verprdnung (EU) Nr. 487/2013 der Kommission zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 127212008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen zwecks Anpassung an den technischEm und wissen
schaftlichen Fortschritt (I) 
(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

ABI. EU 
- Ausgabe in deutscher Sprache -

Nr JSeite vom 

L 143/1 30. 5. 2013 

L 143/3 30. 5. 2013 

L 143/1 1 30. 5. 2013 

L 143120 30. 5. 2013 

L 145/37 31 . 5. 2013 

L 145138 31 . 5. 201 5 · 

L 14611 31 . 5. 2013 . 

L 14711 1 . 6. 2013 

L 147/3 L 6. 2013 

L 149/1 1 .  6. 2013 
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Datum und Bezeichnung der. Rechtsvorschrift 

29'. 5. 2913 Durchfühl\lngsverordnung (EU} Nr. 50812013 des Rates zur Einführung 
eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhl9l'l bestimmter Wolf
ramelektrode(l mit Ursprung in der Votksrepublik China im Anschluss an 
eine AuslaufüberprOfung..nach ArtIkel 1 1  Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 122512009 ' 

' 

3. 6. 2013 Verordnung (EU) Nr. 509/2013 der' Kommission zur ÄnderUhg des 
Anhangs 11 der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen 

, Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung verschiedener 
Zusatzstoffe in bestimmten alkoholischen Getränken (1) . 

(1) Text von -Bedeutung tOr den EWR. 

3. 6. 2013 V�rdnung (EU) Nr. 510/2013 der Kommission zur Änderung der·An
hänge I, 11 und 111 der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des EuropäiSChen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Eisenoxiden 
und -hydroxiden (E 1 72), Hydroxypropylmethylcellulose (E 464) und 
PoIysorbaten (E 432-436) für die Kennzeichnung bestimmter Früchte (1) 
(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

- , 30. 5. 2013 Verordnung (EU) Nr. 500/2013 der Kommission �ur Änderung der An
hänge 11, 111 1md IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und. des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für 
Acetamiprid, Adoxophyes,orana gtanulovirus Stamm BV�0001 , Azoxy-

" strobin, Clothianidin, Fenpyrazamin ... HeptamaJoxylogJucan, Metrafenon, 
Paecllorriyces lilacinus Stamm 251 , Propiconazol, Quizalofop-P, Spiro
mesifen,-Tebuconazol" Thiamethoxam und ZUcchinigelbmosaikvirus. -
abgesc/lwächter Stamm in oder auf bestimmten Erzeugnissen (�) 
(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

ABI, �U 
- Ausgabe in deutschßl" Sprache -

. NrJSeite ' vom � 

L 1 50/1 4. 6. 2013 

L 1 50/13 4. 6. 2013 

L 1 50/17 4. 6. 2013 

L 1 51/1 4. 6. 2013 


